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Beginn: 9 Uhr.

Präsident Wernstedt:

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und
Herren!

(Zurufe: Guten Morgen, Herr Präsi-
dent!)

Ich eröffne die 63. Sitzung im 26. Tagungs-
abschnitt des Niedersächsischen Landtages der
14. Wahlperiode.

Die Beschlussfähigkeit stelle ich zu gegebener Zeit
fest.

Zur heutigen Sitzung ist Folgendes zu bemerken:
Wir beginnen mit der Fragestunde - Tagesord-
nungspunkt 26. Es folgt Tagesordnungspunkt 2
- Eingaben -, und zwar die Behandlung der stritti-
gen Eingaben. Anschließend setzen wir die Bera-
tung in der Reihenfolge der Tagesordnung fort.

Die heutige Sitzung soll gegen 12.50 Uhr enden.

An die rechtzeitige Rückgabe der Reden an den
Stenografischen Dienst wird erinnert.

Es folgen nunmehr geschäftliche Mitteilungen
durch die Schriftführerin.

Schriftführerin Vogelsang:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Für die
heutige Sitzung haben sich entschuldigt von der
Landesregierung der Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Herr Senff, und der Jus-
tizminister, Herr Dr. Weber, und von der Fraktion
der CDU Herr Meier und Frau Zachow.

Präsident Wernstedt:

Meine Damen und Herren, wir kommen damit zu

Tagesordnungspunkt 26:
Mündliche Anfragen - Drs. 14/1995

Es ist 9.03 Uhr. - Ich rufe auf

Frage 1:
Warum werden Gründe für Nichteignung
von Schacht Konrad und Gorleben von der
BDE nicht freigegeben?

Die Frage wird gestellt von dem Abgeordneten
Schwarzenholz. Bitte sehr!

Schwarzenholz (fraktionslos):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die
„Salzgitter-Zeitung“ berichtet in ihrer Ausgabe
vom 6. Oktober 2000, dass der frühere stellvertre-
tende Leiter des Schacht-Konrad-Projektes bei der
Deutschen Gesellschaft für den Bau und Betrieb
von Endlagern (DBE), Volker Eyssen, derzeit
daran gehindert wird, von ihm erkannte Gründe zu
benennen, die nach seiner Auffassung zwingend
zur Nichtgenehmigung der Endlagerprojekte
Schacht Konrad und Gorleben führen würden.

Eyssens Anwälte erklären laut dem Pressebericht,
dass Eyssen diese Gründe aber derzeit niemandem
verraten dürfe, weil ihm sonst Schadenersatzforde-
rungen in Millionen- oder sogar Milliardenhöhe
durch seinen früheren Arbeitgeber, die DBE, dro-
hen würden. Zu der Reaktion des Niedersächsi-
schen Umweltministeriums berichtet die „Salzgit-
ter-Zeitung“:

„Nachdem Eyssen sich Dr. Hans-
Georg Babke, in der Propstei Salzgit-
ter-Bad für das Endlager Konrad zu-
ständig, im Vertrauen auf dessen
Schweigepflicht offenbart hat und je-
ner die Fakten von einer darauf spezi-
alisierten Rechtsanwältin bewerten
ließ, ist nun auch Landesbischof
Christian Krause aktiv geworden.

Am 26. Juli schickte der Bischof ei-
nen persönlichen Brief an Jüttner. Der
Minister möge doch, bat Krause, Eys-
sen ein Schreiben zukommen lassen,
das geeignet ist, die DBE von Scha-
denersatzforderungen Abstand neh-
men zu lassen. Doch alles, was Eys-
sen Ende September bekam, ist der
Brief eines Ministeriumsmitarbeiters,
der ihn auffordert, ‚etwaige Sachin-
formationen, die möglicherweise der
Planfeststellungsbehörde bisher nicht
bekannt sein könnten, vor Abschluss
des Verfahrens bis zum 15. Oktober
2000 zur Kenntnis zu geben‘. Weiter
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heißt es in dem Schreiben: ‚Sollte die
Offenlegung der Ihnen zur Verfügung
stehenden Informationen der vorher-
gehenden Zustimmung Ihres ehe-
maligen Arbeitgebers oder Dritter be-
dürfen, bitte ich Sie, entsprechende
Vorklärungen in eigener Verantwor-
tung vorzunehmen.‘

‚Mehr kann man einfach nicht ma-
chen als Planfeststellungsbehörde‘,
sagt Jüttner-Sprecherin Jutta Kremer-
Heye.“

Dieser Bericht hat in der betroffenen Region er-
hebliche Zweifel daran geweckt bzw. verstärkt,
dass in diesem Genehmigungsverfahren tatsächlich
allen Sicherheitsfragen mit der notwendigen Ernst-
haftigkeit und Genauigkeit nachgegangen wird. Da
die Frage nicht geklärt werden kann, ob die von
Herrn Eyssen behaupteten zwingenden Gründe für
die Nichtgenehmigung von Schacht Konrad zutref-
fend sind, sind deren Offenlegung und gründliche
Prüfung erforderlich.

Da die DBE im Auftrag der antragstellenden Bun-
desregierung handelt und es sich um eine bundes-
eigene Gesellschaft handelt, hat die Bundesregie-
rung ausreichend direkte Entscheidungs- und
Einflussmöglichkeiten, um die Aussagemöglich-
keit für Herrn Eyssen zu schaffen. Das Niedersäch-
sische Umweltministerium ist wiederum als Ge-
nehmigungsbehörde verpflichtet, allen Fragen
nachzugehen, die Zweifel an einer Genehmigungs-
fähigkeit von Schacht Konrad begründen könnten.
Gegenüber dem antragstellenden Bund hat das
Land die Möglichkeit, ihn zur Mitwirkung an
diesen Überprüfungen zu veranlassen. Dazu gehört
auch, dass direkte und indirekte Mitarbeiter des
Bundes zur Offenlegung von Erkenntnissen ver-
anlasst werden, die einer möglichen Genehmigung
entgegenstehen. Da Herr Eyssen zu dieser Aussage
bereit ist, fehlt es derzeit nur an der Zustimmung
des Bundes und seiner Beauftragten.

Sollte die Bundesregierung oder sollten die unter-
geordneten Bundesbehörden und deren beauftragte
Unternehmen dies weiter verweigern, dann ist das
Umweltministerium in Hannover durch den An-
tragsteller offensichtlich an einer weiteren Bear-
beitung des Genehmigungsantrages gehindert. Ein
Abbruch oder zumindest eine Unterbrechung des
Planfeststellungsverfahrens wäre die zwingende
Folge.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Schritte will sie einleiten, um die voll-
ständige Einbeziehung der von Herrn Eyssen be-
haupteten Erkenntnisse in das Planfeststellungsver-
fahren zu ermöglichen?

2. Was hat das Umweltministerium gegenüber dem
Antragsteller im Konrad-Verfahren unternommen,
um diesen zu veranlassen, Herrn Eyssen eine un-
zensierte und freie Aussagemöglichkeit gegenüber
der Plangenehmigungsbehörde zu ermöglichen?

3. Ist die Landesregierung bereit, die Arbeiten im
Planfeststellungsverfahren abzubrechen oder zu-
mindest so lange ruhen zu lassen, bis Herrn Eyssen
die Aussagemöglichkeit gegenüber dem Nieder-
sächsischen Umweltministerium eingeräumt wur-
de?

Präsident Wernstedt:

Die Antwort erteilt Umweltminister Jüttner.

Jüttner, Umweltminister:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der
ehemalige Projektleiter für Schacht Konrad bei der
DBE, Herr Eyssen, war bereits 1997 an das Nie-
dersächsische Umweltministerium herangetreten
mit dem Hinweis, er verfüge über besondere
Kenntnisse zu Schacht Konrad. Da das Umweltmi-
nisterium als Planfeststellungsbehörde an allen
Sachinformationen interessiert ist, die für das
Planfeststellungsverfahren von Bedeutung sein
können, wurde Herr Eyssen schon damals aufge-
fordert, seine Kenntnisse darzulegen. Die DBE
reagierte 1997 ebenfalls auf ein Schreiben ihres
ehemaligen Mitarbeiters in dem Sinne, dass die
DBE keine prinzipiellen Einwände gegen eine
Weitergabe seiner Erfahrungen mit dem Projekt
habe.

Nachdem sich Herr Eyssen im Mai dieses Jahres
an einen Pfarrer der evangelisch-lutherischen
Landeskirche gewandt hatte und dieser sein Anlie-
gen vortrug, wurde er vom Niedersächsischen
Umweltministerium im persönlichen Gespräch und
schriftlich erneut gebeten, sein Wissen darzulegen.
Auch dem Wunsch des Landesbischofs der evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig
nach einer Vermittlung zwischen DBE und Herrn
Eyssen wurde entsprochen: Das Umweltministeri-
um informierte die DBE und das Bundesamt für
Strahlenschutz als Antragsteller des Projekts
Schacht Konrad darüber, dass sich Herr Eyssen
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durch etwaige Regressforderungen seines ehemali-
gen Arbeitgebers bislang gehindert sehe, sein
Wissen preiszugeben.

Anfang Oktober 2000 schrieb die DBE als ehema-
liger Arbeitgeber an Herrn Eyssen:

„Wie wir Ihnen bereits in unserem
Schreiben vom 28.11.1997 mitgeteilt
haben, sehen wir Sie nicht gehindert,
Erklärungen zu den Projekten Konrad
und Gorleben abzugeben, soweit diese
Relevanz für die Genehmigungsver-
fahren der Projekte Konrad und Gor-
leben haben. Insoweit wiederholen
wir unsere Auffassung, dass es Ihnen
freisteht, sich zu den Projekten zu äu-
ßern. Schadenersatzrechtliche Nach-
teile werden insoweit nicht für Sie
entstehen.“

Herr Eyssen teilte dem Niedersächsischen Um-
weltministerium danach telefonisch mit, dass er die
Aussage der DBE für unzureichend halte und sich
weiter gehindert sehe, die geforderten Informatio-
nen offen zu legen.

Das Bundesamt für Strahlenschutz wurde vonsei-
ten der Planfeststellungsbehörde auf diesen Sach-
verhalt hingewiesen und um Stellungnahme gebe-
ten. In einem Telefongespräch zwischen mir und
dem Präsidenten des Bundesamtes für Strahlen-
schutz - das liegt einige Wochen zurück - waren
wir uns einig, dass alles getan werden muss, um
möglicherweise relevante Informationen für das
Genehmigungsverfahren zu erhalten. Dies hat das
Bundesamt in seiner schriftlichen Stellungnahme
gegenüber dem Niedersächsischen Umweltministe-
rium bestätigt und ein weiteres Schreiben der DBE
an Herrn Eyssen veranlasst. In diesem Schreiben
der DBE vom 13. November dieses Jahres an
Herrn Eyssen heißt es wörtlich:

„Da wir an den Informationen interes-
siert sind, über die Sie nach Ihrer
Aussage bezüglich der Endlagerpro-
jekte Konrad und Gorleben im Hin-
blick auf deren Genehmigungsfähig-
keit verfügen, stellen wir Sie einver-
nehmlich mit dem BfS ausdrücklich
von Schadenersatzansprüchen jeder
Art frei.“

Auch Landesbischof Krause ist auf der Basis die-
ses Sachstandes – ich habe das mit ihm telefonisch

so besprochen – zu dem Ergebnis gekommen – das
hat er mir auch schriftlich mitgeteilt -:

 „Damit sollte nach meinem Eindruck
Herr Eyssen nun die auch von der
DBE zugesicherte Möglichkeit haben,
sein Wissen uneingeschränkt offenba-
ren zu können.“

So der Brief des Landesbischofs.

Nun noch ein paar Worte zum Verfahrensrecht. -
Das Umweltministerium hat unter Beachtung der
verwaltungsverfahrensrechtlichen Untersuchungs-
grundsätze als zuständige Planfeststellungsbehörde
die Pflicht, auch nach Abschluss der Öffentlich-
keitsbeteiligung, die bereits in den Jahren 1991 bis
1993 stattfand, alle für den Einzelfall bedeutsamen
Umstände zu berücksichtigen. Die Pflicht gilt bis
zum Zeitpunkt einer abschließenden Entscheidung
im Verfahren. Voraussetzung hierfür ist jedoch in
jedem Fall eine inhaltliche Konkretisierung rele-
vanter Sachverhalte. Dies gilt auch in dem hier
vorliegenden Fall, dass ein Dritter Zulassungshin-
dernisse sieht. Entsprechende inhaltliche Angaben
fehlen im vorliegenden Fall jedoch bisher völlig.

Vor diesem Hintergrund hat das Niedersächsische
Umweltministerium alle möglichen Maßnahmen
zur Sachverhaltsaufklärung ergriffen. Darüber
hinaus ist das MU als zuständige Planfeststel-
lungsbehörde, insbesondere angesichts vollständig
fehlender inhaltlicher Angaben, nicht berechtigt,
Verfahrensunterbrechungen ohne sachliche Be-
gründbarkeit  vorzunehmen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2: Das MU hat angesichts
einer bisher bloß vorgetragenen Behauptung, über
bedeutsame Informationen zu verfügen, alle ihr als
Planfeststellungsbehörde zukommenden Möglich-
keiten ausgeschöpft, um eventuell bisher nicht
bekannte Sachverhalte in die Prüfung des Planfest-
stellungsverfahrens einzubeziehen. Der Landesre-
gierung stehen darüber hinaus keine Instrumente
zur Verfügung, mit denen Aussagen Dritter er-
zwungen werden können oder mittels derer auf
etwaige nachwirkende arbeitsvertragliche Pflichten
zwischen Privatunternehmen und deren ehemali-
gen Arbeitnehmern eingewirkt werden könnte.

Soweit bis zum Abschluss des laufenden Planfest-
stellungsverfahrens noch neue inhaltliche Erkennt-
nisse auftauchen sollten, wären diese selbstver-
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ständlich auf ihre Bedeutung für eine abschließen-
de Entscheidung hin zu prüfen.

Zu Frage 3: Ohne Vorliegen dafür notwendiger
sachlicher Gründe bestehen keine rechtlichen
Möglichkeiten zur Unterbrechung des laufenden
Planfeststellungsverfahrens.

Präsident Wernstedt:

Eine Zusatzfrage, Herr Kollege Schwarzenholz!

Schwarzenholz (fraktionslos):

Herr Minister, wenn ich Ihre Antwort richtig ver-
standen habe, dann ist veranlasst worden, dass
dieses Schreiben vom 13.  November herausge-
gangen ist. Ich frage Sie: Wären Sie auch bereit,
persönlich mit Herrn Eyssen Kontakt aufzuneh-
men, um zu klären, ob er auf der Grundlage dieses
Schreibens, das ja nun erst ein paar Tage alt ist,
bereit ist, seine Aussage zu machen, vor allem vor
dem Hintergrund, dass Herr Eyssen gegenüber den
Medien erklärt hat, das Hauptproblem sei, dass
nach den entsprechenden aktienrechtlichen Be-
stimmungen die Entscheidungsgremien in der DBE
die entsprechenden Beschlüsse fassen müssten, um
sicherzustellen, dass tatsächlich eine Freistellung
von Schadenersatzforderungen erfolgt?

Präsident Wernstedt:

Grammatisch war das eine sehr komplizierte Fra-
ge, aber es war eine. – Herr Jüttner!

Jüttner, Umweltminister:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Da ich
Herrn Schwarzenholz schon länger kenne und den
Sachverhalt ebenso, habe ich die Frage allerdings
verstanden.

Vorbemerkung, Herr Schwarzenholz. – Ihr Ein-
wand legt nahe, dass wir erst durch Ihre Anfrage
überhaupt auf den Gedanken gekommen sind,
diesem Sachverhalt nachzugehen. Dieser Eindruck
ist rundherum falsch. Ich habe mit Landesbischof
Krause in den letzten Monaten mehrmals wegen
des Vorgangs telefoniert. Es bedurfte nicht Ihrer
Mündlichen Anfrage, um uns zu veranlassen,
dieser Sache intensiv nachzugehen.

(Zuruf von Schwarzenholz [frakti-
onslos])

- Ich nehme Ihre spielerischen Unterstellungen ja
auf, Herr Schwarzenholz

Richtig ist, dass die Schreiben der DBE von 1997
und auch vom Frühsommer dieses Jahres die Klau-
sel beinhalteten, dass Betriebsgeheimnisse natür-
lich zu beachten seien. Darüber hinaus ist bei Herr
Eyssen der Eindruck vorhanden gewesen, dass die
Geschäftsführung des Unternehmens nicht hinrei-
chend legitimiert ist, ein solches Schreiben zu
schicken. Mit dem jetzt vorliegenden Schreiben,
auf das der Antragsteller, das Bundesamt für
Strahlenschutz, eingewirkt hat, sind sämtliche
schadenersatzrechtlichen Anforderungen und
Ansprüche der DBE gegenüber Herrn Eyssen für
nichtig erklärt worden, sodass es überhaupt keine
Situation mehr gibt, die ihn jetzt daran hindern
könnte, seine Kenntnisse zu offenbaren. Dass sich
zur Darlegung dieser Kenntnisse gegenüber der
Planfeststellungsbehörde der Ressortminister zu
einem Termin begeben muss, halte ich allerdings
für ziemlich abwegig.

Präsident Wernstedt:

Frau Harms hat noch eine Zusatzfrage.

Frau Harms (GRÜNE):

Herr Minister, nachdem Sie vor kurzem erklärt
haben, dass Sie nach der möglichen Stilllegung des
Atomkraftwerks Stade im Jahr 2003 für einen
zügigen Abbruch, einen zügigen Rückbau der
Atomanlage sind, nachdem Sie sich in der letzten
Woche auch zum Thema Morsleben eingemischt
haben, frage ich Sie, ob Sie im Zusammenhang mit
diesen Positionen auch einen neuen Bedarf für das
Endlager Schacht Konrad sehen.

Präsident Wernstedt:

Herr Jüttner!

Jüttner, Umweltminister:

Frau Kollegin Harms, die Planrechtfertigung für
Schacht Konrad hat die Landesregierung in den
letzten Jahren kontinuierlich bestritten. An dieser
Einschätzung hat sich nichts geändert.

Präsident Wernstedt:

Die zweite Zusatzfrage!
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Frau Harms (GRÜNE):

Herr Minister, sind Sie denn nicht der Auffassung,
dass Ihre Position zum Thema „zügiger Rückbau“
und Ihre Position zum Thema „Lagerung des dann
anfallenden Mülls“ in Einklang gebracht werden
müssen?

Präsident Wernstedt:

Herr Minister, bitte!

Jüttner, Umweltminister:

Frau Harms, ich verstehe Ihre Einlassung über-
haupt nicht.

(Frau Harms [GRÜNE]: Das glaube
ich!)

Ich habe vor wenigen Monaten das frühere Atom-
kraftwerk Würgassen besucht, mir bei der Gele-
genheit angesehen, welche Konsequenzen der
Ausstieg aus der Atomenergie hat, und zwar so-
wohl unter Sicherheits- als auch unter beschäfti-
gungspolitischen Gesichtspunkten, aber auch
hinsichtlich der regionalen Wertschöpfung. Ich bin
der festen Überzeugung, dass man nicht einhausen
und 15 Jahre nichts machen sollte, sondern dass es
das sinnvollste Konzept ist, sofort mit dem Rück-
bau zu beginnen, weil das Beschäftigung sichert,
weil das die intellektuellen Kapazitäten, die bei
den Beschäftigten in den Regionen vorhanden
sind, in angemessener Weise nutzt. Obwohl Wür-
gassen schon eine geraume Zeit im Rückbau ist,
sind Sie und ich bisher immer der Meinung gewe-
sen, dass der Bedarf für ein Endlager im Betrieb
frühestens ab dem Jahr 2030 vorhanden ist. Mir ist
nicht einsichtig, wieso bei Ihnen neue Kenntnisse
dazu führen, dass Sie augenscheinlich für eine
frühere Inbetriebnahme eines Endlagers plädieren.

(Frau Harms [GRÜNE]: Planlosig-
keit!)

Präsident Wernstedt:

Herr Kollege Schwarzenholz zur zweiten Zusatz-
frage!

Schwarzenholz (fraktionslos):

Herr Minister, vor einigen Wochen ist Ihnen von
den Initiativen, die von der IG Metall aus Salzgit-
ter koordiniert werden, ein Fragenkatalog zu
Schacht Konrad übergeben worden. Können Sie

uns sagen, wie weit die Bearbeitung dieses Kata-
logs zwischenzeitlich fortgeschritten ist?

Präsident Wernstedt:

Herr Jüttner, noch einmal!

Jüttner, Umweltminister:

Herr Kollege Schwarzenholz, ich habe das, wie das
bei derartigen Schreiben üblich ist, ins Haus gege-
ben. Das ist – wie bei uns üblich – in zügiger Be-
arbeitung und wird denjenigen, die den Brief ge-
schrieben haben, ziemlich umgehend zugestellt.

Präsident Wernstedt:

Herr Hagenah stellt die nächste Zusatzfrage.

(Unruhe)

Hagenah (GRÜNE):

Herr Minister, ich möchte von Ihnen gern wissen,
wo die schwach- und mittelradioaktiven Stoffe aus
Würgassen gelagert werden.

Präsident Wernstedt:

Weiß man das?

(Mühe [SPD]: Fragen Sie Frau
Harms!)

Jüttner, Umweltminister:

Herr Hagenah, diese Frage können wir Ihnen
schriftlich im Detail beantworten. Die Antwort
kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Ich kann Ihnen
nur sagen, dass bei solch einem Kraftwerk unge-
fähr 98 % freigemessen und wieder verwertet
werden und von daher sich die Kapazität, die übrig
bleibt und irgendwann eingelagert gehört, in die-
sem Rückbauverfahren drastisch reduziert. Unbe-
schadet dessen gibt es ein Entsorgungskonzept des
Bundes, der davon ausgeht, dass bis 2030 ein
Endlager gebraucht wird.

Präsident Wernstedt:

Mir ist die Vokabel „freigemessen“ nicht bekannt.

(Frau Harms [GRÜNE]: Strahlen-
schutzverordnung! - Adam [SPD]:
Herr Präsident, dafür haben wir Sie
studieren lassen? - Heiterkeit bei und
weitere Zurufe von der SPD)
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Jüttner, Umweltminister:

Darf der Präsident, ohne sich zu melden, nachfra-
gen?

(Heiterkeit)

Herr Präsident, das ist ein Fachbegriff,

(Heiterkeit)

den die Techniker im Bereich des Strahlenschutzes
benutzen. Wir hatten diese Debatte, als es 1998 die
Auseinandersetzung um die Transporter gab. Da-
mals war die öffentliche Meinung, dass so lange
gemessen wird, bis nichts mehr gefunden wird,
weil vorher auch gewischt wird. Das ist so nicht
richtig. Richtig ist aber, dass es in diesem Bereich
Halbwertszeiten gibt, dass die Strahlenschutzge-
sichtspunkte zu berücksichtigen sind und dass,
wenn bestimmte Grenzwerte unterschritten sind
und es keine Gefährdungen mehr gibt, Materialien
freigemessen und damit in den normalen Verwer-
tungskreislauf eingeschleust werden. Das ist der
Hintergrund. Es ist ein Begriff aus dem Strahlen-
schutzrecht.

(Zustimmung bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Ich bedanke mich für die Erläuterung. Ich habe
aber gar keine Frage gestellt, sondern nur eine
Bemerkung gemacht.

(Heiterkeit)

Damit sind alle Fragen beantwortet.

Wir kommen zur

Frage 2:
Kulturvertrag des Landes mit der Stadt
Hannover

Diese Frage wird vom Abgeordneten Golibrzuch
gestellt.

Golibrzuch (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit
dem Kulturvertrag hatte sich Niedersachsen als
wichtigste Maßnahme verpflichtet, die Oper, das
Schauspielhaus und das Theater am Ballhof in die
Regie des Landes zu übernehmen. Für diese Be-
triebe der Staatstheater GmbH muss das Land

seitdem in voller Höhe das jährliche Defizit von
ca. 90 Millionen DM abdecken. Auch Investitionen
wie die fast 88,6 Millionen DM teure Erneuerung
der Bühnentechnik im Opernhaus wurden vom
Land übernommen.

Im Gegenzug musste sich die Landeshauptstadt
bereit erklären, eine jährliche Ausgleichszahlung
von 5 Millionen DM als eigene Interessenquote an
das Land abzuführen. 1998 wurde dann ein erster
Vorstoß unternommen, um sich seitens der Stadt
auch von dieser Last zu befreien. Die Regierung
hatte bereits eingewilligt, doch dann unterband der
damalige SPD-Landtagsfraktionschef und heutige
Ministerpräsident Sigmar Gabriel diese Absprache.

Gabriel wies seinerzeit darauf hin, dass die Förde-
rung des Staatstheaters einen „stolzen Betrag“
darstelle, „dessen Erhöhung schon sehr gut be-
gründet werden muss“. Auch vor dem Hintergrund
der enormen Finanzleistungen aus anderen Regio-
nen des Landes für die EXPO in Hannover, so
Gabriel damals, sei es „niemandem zu erklären,
wenn einerseits in Hannover zusätzliche Finanz-
mittel für die Staatstheater zur Verfügung gestellt
würden und gleichzeitig in anderen Städten das
Land seine Kulturförderung absenkte“.

Zwischenzeitlich hat man sich jedoch in Regie-
rungskreisen eines anderen besonnen. Im Haus-
haltsplan findet sich im Kleingedruckten ein Hin-
weis, wonach das Land bereit sei, auf die jährliche
Einnahme von 5 Millionen DM zu verzichten,
wenn die Landeshauptstadt im Rahmen der Nach-
nutzung des EXPO-Geländes dort „in Abstimmung
mit dem Land“ eine Medienberufsschule errichte.

Wohl wissend, dass die SPD-Landtagsfraktion in
ihrem Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf
2001 diesen Vermerk ersatzlos streichen möchte,
frage ich die Landesregierung:

1. In welcher Weise glaubt sie mit der geplanten
Medienberufsschule eine überregionale Wirkung
zu erzielen, die eine finanzielle Beteiligung des
Landes durchaus rechtfertigen könnte?

2. Wie begründet sie rückblickend die Verknüp-
fung des so genannten Kulturvertrages mit der
Errichtung einer Medienberufsschule auf dem
EXPO-Gelände?

3. Wie beurteilt sie die Auffassung, wonach es eine
Ungleichbehandlung bedeuten würde, der Landes-
hauptstadt Hannover jeden Eigenbeitrag zur Finan-
zierung des Staatstheaters zu erlassen, während
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Braunschweig und Oldenburg für ihre Staatstheater
jährlich 20 bis 30 Millionen DM aufbringen müs-
sen?

Präsident Wernstedt:

Die Antwort erteilt der Finanzminister Aller.

Aller,  Finanzminister:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
beantworte diese Kleine Anfrage folgendermaßen:

Der Ende 1992 geschlossene so genannte Kultur-
vertrag hatte zum Ziel, die Finanznot der Landes-
hauptstadt Hannover zu dem Zeitpunkt zu mildern,
um im gemeinsamen Interesse von Stadt und Land
liegende Kultureinrichtungen finanziell zu sichern
und Wirtschaftunternehmen wie die Messe AG und
die Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH zu
fördern und mit dem erforderlichen Eigenkapital
auszustatten. Das war der historische Zusammen-
hang 1992. Zu diesem Zweck sollte die Landes-
hauptstadt Hannover eine nachhaltige Haushalts-
entlastung von jährlich 50 Millionen DM erhalten.
Die Entlastung sollte durch die Übernahme der
städtischen Anteile an der Niedersächsischen
Staatstheater GmbH, beim kommunalen Finanz-
ausgleich sowie bei der Wohnungsbaufinanzierung
erbracht werden. Es sind also drei Blöcke zusam-
mengeführt worden.

Unter Berücksichtigung der Übernahme von Kul-
turzuschüssen durch die Landeshauptstadt Hanno-
ver ergab sich eine Gesamtentlastung von rund
55 Millionen DM. Dieser Betrag überstieg nach
den damaligen Berechnungen die landesseitig
politisch gewollte finanzielle Entlastung von
50 Millionen DM um 5 Millionen DM. Daher
wurde in § 6 Abs. 3 des so genannten Kulturver-
trages für die nächsten fünf Jahre eine von der
Landeshauptstadt an das Land jährlich zu entrich-
tende Interessenquote von 5 Millionen DM fest
vereinbart. Dieser Betrag diente gleichzeitig als
pauschale Abgeltung der bevorstehenden Investiti-
onslasten für die Sanierung der Bühnentechnik im
Opernhaus sowie zur Absicherung des Spielbe-
triebs im Ballhofkomplex.

Bei der Interessenquote handelt es sich nicht um
einen kulturpolitisch begründeten anteiligen Finan-
zierungsbetrag Hannovers zur Niedersächsischen
Staatstheater Hannover GmbH, sondern um eine
schlichte Gegenrechnung, um die seinerzeit ange-
strebte Gesamtentlastung herzustellen. Dies wird

auch aus § 6 des so genannten Kulturvertrages
deutlich.

Nach dem Vertrag sind die Vertragsparteien seit
1998 berechtigt, über die Höhe der Interessenquote
neu zu verhandeln. Die Landeshauptstadt Hanno-
ver hat von der Revisionsklausel Gebrauch ge-
macht und den Wegfall der Interessenquote ver-
langt. Hannover hat aufgrund des 1992 geschlos-
senen so genannten Kulturvertrages einen An-
spruch auf Neuverhandlung - nicht auf ein Ergeb-
nis. Die Landesregierung erachtet den Wunsch
nach Neuverhandlung des so genannten Kultur-
vertrages als legitim, da die ab 1993 angestrebte
dauerhafte Entlastung des städtischen Haushalts
nicht in dem vorgesehenen Umfang eingetreten ist.
Die Verhandlungen des Finanzministeriums über
eine Änderung des so genannten Kulturvertrages
sind bislang nicht abgeschlossen. Der Landtag
wird rechtzeitig vor In-Kraft-Treten einer Ände-
rung des so genannten Kulturvertrages beteiligt
werden.

Bei der Haushaltsaufstellung hat das Kabinett die
grundsätzliche Bereitschaft bekundet, über die
Aufhebung zu verhandeln, dies aber mit der Er-
wartung verbunden, dass die Landeshauptstadt den
gewonnenen finanziellen Spielraum für Aufgaben
nutzt, die auch im Landesinteresse liegen.

Im Rahmen der Neuverhandlung des so genannten
Kulturvertrages hat die Landeshauptstadt die Lan-
desregierung von ihrer Absicht unterrichtet, auf
dem EXPO-Gelände eine Medienberufsschule
einzurichten. Dies entspricht den Interessen des
Landes.

Ein wichtiges Ziel der Politik der Niedersächsi-
schen Landesregierung ist die Stärkung der Wirt-
schaftsstruktur im Bereich der Informations- und
Kommunikationswirtschaft am Standort Hannover.
Dabei setzt eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik
ein großes Potential an qualifizierten Fachkräften
voraus.

Das Land trägt hierzu im Rahmen der Nachnut-
zung des EXPO-Geländes mit der Ansiedlung der
Mediengesellschaft an der EXPO-Plaza sowie der
Konzen- tration von medienbezogenen Studien-
gängen bei. Die so genannte Medienberufsschule
der Landeshauptstadt ergänzt die Bemühungen des
Landes und der Industrie- und Handelskammer,
auf dem EXPO-Gelände ein umfangreiches Quali-
fizierungsangebot für diese neuen Techniken vor-
zuhalten. Durch die Medienberufsschule wird die
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zersplitterte Beschulung der zurzeit rund 1.000
Auszubildenden in vier Berufsschulen beendet und
entsteht der von der Wirtschaft geforderte leis-
tungsfähige Gesamtansprechpartner für alle Betei-
ligten. Die räumliche Anbindung an andere Ein-
richtungen der Aus- und Weiterbildung sowie
entsprechender Betriebe des IT- und Medienbe-
reichs wird darüber hinaus zu Synergieeffekten
führen, die durchaus gewollt sind.

In der niedersächsischen Wirtschaft steht die Regi-
on Hannover im IT- und Medienbereich an erster
Stelle. Mit der Bündelung bestehender Betriebe
sowie Aus- und Weiterbildungseinrichtungen ent-
steht eine völlig neue Gesamtstruktur. Wissen-
schaftliche Studien sowie die Erfahrung aus ande-
ren Bundesländern zeigen, dass mit einem solchen
Kristallisationspunkt ein wesentlicher Standort-
faktor für das ganze Land und somit für die An-
siedlung weiterer Unternehmen aus den genannten
IT- und Medienbereichen in ganz Niedersachsen
entsteht.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die gestellten
Fragen so:

Zu 1 und 2: Auf die Vorbemerkung wird verwie-
sen. Eine finanzielle Beteiligung des Landes an der
geplanten Medienberufsschule ist nicht beabsich-
tigt. Der von Ihnen angesprochene klein gedruckte
Hinweis, Herr Golibrzuch, ist nach meinem
Kenntnisstand im Zuge der Haushaltsberatungen
herausgenommen worden, sodass die unmittelbare
Verknüpfung zur Förderung nicht mehr besteht.

Zu 3: Es ist selbstverständlich, dass das Land als
alleiniger Gesellschafter seit der Neuordnung der
Beteiligungsverhältnisse durch den so genannten
Kulturvertrag im vollem Umfang die Finanzierung
der Niedersächsischen Staatstheater GmbH über-
nimmt. Diese Gesellschafterstellung trägt dem
Umstand Rechnung, dass die Landesregierung in
der Landeshauptstadt ein im bundesweiten Ver-
gleich angemessenes und damit größeres kulturel-
les Angebot erwartet als in den anderen Städten
des Landes. Hierzu leistet auch die Landeshaupt-
stadt Hannover selbst einen ganz wesentlichen
Beitrag, indem sie im Interesse des ganzen Landes
zahlreiche kulturelle Einrichtungen von über die
Stadt hinausgehender, zum Teil internationaler
Bedeutung vorhält und damit verbundene finan-
zielle Belastungen trägt. Genannt seien beispiels-
weise die Herrenhäuser Gärten, das Sprengel Mu-
seum und das Historische Museum. Ein auf den
Theaterbetrieb beschränkter isolierter Vergleich

des jeweiligen kommunalen Finanzierungsanteils
würde hier der Komplexität der Sachverhalte nicht
gerecht werden.

Im Übrigen, meine Damen und Herren, verhält
sich der Bund im Verhältnis zur Bundeshauptstadt
Berlin oder verhielt sich die alte Bundesregierung
im Verhältnis zur damaligen Bundeshauptstadt
Bonn exakt so. Die Bundeshauptstadt wie die
Landeshauptstädte in anderen Ländern auch haben
eben einen gewissen Hauptstadtbonus.

Präsident Wernstedt:

Eine Zusatzfrage hat der Kollege Golibrzuch.

Golibrzuch (GRÜNE):

Herr Minister, in Ihrer Vorbemerkung erwähnten
Sie, dass damals - 1992 - beim Abschluss des so
genannten Kulturvertrages eine Entlastung um
50 Millionen DM politisch gewollt war. In welcher
Weise sind damals diese so genannten Sonderlas-
ten einer Landeshauptstadt ermittelt worden? In-
wieweit ist da ein Abgleich mit anderen Städten
des Landes erfolgt? Es wäre ja auch denkbar, dass
bei einer Neuverhandlung des Kulturvertrages - - -

Präsident Wernstedt:

Fragesatz!

Golibrzuch (GRÜNE):

- - - die Quote der Stadt Hannover auch nach oben
steigt.

Aller, Finanzminister:

Eine besonders schwierige finanzielle Situation hat
sich seinerzeit u. a. aus der Neustrukturierung des
Finanzausgleichs und seiner Wirkung ergeben. Die
Landeshauptstadt Hannover ist praktisch von
einem Jahr auf das andere in ein tiefes finanzielles
Loch gefallen.

(Zuruf von der CDU: Andere auch!)

Die Landespolitik hat sich verpflichtet gesehen, im
Zuge des kommunalen Finanzausgleichs nach
einem Instrumentarium zu suchen, diese Härtesitu-
ation zu überwinden, und hat aus diesem Grunde
das von Ihnen immer wieder als Kulturvertrag
bezeichnete, aber wohl nur als Arbeitstitel so zu
verstehende Instrumentarium entwickelt. Um der
zukünftigen Entwicklung Rechnung zu tragen, ist
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dann die Revisionsklausel hinzugefügt worden, um
nach fünf Jahren den Sachverhalt zu überprüfen
und in eine Neubewertung einzubeziehen.

Präsident Wernstedt:

Eine Nachfrage hat Frau Litfin. Danach Herr Wen-
zel.

Frau Litfin (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr
Minister, der Ministerpräsident hatte sich vor
einiger Zeit - auch presseöffentlich - gemeinsam
mit dem Oberbürgermeister der Stadt Hannover
dazu geäußert, dass Land und Stadt gemeinsam die
am Kronsberg geplante Medien-BBS tragen und
finanzieren wollen. Er hat es als gemeinsames
Projekt dargestellt. Sie haben hier heute gesagt,

(Zuruf von der SPD: Frage!)

dass das Land keine finanzielle Förderung der
Medien-BBS beabsichtigt. Ist das jetzt das letzte
Wort? Kann sich die Stadt darauf verlassen?

(Rolfes [CDU]: Das ist ein Antrag der
SPD-Fraktion! Darauf hat er keinen
Einfluss!)

Präsident Wernstedt:

Herr Aller!

Aller,  Finanzminister:

Frau Kollegin, die Landesregierung hat ihre Vor-
stellungen im Haushaltsplanentwurf dargestellt.
Darauf hat Herr Golibrzuch abgehoben. Aber das
ist Geschichte. Der Landtag hat inzwischen über
den Einfluss der SPD-Landtagsfraktion den Haus-
haltsvermerk aus dem Haushalt herausgenommen
und damit die unmittelbare Verknüpfung der
5 Millionen DM mit der Medienberufsschule aus
dem Haushalt herausgelöst. Damit ist dieser Sach-
verhalt - jedenfalls haushaltspolitisch - klar. Die
Landesregierung hält sich natürlich an die Vorga-
ben aus dem Haushalt.

Es gilt aber auch: Die Landesregierung - das ist
insbesondere auch das Interesse des Ministerpräsi-
denten Sigmar Gabriel - will die IT- und Medien-
technologie in Niedersachsen zu einem der zentra-
len Investitions- und Entwicklungsschwerpunkte
machen und weiter fördern. Da diese Schwer-
punktbildung sinnvollerweise dort stattfindet, wo

schon erste Anzeichen von Entwicklung sind,
bieten sich das EXPO-Gelände und das Umfeld
des EXPO-Geländes in Hannover an, um dort
weitere Aktivitäten zu entwickeln.

Es macht Sinn, dass die gemeinsamen Interessen
der Stadt Hannover, dargestellt durch den Ober-
bürgermeister Herbert Schmalstieg, und des Lan-
des Niedersachsen, vertreten durch den Minister-
präsidenten Sigmar Gabriel, zu einer strategischen
Allianz zusammengeführt werden, um an der EX-
PO-Plaza den Medien- und IT-Standort weiterzu-
entwickeln. Wenn vorhandenes Geld, über dessen
Verwendung neu verhandelt wird, bei diesen bei-
den interessenidentischen Vorstellungen an dieser
Stelle eingesetzt werden kann, sollte sich das ge-
samte Land freuen, weil, von diesem Nukleus von
IT- und Medienpolitik ausgehend, natürlich alle
anderen Regionen auch profitieren können.

(Hagenah [GRÜNE]: Ganz Kalifor-
nien profitiert davon!)

Präsident Wernstedt:

Eine Nachfrage, Herr Wenzel!

Wenzel (GRÜNE):

Herr Minister, Sie haben interessanterweise ausge-
führt, dass der Kulturvertrag besondere Härten
beim Finanzausgleich ausgleichen soll. Ich frage
Sie: Gibt es auch andere Städte in Niedersachsen,
die ob ihrer verfassungswidrigen Haushalte und ob
der verfassungswidrigen kommunalen Finanzaus-
gleichsmaßnahmen solche Maßnahmen nötig
haben?

(Zuruf von der CDU: Zuwendungen
bekommen?)

Präsident Wernstedt:

Herr Finanzminister!

Aller,  Finanzminister:

Herr Kollege, es mag Ihnen entgangen sein, dass
die finanzielle Härte bei der Stadt Hannover im
Jahre 1992 bestanden hat. In der Zwischenzeit sind
wir im Jahr 2000 und haben einige Änderungen im
System des kommunalen Finanzausgleichs gehabt.
Das jetzige Finanzausgleichssystem sorgt dafür,
dass alle Städte und Gemeinden im Sinne der
Vorstellung des kommunalen Finanzausgleichs
angemessen mit Finanzen ausgestattet sind. Das in
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Verbindung gesetzt mit der Revisionsklausel, die
ab 1998 greift, macht uns in dem von der mündli-
chen Anfrage behandelten Feld handlungsfähig.

Präsident Wernstedt:

Die nächste Frage hat Herr Kollege Rolfes.

Rolfes (CDU):

Herr Minister, damals haben die Auswirkungen
des kommunalen Finanzausgleichs und die Fi-
nanznot der Stadt Hannover dazu geführt, dass
nicht besondere Hauptstadtkriterien angelegt wer-
den mussten, sondern dass die Auswirkungen des
Finanzausgleichs ausreichten, zu diesem Kultur-
vertrag zu kommen, in diesem Falle mit der Be-
gründung „Hauptstadt Hannover“. Ich frage Sie:
Wären Sie bereit, in allen anderen Bereichen, wo
Kassenkredite über das Jahr hinaus aufgenommen
werden müssen, um Haushalte auszugleichen,
beispielsweise mit der Begründung „Stärkung der
Regionsmetropole“ oder mit anderen Begründun-
gen, auch zu einem Kulturvertrag oder zu ähnli-
chen Verträgen zu kommen? Wie die dann heißen,
ist ja letztlich egal. Man braucht dann ja nur eine
Begründung, warum man das macht.

Präsident Wernstedt:

Herr Rolfes, die Frage ist klar.

(Lachen bei der SPD)

Aller,  Finanzminister:

Herr Rolfes, ich habe die Frage verstanden. Der
entscheidende Punkt ist, dass Sie zwei Dinge mit-
einander vermischen, die nicht miteinander ver-
mischt werden dürfen. Das eine war die seinerzeit
eindeutige Feststellung, dass aufgrund der Wir-
kung des kommunalen Finanzausgleichs die Stadt
Hannover im Vergleich zu dem übrigen Land eine
unangemessene Härte hat hinnehmen müssen,
berechnet in einer Größenordnung von rund
50 Millio-nen DM. Diesem Umstand sollte durch
ein Bündel von Maßnahmen Rechnung getragen
werden, in das u. a. auch kulturpolitische Überle-
gungen eingeflossen sind. Ich habe auf die Messe
und ähnliche Gesichtspunkte hingewiesen, die es
in anderen Teilen des Landes in dieser Form nicht
gibt. Ich glaube nicht, dass in Ihrem Wahlkreis
auch die Hannover-Messe oder der Flughafen
Hannover-Langen-hagen angesiedelt sind. Das
sind Landesgesellschaften, bei denen das Land

Niedersachsen natürlich virulentes Interesse hat,
dass sie nicht durch den anderen Partner, der ja
auch Gesellschafter ist, nämlich die Stadt Hanno-
ver, und dessen Finanznot beeinträchtigt werden.
Das ist der eine Punkt.

Der andere Punkt ist die verkürzte Darstellung
dieses Gesamtwerkes als Kulturvertrag. Deshalb
habe ich im Unterschied zum Fragesteller auch
nicht von Kulturvertrag, sondern von dem so ge-
nannten Kulturvertrag gesprochen, weil sich in der
historischen Entwicklung aus diesem speziellen
Gebilde zur Unterstützung Hannovers sprachlich,
aber nicht inhaltlich der Kulturvertrag entwickelt.

Präsident Wernstedt:

Herr Golibrzuch zur zweiten Nachfrage.

Golibrzuch (GRÜNE):

Herr Minister, nachdem Sie gerade von unange-
messenen Härten sprachen, um zu begründen und
zu erklären, wie es damals zu diesem so genannten
Kulturvertrag gekommen ist, möchte ich gerne
wissen, wie Sie diese unangemessene Härte quali-
fizieren. Geht es insoweit um den absoluten Be-
trag, um die 50 Millionen DM, oder geht es um
den Anteil des Ausfallbetrages am Haushaltsvolu-
men? Denn dann wäre auch nach dem aktuellen
kommunalen Finanzausgleich eine ähnliche Situa-
tion auch in vielen anderen Städten und Kreisen im
Lande Niedersachsen gegeben.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
CDU - Rolfes [CDU]: Noch schlim-
mer!)

Präsident Wernstedt:

Herr Aller!

Aller,  Finanzminister:

Die Situation im Jahre 1992 ist denen, die länger in
diesem Hause sind, bekannt.

(Mühe [SPD]: Wer war da doch
gleich unser Koalitionspartner?)

Heute sind im kommunalen Bereich unbestritten
flächendeckend Schwierigkeiten vorhanden; sie
resultieren aber aus ganz anderen Ursachen. Des-
halb ist die Situation im Jahre 1992 in Hannover
mit der Situation der kommunalen Finanzen infol-
ge der hohen Sozialhilfelasten, die wir in den
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letzten Jahren zu verzeichnen hatten, und der Las-
ten, die wir durch die Steuerentlastung möglicher-
weise auf mittlere Sicht haben werden, beim besten
Willen nicht mehr vergleichbar mit dem, was 1992
eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, Herr Go-
librzuch, dass man auf diese Art und Weise dar-
stellen kann, dass der singuläre Effekt, der seiner-
zeit mit der Revisionsklausel eingetreten ist, in
Verbindung gebracht mit einer Glattstellung der
politisch damals einmaligen Situation, herstellbar
ist.

Präsident Wernstedt:

Frau Stokar von Neuforn!

Frau Stokar von Neuforn (GRÜNE):

Ich frage die Landesregierung: Kann die Landesre-
gierung bestätigen, dass andere Bundesländer ihre
Landeshauptstadt wesentlich intensiver unterstüt-
zen und fördern, als Niedersachsen dies mit Han-
nover macht? Ich erinnere hier an München und
Düsseldorf.

(Zurufe von der CDU)

Meine zweite Frage: Kann die Landesregierung
bestätigen, dass ein vielfältiges und spannendes
kulturelles Angebot ein wichtiger Standortfaktor
nicht nur für die Landeshauptstadt ist, sondern dass
die kulturellen Highlights auf das ganze Land
ausstrahlen und im Gesamtinteresse des Landes
Niedersachsen liegen?

(Zustimmung von Hagenah [GRÜNE]
- Rolfes [CDU]: Das ist klar, dass ihr
aussteigt!)

Präsident Wernstedt:

Auch der Finanzminister lässt sich die Kultur nicht
nehmen.

Aller, Finanzminister:

Ich könnte beide Fragen inhaltlich uneingeschränkt
mit Ja beantworten und tue das auch. Ich will aber
mit Blick auf die besondere Stellung der Landes-
hauptstadt Hannover in Niedersachsen und ihre
besondere Attraktivität, die meines Erachtens
durch die EXPO noch einmal gesteigert worden ist,
noch einmal Folgendes unterstreichen: Die EXPO
wäre nie nach Hannover gekommen, wenn die
Landeshauptstadt Hannover nicht von ganz Nie-
dersachsen immer als eine liebenswerte zentrale

Einrichtung des ganzen Landes gesehen worden
wäre. Deshalb ist die Neiddiskussion, die partiell
ausbricht, nur begrenzt zu verstehen.

(Frau Stokar von Neuforn [GRÜNE]:
Und unerträglich!)

Präsident Wernstedt:

Herr Rolfes zu Frage zwei!

Rolfes (CDU):

Herr Minister, wenn Ihnen eingangs der Frage
schon klar ist, dass wir keineswegs Neidkomplexe
schüren wollen und auch nichts gegen Hannover
sagen wollen, dann müssen Sie uns gleichwohl
Folgendes erklären: Wenn das damalige Finanz-
loch, entstanden durch den Finanzausgleich, dazu
geführt hat, dass Sie so genannte Verträge oder
Kulturverträge oder auch anders genannte Verträge
abschließen, um dieses Finanzloch zu schließen,
und Sie anschließend sagen, dass sich im Laufe der
Finanzausgleichsgesetzgebung Einiges geändert
hat und dass die Situation, wie sie damals war,
jetzt nicht mehr gegeben ist: Welchen Grund gibt
es dann, die Summe, die damals zum Abschluss
dieses Notvertrages geführt hat, heute wieder
vertraglich zu verhandeln? Man könnte ja auch
sagen - - -

Präsident Wernstedt:

Die Frage war klar. Sie war kompliziert, aber klar.

Rolfes (CDU):

Nein.

Präsident Wernstedt:

Doch, doch, doch. Und die Frage ist zu Ende.

Rolfes (CDU):

Er guckt aber noch so skeptisch.

(Zuruf von der SPD: Ihr unterschätzt
uns permanent!)

Präsident Wernstedt:

Nein, er hat es verstanden. - Herr Aller!
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Aller, Finanzminister:

Herr Kollege, Sie hatten mir versprochen, mir Ihre
fünf Fragen von gestern noch schriftlich einzurei-
chen.

(Rolfes [CDU]: Das kommt noch!
Darauf können Sie sich verlassen!)

Die Frage, die Sie eben gestellt haben, interpretiere
ich Folgendermaßen:

(Lachen bei der SPD)

Erstens. Die Frage nach der Sondersituation Han-
novers im Jahre 1992 - das muss ich noch einmal
betonen - hat sich bezogen auf eine einmalige
Größenordnung von 50 Millionen DM, für die eine
Kompensation erreicht werden sollte. Diskutiert im
Revisionsvertrag und in der Revisionsklausel wird
die Vereinbarung aus dem § 6, in dem klar gestellt
worden ist, dass der überschießende Betrag von
5 Millionen DM einer Neubewertung unterzogen
werden soll dahin gehend, ob es dafür eine Rück-
zahlungsverpflichtung der Stadt Hannover an das
Land geben müsse oder ob es andere geeignete
Möglichkeiten gibt. Es ist unsere Auffassung, die
Stadt Hannover in eine, wie ich vorhin gesagt
habe, strategische Allianz für IT- und Medienfra-
gen am Standort Hannover zu gewinnen, sodass
das Geld praktisch aus der Stadt Hannover in ein
gemeinsames Projekt einfließen könnte. Dieses
Projekt wäre dann im Landesinteresse. Wenn Sie
Wert darauf legen, kann man das in gleicher Weise
natürlich auch über Buchungsvorgänge herstellen.
Aber da wir für Verwaltungsvereinfachung sind,
wäre das sicherlich nicht der schlechteste Weg,
deutlich zu machen, dass wir den einfachen Weg
nehmen.

Präsident Wernstedt:

Frau Pothmer!

Frau Pothmer (GRÜNE):

Herr Minister, ich möchte Sie Folgendes fragen:
Sind Kulturverträge aus der Sicht der Landesregie-
rung erstens ein Instrument zum kommunalen
Finanzausgleich einerseits und zugleich offen-
sichtlich auch noch ein Instrument der Verwal-
tungsreform? Wenn Sie Kulturverträge als ein
solches Instrument verstehen, wird dieses Instru-
ment dann auch auf andere Orte ausgedehnt? Das
war die erste Frage.

Zweitens möchte ich von Ihnen wissen, ob Kultur
- - - Jetzt ist mir meine zweite Frage entfallen. -
Lassen Sie mich erst einmal diese Frage stellen.

Präsident Wernstedt:

Herr Aller!

Aller,  Finanzminister:

Frau Kollegin, ich hätte natürlich gerne die Frage
zwei als Erstes beantwortet. Da Sie sie nicht ge-
stellt haben, muss ich gleich Frage eins beantwor-
ten. Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass
die verkürzte Bezeichnung "Kulturvertrag" nicht
dadurch richtiger wird, dass auch Sie diesen Be-
griff in der charmanten Form, wie sie ihn hier
vorgetragen haben, benutzen. Es war in dem Sinne
kein Kulturvertrag, sondern es war ein Instrumen-
tarium, zusammengestellt aus mehreren Kompo-
nenten, das auch kulturelle Anteile beinhaltete, und
zwar zur Erreichung dieser 50 Millionen DM an
Ausgleichszahlungen. Das ist der sachliche Hinter-
grund für die Situation im Jahre 1992.

(Mühe [SPD]: Wer war damals ei-
gentlich Koalitionspartner?)

Dass aus politisch-taktischen Gesichtspunkten,
auch von charmanten und nicht so charmanten
Mitgliedern dieses Hauses, der Versuch der Ver-
kürzung auf Kulturvertrag unternommen wird, hat
nur einen einzigen Inhalt: Sie wollen damit auf die
Diskussion Staatstheater Hannover oder Staatsthe-
ater in anderen Städten fokussieren. Dieses - Herr
Rolfes, von Neiddiskussion wollte ich nicht spre-
chen; ich nehme das zurück - tief sitzende Gefühl,
ungerecht behandelt zu sein, das wohl das Motiv
der Fragesteller ist, muss ich nun klar kontern mit
der Ansage, dass die Landeshauptstadt Hannover
die Landeshauptstadt des gesamten Landes ist und
im kulturellen Bereich besondere Lasten trägt.
Dem ist Rechnung getragen worden dadurch, dass
sich das Land in einem Teil des kulturellen Ange-
botes als ausschließlicher Gesellschafter zur Ver-
fügung gestellt hat und diese Lasten trägt. Das ist
genauso wie in anderen Bereichen der kulturpoliti-
schen Szene, wo natürlich insbesondere Städte mit
staatlichen Einrichtungen gegenüber anderen
Städten bevorzugt werden, die keine Staatstheater,
aber gleichwohl kommunale Theater haben.  Wenn
wir diese Diskussion so weiterentwickeln wollen
bis hin zu den soziokulturellen Zentren, dann wird
man feststellen, Frau Kollegin, dass es im Lande
auch nicht überall soziokulturelle Zentren gibt, die
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gefördert werden. Diese Diskussion möchte ich
aber  so weit nicht treiben.

(Rolfes [CDU]: Deshalb habt ihr auch
das Regionale Kulturprogramm ge-
strichen!)

Präsident Wernstedt:

Frau Litfin zur Frage zwei! Danach Frau Harms.

Frau Litfin (GRÜNE):

Herr Minister, mein Drang nach Klarheit und
Wahrheit führt mich dazu, Sie zu fragen, ob ich
Ihre Antwort, die Sie gegeben haben, richtig inter-
pretiere. Sie sagten: Falls Geld vorhanden sein
sollte, sei die Landesregierung bereit, die BBS am
Kronsberg finanziell zu unterstützen.  Wenn ich
Sie richtig interpretiere, dann kann ich wohl davon
ausgehen, dass im Haushalt 2001 genug Geld
vorhanden sein wird.

Präsident Wernstedt:

Herr Aller!

Aller,  Finanzminister:

Erstens haben Sie mich falsch interpretiert. Zwei-
tens hat der Landtag mit seiner eindeutigen Klar-
stellung für den Haushalt 2001 vorgeschrieben,
wie dieser Sachverhalt zu betrachten ist. Deshalb
schließt sich Ihre Frage von selbst aus. Wenn Sie
den letzten Stand der Haushaltsbeschlusslage so
zur Kenntnis nehmen würden, dann ist Ihre Frage
damit beantwortet.

Präsident Wernstedt:

Frau Harms, bitte! Danach Herr Hagenah.

Frau Harms (GRÜNE):

Herr Minister, nachdem sich die Niedersächsische
Landesregierung nun seit Jahren so besonders für
die Kultur in der Landeshauptstadt engagiert - über
die Berechtigung dafür gibt es sicherlich unter-
schiedliche Auffassungen, wobei hier niemand
bestritten hat, dass eine Landeshauptstadt anders
gefördert werden muss als andere Städte -, frage
ich Sie: Ist es nicht verwunderlich, dass die Lan-
deshauptstadt dazu neigt, sich aus Bereichen der
Kulturförderung immer stärker zurückzuziehen mit
der Folge, dass Veranstaltungen, die in freier Trä-
gerschaft durchgeführt werden und sehr zum Re-

nommee der Landeshauptstadt beitragen - ich
denke hier z. B. an das Tanztheater, ein über Nie-
dersachsen hinaus bekanntes Festival -, mehr vom
Land und weniger von der Stadt Hannover finan-
ziert werden?

Präsident Wernstedt:

Herr Aller!

Aller,  Finanzminister:

Frau Kollegin, mein großer Respekt vor der kom-
munalen Selbstverwaltung verbietet es mir, Dinge
zu beurteilen, die von Mitgliedern Ihrer Fraktion,
die im Hannöverschen als Grüne tätig sind, viel
besser beurteilt werden können. Die sind von daher
die besseren Ansprechpartner in solchen Fragen.
Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass die
kommunalen Gebietskörperschaften angesichts
knapper Kassen Prioritäten setzen müssen. Das ist
nicht zu bestreiten. Jede Stadt tut das in ihrer eige-
nen Verantwortung. So macht das auch die Stadt
Hannover. Ein unmittelbarer Zusammenhang zu
dem, worüber wir hier derzeit diskutieren, er-
schließt sich für mich derzeit nicht. Würden wir
nämlich z. B. beim Staatstheater die Kosten nicht
als alleiniger Gesellschafter tragen, müsste die
Stadt Hannover zum Staatstheater möglicherweise
einige Millionen DM beisteuern, die dann wieder-
um für andere Zwecke nicht zur Verfügung stün-
den. Das ist die Abfolge solcher Entscheidungen.
Das zeigt, dass wir alle ein bisschen zu wenig Geld
in der Kasse haben. Ich glaube, die Hannoveraner
freuen sich darüber, dass wir für das Staatstheater
eine solche Lösung gefunden haben.

Darüber hinaus möchte ich an dieser Stelle auch
noch einmal Folgendes deutlich unterstreichen,
Frau Harms: Meiner Meinung nach haben die
Fraktionen und die Abgeordneten durchaus das
Recht, zu solchen Sachverhalten Fragen zu stellen.
In der Konsequenz der Fragestellungen liegt dann
aber auch, dass man mit dem Blick auf Verände-
rungen zum richtigen Zeitpunkt die notwendigen
Maßnahmen einleitet. Mir ist nicht bekannt, dass
bis auf die Herausnahme des klein gedruckten
Vermerkes in Sachen Medienberufsschule weitere
Änderungen im Zusammenhang mit der Frage
Staatstheater, Förderung in Hannover und in ande-
ren Städten des Landes vorgenommen worden
sind. Deshalb haben solche Fragen oder Fragenor-
gien, wie sie hier zum Teil veranstaltet werden,
natürlich ihren Beigeschmack. Auf der einen Seite
fahren Sie ein Thema populistisch hoch, obwohl
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Sie real eigentlich gar keine Veränderung wollen,
weil bei Ihnen nämlich unter dem Strich vielleicht
doch die Einsicht in die Notwendigkeiten da ist.

Präsident Wernstedt:

Herr Hagenah! Dann Herr Wenzel das zweite Mal.

Hagenah (GRÜNE):

Herr Minister, ich frage Sie: Sind Sie mit mir der
Meinung, dass es dringend geboten erscheint, den
so genannten Kulturvertrag mit einem treffenderen
Begriff zu belegen, damit derartige Missverständ-
nisse, wie sie der heute hier anstehenden Frage
zugrunde liegen, zukünftig vermieden werden
können und endlich eine reale Debatte über das
von Rot und Grün mit Hannover seinerzeit ausge-
handelte Vertragswerk aus dem Jahr 1992 geführt
werden kann, anstatt immer nur über Kultur hier
im Vergleich zur Kultur andernorts zu reden?

(Golibrzuch [GRÜNE]: Sehr gut!)

Präsident Wernstedt:

Auf diese Frage kann man mit Ja oder Nein ant-
worten.

Aller,  Finanzminister:

Kann man, muss man aber nicht. - Herr Hagenah,
ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie mit
Blick auf das Jahr 1992 noch einmal an einen
Sachverhalt erinnert haben, den ich mir eigentlich
für meine letzte Frage aufgehoben habe. Im Jahr
1992 hat es in diesem Hause eine Koalition aus
SPD und Grünen gegeben. Die damaligen Überle-
gungen und Beschlüsse zum Haushalt - auch das,
was zum Haushaltsausgleich für die Stadt Hanno-
ver seinerzeit verabredet und beschlossen worden
ist - sind natürlich mit den Stimmen der Grünen
und mit glatter Unterstützung der Gesamtkonzepti-
on angestellt bzw. gefasst worden. Nun kann man
sein Erbe antreten oder nicht. Manche habe es ja
angetreten. Deshalb haben die Grünen ein gerüttelt
Maß Interesse daran - so, wie Sie gefragt haben -,
das, was von Einigen bei den Grünen als Kultur-
vertrag bezeichnet wird, einer sinnvollen Lösung
zuzuführen. Daran arbeitet die Landesregierung
mit der Landeshauptstadt. Da die Idee, die daraus
geboren worden ist, nämlich eine Konzentration
des IT- und Medienbereichs an der EXPO-Plaza zu
erreichen, ein über die Fraktionsgrenzen hinaus
gewolltes Thema ist, das gefördert werden soll, bin

ich mir ziemlich sicher, dass wir nicht nur einen
neuen Namen finden müssen, sondern auch eine
neue Konzeption. Wenn das Geld dann dorthin
fließt, ist es im Landesinteresse und zur Abwick-
lung der Revisionsklausel des so genannten Kul-
turvertrages richtig angelegt.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Herr Wenzel! Danach Herr Wendhausen.

Wenzel (GRÜNE):

Herr Minister, einmal abgesehen von der besonde-
ren Rolle der Hauptstadt, die ich sehr wohl sehe,
frage ich Sie: Habe ich Sie richtig verstanden,
wenn Sie sagen, dass die Verteilungswirkung des
neuen kommunalen Finanzausgleichs, der von
Ihnen beschlossen worden ist, so schlecht ist, dass
es der Korrektur durch so genannte Zusatzverträge
bedarf?

(Golibrzuch [GRÜNE]: Habe ich auch
so verstanden!)

Präsident Wernstedt:

Herr Finanzminister!

Aller,  Finanzminister:

Herr Kollege, Sie haben mich falsch verstanden.

Präsident Wernstedt:

Herr Wendhausen!

Wendhausen (SPD):

Herr Präsident! Da hier immer von „so genannten
Kulturverträgen“ die Rede ist, möchte ich vom
zuständigen Fachminister Oppermann einmal
wissen, was ein richtiger Kulturvertrag ist.

Präsident Wernstedt:

Die Frage ist zulässig, Herr Oppermann.

Oppermann, Minister für Wissenschaft und
Kultur:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Die Frage ist nicht bestellt, aber sie ist
durchaus willkommen. Ich möchte die vom Kolle-
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gen Finanzminister eingeführte Begrifflichkeit jetzt
noch etwas weiter präzisieren. In der Tat muss
zwischen Kulturverträgen und so genannten Kul-
turverträgen unterschieden werden.

(Lachen bei den GRÜNEN)

Der vom Kollegen Finanzminister angesprochene
so genannte Kulturvertrag ist in Wirklichkeit kein
Kulturvertrag. Er wird nur so genannt, obwohl er
in Wirklichkeit ein Hauptstadtvertrag ist.

Vorhin wurde gefragt, ob ein so genannter Kultur-
vertrag auch mit anderen Städten abgeschlossen
werden könne. Diese Frage ist klar zu verneinen;
denn an einem Hauptstadtvertrag ist nach der
Rechtsnatur eines solchen Vertrages nur die
Hauptstadt zu beteiligen. - Das ist also geklärt.

Nun zu den richtigen Kulturverträgen.

(Klare [CDU]: Können Sie aus einem
Vertrag einmal ein paar Seiten vorle-
sen?)

- Es gibt Kulturverträge in Niedersachsen. Wir
haben Sie allerdings nur mit wenigen herausragen-
den Institutionen abgeschlossen. Dazu zählen die
fünf städtischen Theater in Osnabrück, Celle,
Lüneburg, Göttingen und Hildesheim. Diese be-
kommen einen festen Zuschuss. Ein solcher Ver-
trag kann vom Land nicht ohne Weiteres gekündigt
werden. Entsprechende Vereinbarungen gibt es
auch mit der Kestner-Gesellschaft in Hannover
sowie mit dem Sprengel Museum. Ferner haben
wir eine solche Vereinbarung mit der Kunsthalle in
Emden und schließlich mit dem Weltkulturerbe
Rammelsberg-Museum in Goslar getroffen. Das
sind die herausragenden Kultureinrichtungen im
Lande, die nicht in unmittelbarer staatlicher Trä-
gerschaft stehen und die wir mit solchen Kultur-
verträgen absichern.

(Zuruf von Bontjer [SPD])

- Die Ostfriesische Landschaft auch. Diese ver-
dient es aufgrund ihrer besonderen gewachsenen
Struktur, abgesichert zu werden, Herr Bontjer. Zu
nennen sind auch noch die soziokulturellen Zent-
ren. Hier haben wir einen Vertrag mit der Landes-
arbeitsgemeinschaft für soziokulturelle Zentren
abgeschlossen. Das sind echte Kulturverträge.
Wenn Sie zu diesen echten Kulturverträgen auch
einmal so gründliche Anfragen stellen würden,
dann würde mir dies als Kulturminister Gelegen-
heit geben, die Kulturlandschaft in Niedersachsen

in ihrer vollen Breite und Intensität zu entfalten.
Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Herr Dinkla hat sich jetzt gemeldet.

Dinkla (CDU):

Herr Präsident, mich persönlich interessiert - ich
bitte Sie, mir dies zu beantworten -, dass die Lan-
desregierung hier einmal nicht nur die „so ge-
nannte Eigenbeteiligung“ darstellt, sondern die
Eigenbeteiligung bei den Staatstheatern in Hanno-
ver, Braunschweig und Oldenburg ganz konkret
und nachvollziehbar beziffert, um daraus konkret
die prozentuale „Eigenbeteiligung der Hauptstadt“
abzuleiten.

(Zuruf von der SPD: Das steht im
Haushaltsplan!)

Präsident Wernstedt:

Herr Minister!

Oppermann, Minister für Wissenschaft und
Kultur:

Herr Kollege, ich könnte das hier im Einzelnen
darlegen. Aber es geht beim Hauptstadtvertrag
nicht um Theaterförderung. Ich bin gerne bereit,
wenn Sie in der nächsten Landtagssitzung die
Theaterförderung näher beleuchten wollen, dazu
im Einzelnen Auskunft zu geben, sehe mich aber
durch diese Anfrage nicht veranlasst, hier näher
darauf einzugehen.

(Rolfes [CDU]: Sie müssen nach der
Verfassung die Frage beantworten!)

Oder sehe ich das falsch, Herr Präsident?

(Eveslage [CDU]: Was steht eigent-
lich in der Verfassung?)

Präsident Wernstedt:

Das ist eine allgemeine Frage, deren Beantwortung
sozusagen unmittelbar eine Reihe von Kenntnissen
voraussetzt. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie die
Zahlen hier vorlesen wollen. Opportun ist es viel-
leicht nicht.
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Oppermann, Minister für Wissenschaft und
Kultur:

Okay. Beim Staatstheater Braunschweig zahlt die
Stadt Braunschweig 14,4 Millionen DM städti-
schen Anteil. Beim Staatstheater Oldenburg zahlt
die Stadt Oldenburg 7,3 Millionen DM städtischen
Anteil.

(Rolfes [CDU]: Und Hannover?)

- In Hannover haben wir durch den Hauptstadtver-
trag, den so genannten Kulturvertrag, das Staats-
theater als alleinige Landesgesellschaft übernom-
men. Daraus folgt, dass das Land die Staatsthea-
ter GmbH allein finanziert.

(Eveslage [CDU]: Ach ne! Das kann
man ja gar nicht glauben!)

Präsident Wernstedt:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldun-
gen zu Zusatzfragen gibt es nicht. Damit ist die
Frage 2 beendet.

Da die Fragestunde noch nicht ganz herum ist,
kommen wir jetzt zu der

Frage 3:
Förderung der Regionalen Arbeitsstellen
zur beruflichen Eingliederung junger Men-
schen in Niedersachsen (RAN) und der
Jugendwerkstätten durch das Land und die
Europäische Union

Sie wird gestellt von dem Abgeordneten Viereck.
Bitte schön!

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Viereck (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nach-
dem den Trägern der Maßnahmen in den ersten
Monaten dieses Jahres noch Restmittel aus der
abgelaufenen Förderperiode ausgezahlt wurden,
hat die neue Förderperiode der Europäischen Uni-
on für die so genannten RAN-Stellen am 1. April
2000 und für die Jugendwerkstätten am 1. Mai
2000 begonnen; sie läuft bis zum 31. Dezember
2006.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Präsident Wernstedt:

Herr Abgeordneter, einen Moment, bitte! - Ich
freue mich immer, wenn der Plenarsaal voll wird.
Aber verbinden Sie das bitte damit, dass Sie zuhö-
ren!

Viereck (SPD):

Ich habe das auch nicht als Missachtung des The-
mas betrachtet, sondern als allgemeine Begrüßung.

Präsident Wernstedt:

Sie brauchen das auch nicht zu kommentieren.

Viereck (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sowohl
die RAN als auch die Jugendwerkstätten sind ein
unverzichtbarer Bestandteil der vielfältigen Bemü-
hungen der Landesregierung zur beruflichen Integ-
ration benachteiligter junger Menschen. Durch die
Stammkräfteförderung soll die notwendige Konti-
nuität der Arbeit dieser Projekte gewährleistet
werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist geregelt, dass alle Projekte in der neuen
Förderperiode weiter gefördert werden?

2. Sind Projekte bekannt, bei denen es während der
Übergangsphase von der alten zur neuen Förderpe-
riode zu finanziellen Engpässen gekommen ist,
wenn ja, bei wie vielen?

3. Konnten mittlerweile Bewilligungsbescheide
erteilt und Zuwendungen ausgezahlt werden?

Präsident Wernstedt:

Die Antwort erteilt die Frau Kultusministerin.

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die
Landesregierung setzt eine kontinuierliche Förde-
rung der Regionalen Arbeitsstellen zur beruflichen
Eingliederung junger Menschen in Niedersachsen
- abgekürzt „RAN“ - und der Jugendwerkstätten in
der neuen EU-Förder-periode fort. Wir freuen uns
natürlich, dass wir das hier auch noch einmal dar-
stellen können. Dazu gehört auch, dass ausnahms-
los alle bisher geförderten Projekte weiterhin eine
Stammkräfteförderung erhalten können. Dass dies
als Riesenerfolg zu werten ist, belegt die Summe.
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Wir werden 187 Millionen DM Mittel aus dem
Europäischen Sozialfonds einwerben können.
Darauf habe ich an dieser Stelle schon einmal
hingewiesen. Damit ist allen bisher geförderten
Trägern eine Sicherheit bis zum Jahr 2006 gege-
ben, und wir setzen in Niedersachsen ein System
der Jugendsozialarbeit fort, das bundesweit einma-
lig ist und an erster Stelle steht.

Allerdings konnten die EU-Mittel der Bezirksre-
gierung Hannover - Niedersächsisches Landesju-
gendamt - durch das Ministerium für Frauen, Ar-
beit und Soziales erst mit Bescheid vom
19. September 2000 zur Verfügung gestellt wer-
den, da das Programm zuvor durch die EU-
Kommission nicht freigegeben wurde. Bis dahin
haben wenige, insbesondere kleine Träger, auf
mögliche Probleme bei der Zwischenfinanzierung
aufmerksam gemacht.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich Ihre Fragen
wie folgt:

Zu 1: Ja. Im Übrigen wird gegenwärtig eine Re-
gelung angestrebt, dass für alle bisher geförderten
Projekte Bewilligungen von 2001 bis 2006 erteilt
werden können.

Zu 2: Ja. Es sind vier Fälle von insgesamt 131
Projekten, die gefördert werden, bekannt, in denen
auf mögliche Probleme bei der Zwischenfinanzie-
rung hingewiesen worden ist. Aber lediglich in
einem Fall wurde auf Anfrage eine Bescheinigung
für eine Bank darüber ausgestellt, dass eine Förde-
rung im Jahr 2000 erfolgen wird.

Zu 3: Ja. Alle Projekte haben mittlerweile Zuwen-
dungsbescheide erhalten, und die Zuwendungen
sind ausgezahlt worden, soweit die einzelnen Trä-
ger die erforderlichen Geldbedarfsanforderungen
gestellt haben.

Präsident Wernstedt:

Eine Zusatzfrage stellt Frau Vockert.

Frau Vockert (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau
Ministerin, ist Ihnen die Problematik der Träger
Landkreis Holzminden, Paritätischer Cuxhaven
und Zentrum für Aus- und Weiterbildung Stade
bekannt, die alle der Meinung sind, dass die Fest-
legung der Integrationspauschale in Höhe von
jährlich 1.600 DM - monatlich 133 DM - völlig
unzureichend ist, und dass die Festlegung der

Integrationspauschale auch zur Folge hat, dass auf
jeden Fall entsprechende Mitfinanziers gesucht
werden müssen?

Zweite Frage: Ist Ihnen auch bekannt, dass es
insofern Probleme gegeben hat, als bis zum
7. November 2000 die Anträge eingereicht werden
mussten und darin im Detail dargelegt werden
musste, inwieweit die Finanzierung bis 2006 gesi-
chert ist, was viele Träger vor erhebliche Probleme
gestellt hat?

Präsident Wernstedt:

Frau Jürgens-Pieper!

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Zu der ersten Frage kann ich sagen: Ja, das ist uns
bekannt. Sie fragen hier ja nicht nach der Zwi-
schenfinanzierung, sondern nach der Gestaltung
der Finanzierung. Wir wissen, dass an dieser Stelle
eine Problematik entsteht. Sie wissen aber vermut-
lich auch, dass in den Förderrichtlinien auch ein
Innovationsfonds enthalten ist und wir uns mit
diesen Einrichtungen darüber unterhalten, wie eine
mögliche Aufstockung aussehen kann.

Nun zu Ihrer zweiten Frage. Bitte geben Sie mir
dazu noch einmal ein Stichwort.

(Frau Vockert [CDU]: 2006! Förder-
anträge!)

- Danke. Das habe ich angekündigt. Wir haben
tatsächlich vor, damit eine große Sicherheit für die
Träger herzustellen.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Dazu müssen aber auch die Träger ihre Konzeption
bis 2006 vorlegen. Wenn das dann geleistet ist,
besteht aber eine sehr große Sicherheit, schon bis
2006 zu wissen, wie die Förderung aussieht.

(Frau Vockert [CDU]: Das können die
Träger aber nicht leisten!)

Präsident Wernstedt:

Frau Vogelsang, haben Sie noch eine Frage?

(Frau Vogelsang [CDU]: So ist es!)

- Bitte schön!
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Frau Vogelsang (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau
Ministerin, ich frage Sie, wie Sie mit dem Antrag
der Integrationswerkstatt Belm verfahren sind oder
zu verfahren beabsichtigen.

Präsident Wernstedt:

Ist es möglich, das zu beantworten?

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Wir wissen, dass es einen Antrag für eine Jugend-
werkstatt gibt. Wir haben die Prüfung aber noch
nicht beendet. Insofern würde ich Ihnen das gerne
dann mitteilen, wenn dieser Prozess beendet ist,
Frau Vogelsang.

Präsident Wernstedt:

Noch eine Zusatzfrage?

Frau Vogelsang (CDU):

Frau Ministerin, Sie schließen aber nicht generell
aus, dass die Aufnahme dieser zusätzlichen Ju-
gendwerkstatt noch möglich ist?

(Frau Vockert [CDU]: Grundsätzlich
schließt sie gar nichts aus!)

Jürgens-Pieper, Kultusministerin:

Wie Sie wissen, bemühen wir uns, das im kleinen
Rahmen noch auszuweiten. Wir haben das auch
schon einmal hinbekommen. Bevor wir darüber
entscheiden können, brauchen wir aber erst einmal
Klarheit über die Mittelsituation, weil wir die
Förderrichtlinien verändert haben.

(Frau Vogelsang [CDU]: Okay! Dan-
ke!)

Präsident Wernstedt:

Damit ist die Fragestunde beendet.

Die Antworten auf die Fragen, die hier mündlich
nicht beantwortet werden konnten, werden nach
§ 47 Abs. 6 der Geschäftsordnung zu Protokoll
gegeben. Ich bitte die Mitglieder der Landesregie-
rung, das Entsprechende zu veranlassen.

Wir kommen damit zu:

noch:

Tagesordnungspunkt 2:
26. Übersicht über Beschlussempfehlungen
der ständigen Ausschüsse zu eingaben - Drs.
14/1970 - Änderungsantrag der Fraktion der
CDU - Drs. 14/2004 - Änderungsantrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs.
14/2007

Über die Ausschussempfehlungen zu den Eingaben
in der Drucksache 1970, zu denen keine Ände-
rungsanträge vorliegen, haben wir bereits in der
61. Sitzung am 15. November 2000 entschieden.
Wir beraten jetzt also nur noch über die Eingaben
aus der Beschlussempfehlung in der Drucksache
1970, zu denen Änderungsanträge vorliegen.

Die Beratungszeiten sind so geblieben, wie sie
immer waren: SPD und CDU jeweils zehn Minu-
ten, Grüne fünf Minuten, Landesregierung fünf
Minuten.

Zunächst hat sich die Kollegin Stokar von Neuforn
zur Eingabe 3092 gemeldet. Bitte schön!

Frau Stokar von Neuforn (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der
Eingabe 3092 bittet Herr Mehdizadeh die Landes-
regierung darum, die in Niedersachsen übliche
Praxis, Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz generell nur in Form von Wertgut-
scheinen auszugeben, einzustellen.

Herr Mehdizadeh ist ein Asylbewerber aus dem
Iran. Er reiste am 5. April 1999 nach Niedersach-
sen ein. Sein Asylantrag wurde bereits am
19. Mai 1999 abgelehnt. Ich nenne diese Daten,
um damit zu einer anderen Argumentation, näm-
lich der, dass Asylverfahren angeblich endlos
lange dauerten, hier einmal ein Gegenbeispiel
aufzuzeigen. Gerade einmal 20 Tage hat es gedau-
ert, um das Asylverfahren von Herrn Mehdizadeh
zu beenden.

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nieder-
sachsen ist das einzige Bundesland im Norden, das
durch einen Erlass, den der damalige Innenminister
Glogowski seinerzeit gegen den Willen der Kom-
munen durchgesetzt hat, den Kommunen verbietet,
Asylbewerbern auch Bargeldleistungen zu gewäh-
ren. Nicht einmal das CDU-regierte Land Hessen
ist in seiner Praxis der Auslegung des Asylbewer-
berleistungsgesetzes, das ja ein Bundesgesetz ist,
so weit gegangen wie das Land Niedersachsen.
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In Niedersachsen haben sich mehr als 20 Initiati-
ven gebildet, die sich sehr kreativ gegen die Praxis
der Ausgabe von Wertgutscheinen wenden, indem
sie bereit sind, diese Wertgutscheine gegen Bar-
geld einzutauschen. Eine dieser Initiativen, näm-
lich die Hildesheimer Initiative, wurde von der
Bundesregierung mit einem Preis ausgezeichnet.
Entgegen der hier gemeinsam beschlossenen
Landtagsresolution zur Förderung von Zivilcoura-
ge im Lande Niedersachsen hat das Niedersächsi-
sche Innenministerium diese Form der Belohnung
von Zivilcourage aber nicht unterstützt, hat sich
dem Lob durch die Bundesregierung nicht ange-
schlossen, sondern hat sogar ganz heftig dagegen
interveniert,

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

was dazu führte, dass die Bundesregierung die
Preisverleihung an die Initiative in Hildesheim
relativiert hat.

Ich bitte ganz besonders Herrn Innenminister
Bartling, die niedersächsische Praxis noch einmal
zu überdenken. Das Innenministerium ist bundes-
rechtlich nicht gezwungen, eine so harte Linie hier
in Niedersachsen beizubehalten.

In der Stellungnahme des Innenministeriums zu
der Eingabe heißt es, dass die Chip-Karten und die
Ausgabe von Wertgutscheinen zu keinen Proble-
men führten. Dies mag ja bei der öffentlichen
Verwaltung so sein, wie Sie aber aus vielfältigen
Schilderungen selbst wissen, führt das zu Proble-
men bei den Flüchtlingen. Diese fühlen sich nicht
nur diskriminiert durch das Verfahren an sich,
sondern sie werden auch noch konkret an den
Kassen diskriminiert. Zum Beispiel in Barsinghau-
sen gibt es nicht ein Geschäft, das die Wertgut-
scheine akzeptiert. Busfahrkarten kann man mit
Wertgutscheinen gar nicht kaufen. Dies führt dazu,
dass Familien ausländischer Flüchtlinge zugemutet
wird, kilometerweit zu laufen, um überhaupt einen
Einkauf tätigen zu können.

Dies, meine Damen und Herren, sind Mittel staat-
licher Diskriminierung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich bitte die Landesregierung, fordere die Landes-
regierung auf, es den Kommunen freizustellen, in
welcher Art und Weise sie die Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz auszahlen wol-
len. Ich begrüße in diesem Zusammenhang sehr
- damit komme ich zum Schluss -, dass SPD und

Grüne im Kreistag des Landkreises Hannover
gemeinsam beschlossen haben, dass sie diese
Anweisung, diesen Erlass der Landesregierung
nicht weiter haben möchten.

Herr Innenminister, ich bitte Sie wirklich auch im
Zuge der Toleranzdebatte, die wir im Lande Nie-
dersachsen führen, und auch im Zuge der Appelle,
die wir hier an die Bevölkerung richten: Nehmen
Sie diesen Erlass zurück, und überlassen Sie es
einfach den Kommunen, wie sie die Leistungen
auszahlen! - Ich bedanke mich.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Wernstedt:

Zu derselben Eingabe spricht jetzt der Abgeordnete
Collmann.

Collmann (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Regelfall zur Sicherstellung des Unterhalts
der Asylbewerber ist nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz die Sachleistung, und zwar vorrangig
gewährt in der Form von Paketverpflegung. Das
hat sich aber nicht bewährt, eindeutig nicht. Ein-
zelheiten dazu, wie das von Vorteilsnehmern ab-
gewickelt worden ist, sind zum Teil beschämend.
Ich will Näheres dazu gar nicht ausführen.

Alternativen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz sind zum einen die Wertgutscheine, zum
Zweiten andere unbare Abrechnungsformen und ist
zum Dritten die Möglichkeit, Bargeld zu zahlen.
Erst an letzter Stelle wird also die Bargeldzahlung
erwähnt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der
Grund dafür ist ganz eindeutig, zu verhindern
- dazu stehen wir nach wie vor -, dass durch Ein-
reise und Aufenthalt hier über die Bargeldzahlun-
gen der Kommunen letztendlich ein finanzieller,
d. h. ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht und damit
ein Anreiz geschaffen wird, hier einzureisen und
sich hier aufzuhalten.

Es ist eindeutig: Die Ausgabe von Wertgutschei-
nen ist zulässig. Dieses Verfahren wird flächende-
ckend angewandt, und zwar weitestgehend ohne
Probleme. Die Regelung ist nicht diskriminierend,
sie ist nicht inhuman, sie verstößt auch nicht, wie
der Petent ausführt, gegen die Genfer Flüchtlings-
konvention. Auch die Heranziehung zu gemeinnüt-
ziger Arbeit - das hat meine Vorrednerin gerade
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nicht erwähnt -, gegen die sich der Petent ebenfalls
wendet, ist nicht inhuman, sie ist nicht diskriminie-
rend, sie stellt keinen Verstoß gegen die Genfer
Flüchtlingskonvention dar. Im Übrigen ist dazu zu
sagen, dass nach der Regelung, die für den Land-
kreis Osnabrück gilt, wo sich der Petent derzeit
aufhält, sehr wohl auch Empfänger von Hilfe zum
Lebensunterhalt gemäß BSHG zu gemeinnütziger
Arbeit herangezogen werden können.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Hier findet also eine Gleichbehandlung statt. Es ist
in der Tat nicht nachzuvollziehen, wenn hier ver-
sucht wird, zu begründen, dass sich der Petent
einer inhumanen Arbeit zu unterziehen habe.

Wir bleiben bei unserem Votum, das „Sach- und
Rechtslage“ lautet. - Schönen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Zur Eingabe 2687 spricht der Kollege Althusmann.

Althusmann (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich spreche zur Eingabe betreffs rückwir-
kender Nachzahlung eines höheren Kinderanteils
im Ortszuschlag und möchte dem zunächst voraus-
schicken, dass wir bisher im Ausschuss für Ver-
waltungsreform „Sach- und Rechtslage“ entschie-
den hatten, aber uns nach nochmaliger Beratung im
Haushaltsausschuss aus ganz konkreten Gründen
inzwischen für „Berücksichtigung“ entschieden
haben. Wir meinen, dass mit einem formaljuristi-
schen Trick insbesondere die Beamten des Landes
Niedersachsen mit mehr als drei Kindern hier ganz
deutlich durch das Bundesbesoldungs- und –ver-
sorgungsanpassungsgesetz von 1999 hinters Licht
geführt werden sollen.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Das ist zu erläutern: Beamte haben Anspruch auf
Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz. Sie
erhalten neben dem Grundgehalt einen Ortszu-
schlag - so nannte er sich bis 1997 - bzw. jetzt
einen Familienzuschlag, der einen Kindergeldan-
teil berücksichtigt. Am 24. November 1998 hat das
Bundesverfassungsgericht entschieden, dass im
Rahmen einer amtsangemessenen Alimentation für
Beamte und Richter mit drei und mehr Kindern ein
erhöhter Familienzuschlag zu zahlen ist. Dieses

Urteil basiert auf vorangegangenen Urteilen von
1990 und wurde 1999 auch von der neuen Bundes-
regierung durch das Bundesbesoldungs- und –ver-
sorgungsanpassungsgesetz umgesetzt.

Dies geschah allerdings sehr formal und mit einem
schalen Beigeschmack; denn es sollen nur noch
Kläger und Widerspruchsführer je Kind und pro
Monat etwa 200 DM rückwirkend bis 1998 erhal-
ten. Diese Begrenzung auf Kläger und Wider-
spruchsführer wurde einzig und allein aus haus-
haltsrechtlichen Gründen vorgenommen und ist
willkürlich. Sie ist eine extreme Benachteiligung
von Beamten mit mehr Kindern. Das ist im Prinzip
auch, wenn Sie so wollen, ein sozialpolitischer
Anschlag insbesondere auf die geringen Beamten-
besoldungsgruppen. Das betrifft nämlich auch
jemanden mit A 5 in einer Justizvollzugsanstalt
oder wo auch immer mit mehr Kindern, der ein-
deutig durch die Haltung der Niedersächsische
Landesregierung und der Bundesregierung be-
nachteiligt wird.

Viele Beamte haben im Vertrauen auf ihre Vorge-
setzten oder die Besoldungsstellen lediglich Anträ-
ge gestellt, die seit 1990 in Erwartung einer Ge-
richtsentscheidung ruhen. Im Vertrauen darauf,
dass ihnen keine Nachteile entstehen, haben inzwi-
schen rund 5.000 Betroffene in Niedersachsen
überwiegend nicht den Klageweg beschritten. Sie
haben nicht offiziell Widerspruch eingelegt, und
ich meine, es ist im Prinzip eine Art der Fürsorge,
dass der Bundes- und der Landesgesetzgeber hier
ihre sehr formale Haltung überdenken. Wir mei-
nen, dass die rückwirkende Nachzahlung eines
höheren Kinderanteils im Ortszuschlag den Be-
amten im Lande Niedersachsen nicht vorenthalten
werden darf. Das war ein massiver Vertrauens-
bruch. Auch Gerichtsurteile in Neustadt oder
Koblenz haben belegt, dass man dies rechtlich
auch eindeutig anders sehen kann. Wir bitten um
„Berücksichtigung“. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Wernstedt:

Zu Eingabe 3019 spricht der Abgeordnete Kethorn.

Kethorn (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich spreche zu der Eingabe des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim betreffs Modernisie-
rungskonzept für die berufsbildenden Schulen. Ich
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will ein paar Bemerkungen zu dieser Position
machen, aber auch ein paar allgemeine Bemerkun-
gen zum Modernisierungskonzept.

Es ist etwas ruhig geworden in der Diskussion um
das Modernisierungskonzept der berufsbildenden
Schulen, den einhergehenden Klassenbildungser-
lass und auch um die Diskussion der Stundentafel-
kürzungen. Es ist nicht ruhig geworden, weil man
mittlerweile zufrieden ist, sondern es macht sich
ein Stück Resignation bei den Betroffenen be-
merkbar ob der rigorosen Vorgehensweise der
Ministerin in dieser Frage.

Meine Damen und Herren, dieses Konzept geht
eindeutig zulasten des ländlichen Raumes.

(Beifall bei der CDU)

Ich möchte hier gerne die „Walsroder Zeitung“
vom 9. September zitieren:

„In den Großstädten gibt es keine
Probleme, ausreichende Schülerzah-
len zu erreichen, um Klassen zu teilen
und einen pädagogisch ordnungsge-
mäßen Unterricht zu erteilen.

(Frau Vockert [CDU]: Schlimm!)

Die Berufsschulen im ländlichen
Raum müssen mit Provisorien ums
Überleben kämpfen. Dabei sind sie es,
die die jungen Menschen auf den
Schritt ins Berufsleben vorbereiten.
Schüler haben gleich zu Beginn des
neuen Schuljahres lernen müssen,
dass zwischen der wohlklingenden
Ankündigung einer Bildungsoffensive
und der Wirklichkeit, zumindest im
ländlichen Raum, Welten liegen.“

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie können Ihr Kon-
zept noch so schönreden und noch so gut verkau-
fen; im Kern ist dieses Modernisierungskonzept
ein Bildungsabbaukonzept und geht eindeutig
zulasten des ländlichen Raumes.

(Beifall bei der CDU - Klare [CDU]:
Das Problem ist, dass die SPD-
Ministerin gar nicht zuhört!)

Ich will dies gerne begründen. Die Stundentafeln
sind mit Beginn des neuen Schuljahres gekürzt
worden. Das Unterrichtsvolumen an den berufsbil-

denden Schulen ist in einem Umfang von
800 Stellen gekürzt worden. Sie rechnen damit die
Statistik schön. Zwar wird weniger Unterricht
angeboten, statistisch aber ist man voll versorgt.
Aber dennoch stellen wir nach neuesten Berech-
nungen an den berufsbildenden Schulen in Nord-
horn trotz der Stundentafelkürzungen ein erhebli-
ches Fehl an Unterrichtsstunden fest. Sie, Frau
Ministerin, bzw. die Mitarbeiter ihres Ministeriums
haben anlässlich eines Gesprächs in Nordhorn
zugesagt, dass Sie dann, wenn es ein Unterrichts-
fehl gebe, eine Feinsteuerung vornehmen werden,
um dieses zu beheben. Bislang habe ich von dieser
Feinsteuerung nichts erfahren,

(Frau Vockert [CDU]: Leere Verspre-
chungen)

und ich möchte heute von dieser Stelle aus die
Feinsteuerung nochmals einfordern.

(Frau Vockert [CDU]: Wo ist denn
die Ministerin, damit sie etwas dazu
sagen kann?)

- Vielleicht ist sie jetzt im Plenum und möchte von
dort aus antworten. Aber es wäre schon interessant,
wenn sie heute bei dieser Diskussion nicht abwe-
send wäre.

(Beckmann [SPD]: So ein Unsinn! Sie
ist doch da! - Unruhe - Glocke des
Präsidenten)

Ich möchte einen zweiten Grund nennen, warum es
ein Bildungsabbaukonzept ist. Ich beziehe mich
auf den Klassenbildungserlass. Die Klassenfre-
quenz wird mit diesem Klassenbildungserlass
um 5 % angehoben. Dies kann man eventuell noch
hinnehmen. Aber es ist fast unmöglich, mit diesem
Klassenbildungserlass im ländlichen Raum neue
Bildungsgänge einzurichten,

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

weil eben die notwendige Anzahl von Schülerin-
nen und Schülern für die Einrichtung eines solchen
Bildungsganges fehlt. Wir müssen auf die gesell-
schaftlichen strukturellen Veränderungen eingehen
und neue Bildungsgänge anbieten, um die jungen
Menschen auf die berufliche Zukunft vorzuberei-
ten. Im Landkreis Grafschaft Bentheim haben wir
immer wieder mit sehr gutem Erfolg neue Bil-
dungsgänge eingerichtet. Dieser Klassenbildungs-
erlass verändert nicht nur die Klassenfrequenz von
19,5 auf 20,5  nach oben, er zieht vielmehr eine
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Innovationsblockade im ländlichen Raum nach
sich.

Ich möchte einen dritten Grund nennen, warum es
ein Bildungsabbaukonzept ist. Sie, Frau Ministerin,
behaupten, Sie hätten hier zusätzliche Mittel für
200 Stellen an berufsbildenden Schulen zur Verfü-
gung gestellt.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Diese Mittel, die Sie jetzt einsetzen, sind vorher
gestrichen worden.

(Frau Vockert [CDU]: Richtig!)

Man hat also den Status quo von damals jetzt
wieder hergestellt und nicht zusätzliche Mittel
eingestellt.

(Beckmann [SPD]: Komm mal auf die
Eingabe zurück!)

Sehr verehrte Ministerin, meine sehr verehrten
Damen und Herren von der Regierungsfraktion,
geben Sie sich einen Ruck, berücksichtigen Sie die
inhaltlichen Positionen dieser Petition, um der
Jugend im ländlichen Raum wieder eine Perspekti-
ve für die berufliche Zukunft zu geben. - Vielen
Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Wernstedt:

Meine Damen und Herren, es hat insofern eine
Irritation gegeben, als diese drei Änderungsanträ-
ge, zu denen der Kollege Althusmann und der
Kollege Kethorn eben gesprochen haben und zu
denen sich Kollege Stumpf noch gemeldet hat,
nicht verteilt worden sind.

(Unruhe)

Das ist bedauerlicherweise so geschehen. Ich weiß
nicht, warum. Dennoch können wir darüber reden,
weil in § 23 Abs. 3 unserer Geschäftsordnung
steht:

„Werden Anträge schon vor ihrer
Verteilung beraten, so sind sie zu
verlesen.“

Das ist hier der Fall gewesen. Es ist also die Ent-
scheidung zu fällen, ob Sie darüber abstimmen
wollen oder nicht.

Jetzt hat der Kollege Voigtländer zur Eingabe 3019
das Wort.

Voigtländer (SPD):

Sehr verehrter Herr Kollege Kethorn, Ihre Äuße-
rungen zur Sache - in diesem Fall zum Modernisie-
rungskonzept der Landesregierung - werden nicht
dadurch besser, dass man Unwahrheiten ständig
wiederholt.

(Beifall bei der SPD - Plaue [SPD]:
So ist es!)

Worum geht es tatsächlich?

(Zuruf von Busemann [CDU])

Es geht darum, dass wir in Niedersachsen moder-
nere Schulen, vor allem modernere Berufsschulen,
brauchen. Die Faktenlage ist eindeutig. Ich muss
Ihnen das immer wieder vorhalten, und ich sage es
an dieser Stelle, weil sich die Gelegenheit bietet,
noch einmal: In das Gesamtkonzept zur berufli-
chen Bildung sind nicht weniger Stunden aufge-
nommen worden, sondern mehr, nämlich 5.000.
Sie können das umrechnen.

(Zuruf von Frau Hansen [CDU])

Das ist insofern wichtig, als man diesen ständigen
Unwahrheiten einfach keinen Vorschub leisten
darf.

(Beifall bei der SPD)

Ich wiederhole: 5.000 Stunden mehr - ausgedrückt
in Stellen sind es etwa 200 - sind in das System
gegeben worden.

Ein weiterer Hinweis, Herr Kethorn: Wenn Sie
davon sprechen, dass es in der beruflichen Bildung
Unterrichtskürzungen bei den Stundenkontingen-
ten für die einzelnen Schulen gegeben hat, ist zu
sagen, dass das zwar richtig ist, aber es betrifft
lediglich den Bereich der Fachschulen.

Was haben wir gemacht? - Wir haben lediglich aus
dem Bereich der Fachschulen eine Umschichtung
in den Bereich der klassischen beruflichen Bildung
- das ist die duale Ausbildung - vorgenommen. Das
haben Sie in jeder Schule gefordert, und nun haben
Sie es bekommen. Das war auch richtig so.

(Zustimmung von Fasold [SPD])

Der nächste Punkt: Wie sind wir dabei mit den
einzelnen Schulen umgegangen, und welche Rolle
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hat es in den Schulen im ländlichen Raum sowie in
den städtischen Schulen gespielt? - Die städtischen
Schulen haben mit diesem Modernisierungskon-
zept keine Probleme. Welche Probleme gibt es im
ländlichen Raum? - Im ländlichen Raum kann es
dann Probleme geben, wenn in Kleinstgruppen
oder Kleinstklassen Unterricht in einer Größenord-
nung von weniger als sieben Schülern durchgeführt
wird.

(Frau Vockert [CDU]: Das ist falsch!)

Das ist aus meiner Sicht nicht nur ökonomisch
falsch, sondern auch pädagogischer Blödsinn, der
dort praktiziert wird.

(Beifall bei der SPD)

Ich sage Ihnen das so deutlich, damit Sie es endlich
verstehen. Ich habe manchmal den Eindruck, eine
andere Sprache verstehen Sie an dieser Stelle nicht.
- Es wäre überhaupt nicht zu verantworten, wenn
in diesen Gruppen Unterricht praktiziert werden
würde.

Der letzte Gesichtspunkt: Wie wird es weiterge-
hen? - Das Modernisierungskonzept beinhaltet
auch den Bereich der beruflichen Weiterbildung
für die Zukunft. Lieber Herr Kethorn, darin sind
wir möglicherweise sehr viel weiter, als es einigen
von Ihnen bekannt ist. Ich bin sicher, dass am Ende
sowohl die CDU - die Regierungsfraktion ist sehr
davon überzeugt, dass es so sein wird - als auch die
Grünen einem Modernisierungskonzept zustimmen
werden, das Hand und Fuß hat und auf die Zukunft
ausgerichtet ist.

(Zurufe von Frau Vockert [CDU] und
Frau Pothmer [GRÜNE])

Ich wiederhole noch einmal: Lassen Sie es, ständig
in der Öffentlichkeit falsche Angaben zu machen. -
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD - Klare [CDU]:
Voigtländer, das war die bewusste
Unwahrheit! - Gegenrufe von der
SPD)

Präsident Wernstedt:

Zur Eingabe 2941 hat sich der Kollege Dr. Stumpf
gemeldet.

Dr. Stumpf (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! In der Eingabe 2941 bemängelt ein Vater
aus Celle die nicht ausreichende Förderung hoch-
begabter Kinder und Jugendlicher. - Herr Kollege
Mühe, Sie gucken etwas erstaunt. Ich rede in der
Tat im Moment nicht zur Umwelt.

(Mühe [SPD]: Zumindest als Celler!)

Diese Eingabe enthält einen speziellen Teil, der
sich mit den Kindern des Petenten beschäftigt, sie
enthält aber auch sehr allgemeine Aussagen. So-
weit es um die konkrete Aussage zu den Kindern
des Petenten geht, können wir der Empfehlung des
Ausschusses sicherlich folgen. Zu kurz kommt
dabei aber die allgemeine Aussage des Petenten
zur mangelhaften Förderung hochbegabter Kinder
und Jugendlicher in Niedersachsen.

Die grundsätzlichen Mängel, die der Vater auf-
zeigt, werden in der Stellungnahme des Ministeri-
ums auch weitgehend reflektiert, aber sie sind mit
der Beschlussempfehlung, den Einsender über die
Sach- und Rechtslage zu unterrichten, in keiner
Weise zu behandeln, sondern dazu muss nach
unserer Auffassung „Berücksichtigung“ empfohlen
werden.

Das MK sagt in der Stellungnahme aus, das Kon-
zept zur Hochbegabtenförderung weiter fortentwi-
ckeln zu wollen. Gleichzeitig werden Ausführun-
gen darüber gemacht, dass man schon dabei ist,
indem man sich an „Jugend forscht“, an der „Rus-
sisch-Olympiade“ und ähnlichen Dingen, die in der
Schule aber alltäglich sind, beteiligt. Das entspricht
nicht unserer Auffassung von Hochbegabtenförde-
rung,

(Beifall bei der CDU)

sondern dafür sind sehr spezielle, auf den Einzel-
fall bezogene Maßnahmen erforderlich, und zwar
nicht erst aufgrund einer Petition, sondern generell
für das gesamte Land.

Es ist auch eine Frage der sozialen Würdigung
dieser Problematik. Denn wir können sicherlich
davon ausgehen, dass Eltern wie dieser Vater aus
Celle, die aus bestimmten sozialen Schichten
kommen, es erkennen, ob ihre Kinder hochbegabt
sind. Es gibt aber auch hochbegabte Kinder in
anderen Schichten, wo dies von den Eltern nicht
erkannt wird. Wir müssen grundsätzlich an die
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Lösung dieser Problematik herangehen. Das zeigt
der Vater in seiner Petition auf.

Wir erwarten von Ihnen, dass diese Petition der
Landesregierung zur Berücksichtigung überwiesen
wird. Nur dann kann dem hohen Anspruch und der
Notwendigkeit in diesem Bereich der Hochbegab-
tenförderung Rechnung getragen werden. Wir
beantragen deshalb „Berücksichtigung“.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Wernstedt:

Zur selben Eingabe hat sich Frau Abgeordnete
Wiegel gemeldet.

Frau Wiegel (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr
geehrter Kollege Stumpf, ich meine, diese Art der
Wahlkampfarbeit im Parlament ist nicht ganz
angemessen. Ich habe das Gefühl, Herr Kollege,
Sie haben im letzten Plenum gefehlt.

(Möllring [CDU]: Hat er nicht! Er war
da!)

Wir haben im letzten Plenum eine Große Anfrage
Ihrer Fraktion zur Hochbegabtenförderung bespro-
chen. In diesem Zusammenhang sind die Antwor-
ten gegeben worden, die Sie jetzt anmahnen. Dass
Ihnen diese Antworten vielleicht zum Teil nicht
gefallen, kann ich verstehen. Aber ich weise den
Vorwurf zurück, dass dazu nicht gearbeitet und
dazu nichts gesagt worden ist.

(Frau Pawelski [CDU]: Aber es ist
doch für die Kinder zu spät!)

Wir haben vielfältige Instrumente der Hochbega-
bungs- und der Hochbegabtenförderung bespro-
chen. Wir haben auch gesagt, dass wir uns da, wo
wir Schwächen sehen, auf den Weg machen.

(Zuruf von Fischer [CDU])

Aber nun noch einmal - weil es durch die Aussage
eines Vaters aus dem Wahlkreis genehm ist -

(Frau Pawelski [CDU]: Es geht doch
um Förderung in jedem Fall!)

eine Diskussion anzufangen, die wir bereits im
letzten Plenum geführt haben, halte ich wirklich
für daneben.

(Fischer [CDU]: Wieso? Sie brauchen
doch nur für „Berücksichtigung“ zu
stimmen! Dann ist man der Sache ge-
recht geworden!)

Ich bleibe dabei: Die Hochbegabtenförderung ist
ein Arbeitsbereich, den wir auch weiterhin zu
bearbeiten haben. Hier sind Erfolge zu verzeich-
nen. Es ist keine einfache Aufgabe. Aber so, wie
Sie es hier darstellen, ist es wirklich daneben.

(Zuruf von Frau Pawelski [CDU])

Wie gesagt, wir brauchen auch kein Material zur
Berücksichtigung. Diese Sachen sind bereits in
Arbeit.

(Beifall bei der SPD - Frau Pawelski
[CDU]: Da verwechseln Sie was!)

Präsident Wernstedt:

Zur Eingabe 2687, zu der vorhin der Kollege
Althusmann gesprochen hat, hat sich Frau
Leuschner gemeldet.

Frau Leuschner (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr
Althusmann, es hat mich schon gewundert, dass
Sie diese Eingabe strittig gestellt haben. Sie haben
erläutert, dass Sie im Haushaltsausschuss zu einer
anderen Meinung gekommen sind. Aber ich meine,
wir haben den Sachverhalt sehr ausführlich erör-
tert.

Wir alle im Ausschuss für Verwaltungsreform und
öffentliches Dienstrecht waren der Meinung, dass
wir uns trotz eines möglichen individuellen Nach-
teils in diesen Bereichen an der Bundesregelung
orientieren müssen und auch, wenn noch andere
Fälle kommen, von dem Votum „Sach- und
Rechtslage“ nicht abweichen können.

Es ist Ihr Recht, die Eingabe strittig zu stellen.
Man kann über Nacht zu neuen Erkenntnissen
kommen. Ich meine, dass Sie sich mit Ihrer Positi-
on vielleicht nicht durchsetzen konnten. Wir blei-
ben bei „Sach- und Rechtslage“.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Wernstedt:

Damit ist die Besprechung der strittigen Eingaben
beendet. - Wir kommen zur Abstimmung.
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Wir sind beschlussfähig, wie ich feststelle.

Bei der Eingabe 2941 geht es um die Förderung
hochbegabter Kinder und Jugendlicher. Dazu hat
die CDU-Fraktion in ihrem Änderungsantrag in der
Drucksache 2004 den Beschluss „Überweisung an
die Landesregierung zur Berücksichtigung“ bean-
tragt. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich
um ein Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Das
Zweite war Mehrheit.

Da dieser Antrag abgelehnt ist, kommen wir nun
zur Ausschussempfehlung in der Drucksache 1970,
nach der der Einsender über die Sach- und
Rechtslage unterrichtet werden soll. Wer dem
zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzei-
chen. - Die Gegenprobe! - Damit ist die Aus-
schussempfehlung angenommen.

Wir kommen zur Eingabe 2687. Dabei geht es um
die rückwirkende Nachzahlung eines höheren
Kinderanteils im Ortszuschlag. Dazu liegt ein
Änderungsantrag der CDU-Fraktion in der Druck-
sache 2004 vor. Wer dem zustimmen möchte, den
bitte ich um ein Handzeichen. - Die Gegenprobe! -
Der Antrag ist abgelehnt.

Ich lasse jetzt über die Ausschussempfehlung in
der Drucksache 1970 – Unterrichtung über die
Sach- und Rechtslage - abstimmen. Wer ihr zu-
stimmen möchte, den bitte ich um ein Handzei-
chen. - Die Gegenprobe! - Die Ausschussempfeh-
lung ist angenommen.

Wir kommen damit zur Eingabe 3019 betr. Moder-
nisierungskonzept für die berufsbildenden Schulen
2000. Hierzu liegt der Änderungsantrag der Frakti-
on der CDU in der Drucksache 2004 vor, die Ein-
gabe der Landesregierung zur Berücksichtigung zu
überweisen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte
ich um ein Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Der
Antrag ist abgelehnt.

Die Ausschussempfehlung lautet auf Unterrichtung
über die Sach- und Rechtslage. Wer ihr zustimmen
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. - Die
Gegenprobe! - Damit ist die Ausschussempfehlung
angenommen.

Wir kommen zur Eingabe 3092 betr. a) Änderung
des Asylbewerberleistungsgesetzes bezüglich der
Ausgabe von Wertmarken, b) Erteilung allgemei-
ner Arbeitserlaubnisse für Asylbewerber. Hierzu
liegt der Änderungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen in Drucksache 2007 vor, die
Eingabe der Landesregierung zur Berücksichtigung

zu überweisen. Wer ist dafür? - Wer ist dagegen? -
Der Antrag ist abgelehnt.

Die Ausschussempfehlung lautet auf Unterrichtung
über die Sach- und Rechtslage. Wer so beschließen
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. - Die
Gegenprobe! - Damit ist der Ausschussempfehlung
entsprochen worden.

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt auf-
rufe, möchte ich der Bitte der Abgeordneten Frau
Ortgies entsprechen, eine persönliche Erklärung
abgeben zu dürfen. Bitte!

Frau Ortgies (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
möchte eine persönliche Erklärung zu der Beratung
des Tagesordnungspunktes 25 am gestrigen Abend
abgeben.

Herr Minister Jüttner, gestern haben Sie in Ihrer
Rede zur EU-Vogelschutzrichtlinie aus einem
Brief von einem Herrn Ortgies aus dem Wanger-
land zitiert. Durch die Namensgleichheit haben Sie
den Eindruck erweckt, Sie zitierten aus dem Brief
meines Mannes.

Ich möchte eindeutig klarstellen, dass dieser Ein-
druck falsch ist. Falls Sie damit beabsichtigt haben
sollten, anzudeuten, ich würde hier Interessen
meiner Familie vertreten, so weise ich das mit
Nachdruck zurück. Ich habe von diesem Brief erst
gestern Abend durch Ihre Ausführungen erfahren. -
Schönen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Wernstedt:

Meine Damen und Herren, wir kommen damit zu

Tagesordnungspunkt 27:
Erste Beratung: :
Initiative für eine stärkere Beteiligung nie-
dersächsischer Firmen am Zwangsarbeite-
rinnen- und Zwangsarbeiter-Entschä-
digungsfonds - Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen - Drs. 14/1994

(Unruhe)

- Wer nicht an der Beratung teilnehmen möchte,
den bitte ich, den Raum zu verlassen.
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(Anhaltende Unruhe).

- Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt nicht
zur Ruhe kommen, werde ich die Sitzung unterbre-
chen! Das gilt auch für die Mitarbeiter.

Der Antrag wird eingebracht durch den Kollegen
Schröder. - Zur Erinnerung noch einmal die Rede-
zeiten: SPD, CDU und Grüne jeweils bis zu zehn
Minuten, Landesregierung bis zu fünf Minuten. -
Bitte schön!

Schröder (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im
Dezember 1999 - das ist fast schon wieder ein Jahr
her - konnte nach schwierigen Verhandlungen eine
Einigung zur Entschädigung der überlebenden
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter erzielt
werden. Bereitgestellt werden soll eine Summe
von 10 Milliarden DM, die je zur Hälfte von der
öffentlichen Hand und von der deutschen Wirt-
schaft aufgebracht werden soll.

Anfang August diesen Jahres ist das Gesetz zur
Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft“ in Kraft getreten.

Am Montag dieser Woche hat das US-
Bundesgericht New Jersey 46 Klagen gegen deut-
sche Unternehmen zurückgewiesen. Das Gericht
ist dem Statement of Interest der amerikanischen
Regierung, so wie es in dem internationalen Ab-
kommen vorgesehen war, gefolgt und hat erklärt,
dass die Entschädigungslösung, die in Deutschland
gefunden worden ist, der bessere Weg ist.

Damit ist auch das letzte Argument zahlungsun-
williger Unternehmen weggefallen. Die von den
Unternehmen in der Vergangenheit geforderte
Rechtssicherheit ist jetzt gegeben.

Dennoch, meine Damen und Herren, bleibt die
Beteiligung der deutschen Wirtschaft weit hinter
den Erwartungen zurück.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
SPD)

Obwohl die Industrie- und Handelskammern be-
reits im März dieses Jahres 220.000 Firmen ange-
schrieben haben, waren es im April 1.500 Unter-
nehmen mit zusammen 2,84 Milliarden DM, die
sich in der Stiftungsinitiative der Deutschen Wirt-
schaft zusammengeschlossen haben, im Juli 3.000
mit zusammen 3,1 Milliarden DM und jetzt, vor
wenigen Tagen, im November, 4.700 Unternehmen

mit zusammen 3,4 Milliarden DM - und das nach
einer vergleichsweise umfangreichen Werbeaktion
der Stiftungsinitiative.

Wenn sich dieses Tempo fortsetzt, dann wird es
rund zwei Jahre dauern, bis der Gesamtbetrag von
5 Milliarden DM zusammengekommen ist. Dies,
meine Damen und Herren, ist mehr als ein öffentli-
ches Ärgernis, dies, meine Damen und Herren, ist
ein Skandal.

(Beifall bei der SPD)

Es ist Teil dessen, war zu Recht als zweite Schuld
der deutschen Gesellschaft bezeichnet wird, näm-
lich die Schuld der deutschen Gesellschaft im
Umgang mit den Opfern des NS-Regimes.

Es kann in dieser Frage keine Gnade der späten
Geburt geben. Auch das erst vor wenigen Jahren
gegründete erfolgreiche Start-up-Unternehmen der
IuK-Branche kann sich der Gesamtverantwortung
der Wirtschaft nicht entziehen. Es kann und muss
daran mitwirken.

Wir haben es nicht an Appellen fehlen lassen. Ich
erinnere an unsere gemeinsame Debatte im Januar
dieses Jahres. Aber offenbar haben diese Appelle
- vergleichbare Appelle gingen ja auch von den
Unternehmensverbänden aus - nicht ausreichend
gefruchtet. Unsere Geduld jedenfalls ist jetzt er-
schöpft

Natürlich ist es zunächst einmal Aufgabe der Wirt-
schaft selbst, ihr Versprechen zu erfüllen. Aber sie
hat dieses Jahr Zeit gehabt, dies zu tun. Wir müs-
sen feststellen, dass der Druck auf zahlungsunwil-
lige Firmen jetzt deutlich erhöht werden muss.

Es hat sich schon in der Vergangenheit immer
wieder gezeigt, dass Firmen in diesem Zusammen-
hang nichts mehr fürchten als negative Publizität.
Wenn Namen genannt wurden, dann war die Be-
reitschaft zum Beitritt schon deutlich erhöht.

Ich glaube, wir müssen jetzt das Wort von Minister
Fischer einlösen, das er im Mai dieses Jahres bei
unserer Dringlichen Frage gegeben hatte, dass
nämlich dann, wenn die Zahl der beitrittswilligen
Unternehmen nicht ausreicht, er die Veröffentli-
chung einer solchen Liste vehement unterstützen
würde.

Ich glaube, wir müssen umgehend das Gespräch
mit den Verbänden der Wirtschaft suchen und sie
auffordern, über unverbindliche Appelle hinaus
gemeinsam mit der Landesregierung einen Katalog
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von Maßnahmen zu erarbeiten, mit denen sehr
kurzfristig die Beteiligung der niedersächsischen
Wirtschaft gerade im Bereich der kleinen und
mittelständischen Unternehmen deutlich erhöht
werden kann. Es kann nicht angehen, meine Da-
men und Herren, dass beispielsweise vom Verband
der Metallindustrie in Niedersachsen erst ein Teil
der Mitgliedsfirmen und nicht alle Mitglied ge-
worden sind.

Wir müssen tätig werden. Ich erhoffe mir, dass
dieser Antrag, von dem ich mir eigentlich ge-
wünscht hätte, über ihn könnte heute sofort abge-
stimmt werden, sehr schnell seine Erledigung
findet. Ich hoffe, dass die Landesregierung das,
was sie in der Vergangenheit angekündigt hat,
einlöst, nämlich die Entschädigung der überleben-
den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und
die Beteiligung der niedersächsischen Wirtschaft
zur Chefsache zu machen, und dass wir möglichst
schon im Dezember sagen können: Dieser Antrag
ist erledigt, mit den Auszahlungen an die Überle-
benden kann begonnen werden. - Schönen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der
SPD)

Präsident Wernstedt:

Das Wort hat der Wirtschaftsminister Dr. Peter
Fischer.

Dr. Fischer, Minister für Wirtschaft, Techno-
logie und Verkehr:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr
Kollege Schröder, die Niedersächsische Landesre-
gierung unterstützt die erneute Aufforderung des
Landtages an alle niedersächsischen Unternehmen,
sich an dem Zwangsarbeiter-Entschädigungsfonds
zu beteiligen.

Bisher sind - es ist gesagt worden - fast 5.000
deutsche Unternehmen Mitglied der Stiftungsiniti-
ative geworden. Es gibt Zahlungsverpflichtungen
in Höhe von mehr als 3,3 Milliarden DM. Aber wir
wissen, das reicht nicht aus.

Die Landesregierung appelliert deshalb erneut an
alle Unternehmen, sich am Entschädigungsfonds
zu beteiligen. Es geht um das Ansehen der deut-
schen Wirtschaft in der Welt. Eine Flucht vor der
historischen und auch vor der moralischen Ver-
antwortung darf es nicht geben.

Meine Damen und Herren, nun wird in diesem
Entschließungsantrag der Eindruck erweckt, die
Landesregierung sei untätig geblieben. Das ist
nicht richtig. Sowohl der Ministerpräsident als
auch ich haben in unterschiedlichster Form auf die
Unternehmensverbände, aber auch auf einzelne
Unternehmen eingewirkt. Hier konnte einiges
erreicht werden. Allerdings hat es nicht nach jedem
Brief und nach jedem Gespräch eine Pressemittei-
lung dazu gegeben. - Diese Art der Einwirkung
wird auch fortgesetzt.

Zu den einzelnen Punkten des Entschließungsan-
trags, Herr Schröder, lassen Sie mich bitte Folgen-
des anmerken.

Erstens zur Negativliste. – Ich sage hier noch
einmal: Ich verhehle nicht meine Sympathie für die
Veröffentlichung derartiger Listen. Ich weise aber
auch darauf hin, dass dies faktisch schon gesche-
hen ist. Jeder kann z. B. im Internet die von dem
ARD-Magazin „Kontraste“ eingestellte Liste von
189 zahlungsunwilligen Großunternehmen abru-
fen. Die Zahl der dort aufgeführten niedersächsi-
schen Unternehmen hat sich bis heute – wir haben
es noch einmal nachprüfen lassen – auf sechs
verringert. Hier hat sich also Erhebliches getan.
Angesichts dieser Entwicklung, bei dieser be-
grenzten Anzahl, halte ich ein staatliches Register,
noch dazu auf Niedersachsen beschränkt, für we-
nig hilfreich.

(Zustimmung bei der CDU)

Zweitens zu den konkret vorgeschlagenen Maß-
nahmen. – Kern dieses Antrags ist die Forderung,
Zuwendungen und öffentliche Aufträge nur noch
an Unternehmen zu vergeben, die sich am Ent-
schädigungsfonds beteiligen. Dies ist – darauf
muss ich hinweisen – rechtlich nicht einfach. Ich
nenne nur stichwortartig einige Probleme, die wir
berücksichtigen werden müssen: Vergabefremde
Zwecke. Das ist im Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen klar geregelt. Missbräuchliche Aus-
nutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Eine
solche Stellung hat das Land z. B. beim Straßen-
bau. Diskriminierungsverbot nach dem EU-Recht.
– Ich sage hier aber auch, meine Damen und Her-
ren: Die Landesregierung begrüßt es, dass diese
schwierigen Fragen in den Ausschussberatungen
im Einzelnen erörtert werden. Wir werden uns
daran beteiligen. Die Landesregierung ist bereit,
alle rechtlich zulässigen Maßnahmen zu ergreifen,
um das hier gemeinsam formulierte Ziel zu errei-
chen.
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Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum
Schluss meiner Ausführungen noch eine Anmer-
kung. Bei aller Kritik an zahlungsunwilligen Un-
ternehmen dürfen wir die anderen nicht vergessen.
Ich danke den fast 5.000 Unternehmen, die sich
bisher an der Stiftung beteiligt haben. Dieser Dank
gilt besonders den Unternehmen, die erst nach dem
Zweiten Weltkrieg gegründet wurden und die
deshalb nicht in nationalsozialistisches Unrecht
verwickelt waren. Sie haben Solidarität gezeigt.
Dafür gebührt ihnen Dank.

(Beifall bei der SPD und bei der CDU
– Zustimmung von Schröder [GRÜ-
NE])

Präsident Wernstedt:

Als Nächster spricht der Abgeordnete Plaue.

Plaue (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich habe vor wenigen Tagen einen Brief
bekommen, einen Brief von einem Mann, der
heute 72 Jahre alt ist. Er hat diesen Brief ursprüng-
lich an Graf Lambsdorff geschickt, der ja für die
Bundesregierung die Gespräche um die Entschädi-
gung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangarbeiter
führt. In diesem Brief legt dieser alte Mann seine
Gedanken dar, die ihn bei diesem Thema bewegen.
Er schreibt darin über die Schuldfrage der Deut-
schen, und er sagt auch etwas über die Verant-
wortung, die die Wirtschaft hat. Ich möchte aus
diesem Brief zitieren:

„Die andauernden beschämenden
Diskussionen über das noch fehlende
Geld für die noch lebenden NS-Opfer
kann man kaum noch ertragen. Wir
sind trotz eines von uns begonnenen
Krieges, den wir verloren haben, ein
sehr reiches Land geworden und feil-
schen um ein paar Milliarden für die
armen Opfer. Im Ausland kann man
das Verhalten nicht verstehen. Der
deutschen Wirtschaft entsteht dadurch
erheblicher Schaden.“

An einer anderen Stelle heißt es:

„Ich bin der Auffassung, dass sich fast
alle Deutschen spätestens nach der so
genannten Reichskristallnacht 1938
schuldig gemacht haben.“

Meine Damen und Herren, ich kann diesen Men-
schen sehr gut verstehen. Es kann dahingestellt
bleiben, zu welchem Zeitpunkt sich das deutsche
Volk schuldig gemacht hat. Es gab Hinweise,
Belege, Zeichen für die Unmenschlichkeit dieses
verbrecherischen NS-Regimes - 100.000-fach.
Wichtig ist, dass es inzwischen – das, meine ich,
sollte man hier auch sagen – eine breite Überein-
stimmung im gesamten deutschen Volk darüber
gibt, dass wir uns schuldig gemacht haben und
dass wir diese Schuld sühnen müssen. Bis auf
wenige Ewiggestrige ist das die Meinung des
deutschen Volkes. Dann, finde ich, sollte man
daraus auch die Konsequenzen ziehen.

Wer die Demonstrationen am 9. November erlebt
hat, bei denen die Menschen quer durch die politi-
schen Parteien deutlich gemacht haben, dass sie
nicht wollen, dass wir uns wieder eine solche
Schuld aufladen, der kann mit vollem Recht sagen:
Das deutsche Volk ist sich seiner Verantwortung
bewusst. - Es wird deshalb allerhöchste Zeit, dass
wir den Menschen, die als Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeiter in deutschem Namen schuften
mussten und leiden mussten, wenigstens eine
materielle Entschädigung gewähren.

Der Staat, meine Damen und Herren, die Bundes-
republik Deutschland, hat sich dieser Verantwor-
tung gestellt. Mit den 10 Milliarden DM, die in die
Stiftung eingezahlt werden sollen, bleibt für den
Einzelnen wenig genug übrig, aber wenigstens ein
Betrag, der von dem einen oder der anderen als
Entschuldigung akzeptiert wird und der nicht
wenigen in der jetzigen Situation auch materiell
durchaus weiterhilft. Die Hälfte davon hat der
Staat offiziell übernommen. Die andere Hälfte
wollte die deutsche Wirtschaft aufbringen. Wir
wissen, dass auch von dieser zweiten Hälfte ein
Teil, nämlich über die Berücksichtigung bei den
Steuern, vom Staat aufgebracht werden muss. Es
ist deshalb beschämend, meine sehr verehrten
Damen und Herren – das sollten wir deutlich sa-
gen -, dass der zweite Teil, den die Wirtschaft zu
erbringen hat, bis heute nicht aufgebracht worden
ist.

(Beifall bei der SPD und bei den
GRÜNEN)

Von meinen beiden Vorrednern ist schon gesagt
worden, dass das Ansehen der deutschen Wirt-
schaft im Ausland dadurch beschädigt worden ist.
Darauf kommt es mir im Augenblick aber nicht so
sehr an. Mir kommt es darauf an, welches Ansehen
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wir als Deutsche bei den Betroffenen haben. Um
dieses Ansehen geht es mir. Deshalb geht es da-
rum, noch einmal mit einem Appell, aber auch mit
politischem Druck zu erreichen, dass jetzt ein
Schlussstrich unter diese Debatte gezogen wird
und dass dieser Entschädigungsfonds endlich
zusammengetragen wird. Wir haben dafür die
Verantwortung, meine sehr verehrten Damen und
Herren.

Wir wollen, dass sich auch die niedersächsische
Wirtschaft dieser Verantwort stellt - da stimme ich
mit dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen völlig überein -, und zwar schnell. Bei
nicht wenigen kommt der Verdacht auf, dass dieje-
nigen, die immer noch zögern, eine biologische
Lösung dieses Problems offenkundig bewusst in
Kauf nehmen, und dieser Eindruck darf nicht
bestehen, meine sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und bei den
GRÜNEN – Zustimmung bei der
CDU – Zuruf von Jansen [CDU])

- Dann sind es – bei allem, was hier auch gesagt
worden ist – sechs zu viel, lieber Kollege. Auch
ich finde es richtig, dass man deutlich sagt: Viele
haben etwas getan. Auch Unternehmen, die damals
noch nicht gegründet waren, haben etwas getan
- Peter Fischer hat darauf hingewiesen -, haben
gesagt: Es ist auch die Verantwortung von uns, den
Nachgekommenen, da etwas zu tun. – In Debatten
höre ich aber auch: Na ja, das ist zwar noch die
gleiche Firma wie damals, aber da hat der Eigen-
tümer  zigmal gewechselt. – So etwas kann man
politisch nicht hinnehmen, meine sehr verehrten
Damen und Herren, das ist unmoralisch.

(Beifall bei der SPD und bei den
GRÜNEN – Zustimmung von Book-
meyer [CDU])

Auch ich glaube, dass es vielleicht nicht mehr
nötig ist, noch von Staats wegen eine solche Liste
aufzustellen, von der Peter Fischer zu Recht schon
gesagt hat, dass es sie bereits gibt. Aber ich bin
dafür, dass wir uns Gedanken machen, auch sehr
konkrete Gedanken machen darüber, wie wir poli-
tischen Druck erhöhen können, um diese Liste
sozusagen moralisch und politisch noch zu unter-
füttern. Dazu, meine sehr verehrten Damen und
Herren, sind wir bereit. Das werden wir in den
Ausschussberatungen zusammen mit allen Fraktio-
nen dieses Hauses, so hoffe ich, organisieren. Ich
bin mir sicher: Wir werden im Dezember einen

großen gemeinsamen Appell, und zwar mit kon-
kreten Maßnahmen belegt, an die noch fehlenden
Firmen richten, der deutlich macht: Wir wollen den
Schlussstrich. Wir wollen, dass den Menschen
geholfen wird. Wir wollen um derjenigen willen,
die darauf angewiesen sind, dass wir unser Kreuz
gerade machen, erreichen, dass dieses Problem,
wenn wir es schon nicht aus der Welt schaffen
können, zumindest materiell ausgeglichen wird.
Dazu steht dieser Landtag. Dazu sollte er sich auch
verstehen.

(Beifall bei der SPD und bei den
GRÜNEN – Zustimmung von Book-
meyer [CDU])

Präsident Wernstedt:

Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Book-
meyer.

Bookmeyer (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen
und Kollegen! Ich finde es ebenso wie meine
Vorredner nicht nur bedauerlich, sondern auch
beschämend, dass diese Debatte heute überhaupt
stattfinden muss. Der Ministerpräsident hatte im
Rahmen der Debatte zur Entschädigung von
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern am
28. Januar dieses Jahres auf Pressemitteilungen
verwiesen, wonach die Stiftungsinitiative damit
rechne, bis zum Frühsommer dieses Jahres die
benötigten Beträge zusammenzubekommen. Es ist
aber offenbar bislang leider noch nicht gelungen,
allen in der Wirtschaft Verantwortlichen einsichtig
zu machen, dass es in der Frage um die Beteiligung
an der Stiftungsinitiative nicht um eine beliebige
Aktion des guten Willens, sondern darum geht,
sich bewusst der Verantwortung zu stellen, die
infolge der nationalsozialistischen Zwangsherr-
schaft bleibend schwer auf uns allen lastet. Dieser
Verantwortung kann sich niemand entziehen. Denn
solange die Entschädigungsfrage ungeregelt bleibt,
gibt es keinen Weg aus der ausschließlichen
„Trauer“, um das aus meiner Sicht milde Wort des
Herrn Andor Izsák zu gebrauchen, das er anlässlich
der letzten Gedenkstunde für die Opfer des Natio-
nalsozialismus Anfang des Jahres verwandte. Der
Tag ist überfällig - auch das ist gerade von den
Vorrednern unterstrichen worden -, an welchem
diese so entscheidende Frage geregelt wird. Jeder
muss das Seine tun, um ihn alsbald herbeizuführen.

(Beifall bei der CDU)



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 17. November  2000

6040

Wir brauchen diesen Tag schnellstmöglich, und
zwar als Tag der Hoffnung für eine versöhnende
Zukunft. Deshalb ist es schmerzlich, dass wir
diesen Tag bislang immer noch nicht erreicht
haben. Aber es sind immerhin gewisse Schritte auf
ihn hin gemacht worden. Von den 10 Milliarden
DM staatlicherseits einzubringenden Geldern
werden Gelder in Höhe von 5 Milliarden DM
offenbar bereitgehalten. Die erste Tranche in Höhe
von 2,5 Milliarden DM ist eingezahlt, und die
zweite in gleicher Höhe wird für Dezember annon-
ciert. Seitens der deutschen Wirtschaft stehen
mittlerweile 3,32 Milliarden DM, eingebracht von
4.740 Firmen, zur Verfügung. Immerhin haben
sich inzwischen 344 niedersächsische Firmen an
der Stiftungsinitiative beteiligt. Das ist nicht hin-
reichend, aber doch nennenswert. Damit sind
seitens der Wirtschaft etwa zwei Drittel des erfor-
derlichen Betrages zusammen. Umso wichtiger ist
es, dass auch das letzte Drittel alsbald eingebracht
wird, um zum Ziel zu kommen, welches um der
Opfer willen nicht in die Ferne entrückt werden
darf, sondern besser heute als morgen erreicht
werden muss.

In unser aller Interesse, aber auch im Interesse der
Betriebe, die sich bislang nicht der Stiftungsinitia-
tive angeschlossen haben, hoffe ich sehr, dass dies
nicht als grundsätzliche Verweigerung von ihnen
interpretiert werden muss, sondern als zögerliche
Haltung wegen womöglich befürchteter Rechtsun-
sicherheit, ob nach erfolgter Zahlung nicht doch
noch Folgeklagen zu befürchten sind. Solche Fir-
men fordere ich namens meiner Fraktion mit
Nachdruck auf, alsbald den entscheidenden Schritt
vom zögerlichen Abwarten hin zum entschieden
verantwortungsvollen Handeln zu tun, denn be-
kanntlich - Herr Schröder hat es auch vermerkt -
hat der Bundesrichter in New Jersey 46 Sammel-
klagen gegen deutsche Industrieunternehmen zu-
rückgewiesen, da sie wegen des von der US-Re-
gierung abgegebenen „Statement of Interest“ nicht
im Interesse der Vereinigten Staaten liegen.

(Vizepräsident Gansäuer über-
nimmt den Vorsitz)

Damit ist ein wesentlicher Schritt zur Rechtssi-
cherheit getan, welchem die anderen umso eher
folgen dürften, je schneller die noch ausstehenden
1,68 Milliarden DM beigebracht werden. Wenn ich
von verantwortungsvollem Handeln der noch
zögernden Unternehmen spreche, so deshalb, weil
sie sich nach Informationen, die mir aus Berlin
gegeben wurden, darüber im Klaren sein müssen,

dass die bereits erfolgte Abweisung von Klagen
wieder aufgehoben werden kann, wenn der verein-
barte Beitrag nicht in absehbarer Zeit zusammen-
käme. Dies kann ernsthaft nicht im Interesse auch
nur eines einzigen Unternehmens liegen. Viel
weniger noch ist es im Gesamtinteresse unseres
Volkes, das weiterhin mit allen negativen Beglei-
terscheinungen mit dem Vorwurf leben müsste, die
Augen vor der dunkelsten Seite seiner Geschichte
zu verschließen, anstatt dazu zu stehen, ein Zei-
chen konkret erfahrbarer Reue zu geben - mehr ist
es nämlich nicht; Herr Plaue, ich bin mit Ihnen
einer Meinung, dass der Betrag für den Einzelnen
wahrscheinlich äußerst gering sein dürfte - und den
möglichen gewiesenen Weg zur Versöhnung zu
beschreiten. Vor allem aber würden gerade die
noch wenigen lebenden Opfer ein weiteres Mal
zutiefst gedemütigt. Dies dürfen wir um deren
Würde, die viel zu lang ignoriert wurde, nicht
zulassen.

(Beifall bei allen Fraktionen)

Es gibt Stimmen, die darauf verweisen, dass auch
Teilen unseres Volkes Unrecht wiederfahren ist.
Niemand wird das ausblenden wollen. Aber man
kann Unrecht nicht gegen Unrecht aufrechnen,
man darf Ursache und Folge nicht gleichsetzen,
und man darf sich seiner eigenen Pflicht zur Reue
im Falle erkannten Unrechts nicht entziehen, denn
sonst würde man sich nicht nur der Gesamtverant-
wortung entziehen, sondern unerträglich weitere
Schuld auf das Volk und auch neue auf sich selbst
laden. Es gibt kein Entrinnen aus der Verantwor-
tung, vor allem dann nicht, wenn sie schwer ist.

Im zweiten Buch Mose Kapitel 34 Vers 7 heißt es,
dass Gott die Missetat der Väter an Kindern und
Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied heim-
sucht. An unserer Generation ist es, die Schuld, die
durch die Untaten der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft entstand, im Rahmen des uns Mög-
lichen abzutragen, auch wenn wir sie nicht verur-
sacht haben, um sie nicht auch noch weiteren
Generationen aufzubürden. Deshalb halten auch
wir von der Union es für geboten, dass der Nieder-
sächsische Landtag alle Zögernden in der nieder-
sächsischen Wirtschaft eindringlich erneut auffor-
dert, der Stiftungsinitiative zum Erfolg zu verhel-
fen. Gemeinsam mit allen Fraktionen des Hohen
Hauses fordern wir die Landesregierung auf, ent-
sprechende Initiativen weiterhin zu ergreifen,
wobei die Veröffentlichung einer Negativliste auch
im meiner Fraktion kritisch gesehen wird und wir
insofern mit dem Votum des Herrn Wirtschaftsmi-
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nister konform gehen. Die anstehenden weiteren
Beratungen sollten aber nochmals unterstreichen,
dass sich Sozialdemokraten, Bündnis 90/Die Grü-
nen und die Union im Ziel einig sind, um so mit
einem unübersehbaren Signal die noch Unent-
schlossenen zum entscheidenden Schritt zu bewe-
gen. Denn an für die Wirtschaft aufs Ganze gese-
henen vergleichsweise geringen 1,68 Milliarden
DM darf das große Versöhnungswerk nicht schei-
tern.

Abschließend möchte ich auf unsere Jugend ver-
weisen, die meines Erachtens in vorbildlicher
Weise den Entscheidungsträgern den Weg weist.
Ungezählte Jugendliche haben sich bar jeder eige-
nen Schuld in der Aktion Sühnezeichen engagiert,
um von Deutschland Zeichen der Reue und Werke
des Friedens ausgehen zu lassen. Dieses freiwillige
Engagement oft vergleichsweise mittelloser Ju-
gendlicher darf nicht konterkariert werden. Es
muss all denen, die aufgerufen sind, der Stiftungs-
initiative Gelder zur Verfügung zu stellen, ein
eindringliches Beispiel sein, die zugegeben schwe-
re Last der Vergangenheit gemeinsam zu tragen,
um nicht von ihr erdrückt zu werden, sondern sie
zu bewältigen und so, nur so neue Perspektiven zu
eröffnen. - Danke schön.

(Starker Beifall bei allen Fraktionen)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. - Herr Schwarzenholz, Sie haben für
bis zu drei Minuten das Wort. Bitte schön!

Schwarzenholz (fraktionslos):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der
Niedersächsische Ministerpräsident hat unmittelbar
nach seiner Wahl auf meine Landtagsanfrage hin
zu dieser Thematik erklärt, dass er erwarte, dass es
Mitte dieses Jahres zu einer Entschädigungsrege-
lung komme und diese wirksam werde. Er hat
damals gesagt, dass eine Negativliste nicht erfor-
derlich sei, weil andere Möglichkeiten ausge-
schöpft werden sollten. Ich fand es gut, dass sich
damals der Ministerpräsident persönlich hierzu
geäußert hat. Ein bisschen schade finde ich, dass er
das jetzt nicht wieder macht. Gerade auch seine
Autorität ist natürlich jetzt gefordert.

Wenn man der Meinung ist, man möchte keine
Negativliste veröffentlichen, dann muss man in
dieser Phase glaubhafte Maßnahmen nennen, mit
denen man das gleiche Ziel erreicht. Ich erkenne

das gegenwärtig nicht mehr. Das Verhalten unserer
Kolleginnen und Kollegen im Bundestag ist auch
so ein Fall, an dem man sehen kann, dass es auch
einmal zwischen CDU und PDS geht.

(Zuruf)

- Ja, das ist wichtig. Ich meine, eine Demokratie
lebt davon, dass man in der Lage ist, auch über
solche - sagen wir - tiefen politischen Gräben in
solchen zentralen Fragen zu einem gemeinsamen
Handeln zu kommen. Unsere Kolleginnen und
Kollegen im Bundestag haben einhellig diese
Regelung beschlossen.

Ich sehe mich einmal in dieser Runde um. Hier ist
niemand allein schon aufgrund des Lebensalters,
der persönlich in die Verbrechen der Nationalsozi-
alisten verwickelt ist. Alle haben wir ohne Aus-
nahme die politische Verantwortung übernommen
und haben erklärt, für die Lösung einzutreten.

Das Gleiche gilt für die deutsche Wirtschaft. Es
geht nicht um die Frage, ob die Firma damals
schon existiert hat. Angesichts dieser Verantwor-
tung macht die Zahl der niedersächsischen Firmen,
darunter ganz honorige und auch große Firmen
- gar keine Frage -, die sich beteiligen, nicht annä-
hernd die Zahl derer aus, die es z. B. hier in der
Stadt Hannover gibt. Damit wird das Defizit, das
wir vor uns haben, deutlich, Herr Wirtschaftsmi-
nister. Da muss mehr auf den Tisch. Es muss mehr
beantwortet werden, welche Maßnahmen ergriffen
werden können.

Bei einer so ernsten Frage muss es auch möglich
sein, dass man der Bevölkerung - da ist das Inter-
net sicherlich nicht das populärste Verbreitungs-
mittel; da sind auch unsere Tageszeitungen gefor-
dert, gerade die niedersächsische Presse - ganz
deutlich diejenigen nennt, die sich verweigern. Ich
sage ganz bewusst in Richtung der Presse: Sie darf
keine Angst haben, dass Anzeigenkunden verprellt
werden könnten. In einer solchen Frage müssen die
schwarzen Schafe genannt werden. Ich als Konsu-
ment muss die Möglichkeit haben, Produkten von
Firmen auszuweichen, die sich so schäbig verhal-
ten.

Wir dürfen nicht auf die biologische Lösung set-
zen. Es ist wirklich unerträglich, wenn man - wie
wir alle - in Diskussionen solchen Menschen be-
gegnet, weiß, wie wenig Zeit sie noch haben, und
man dann auf solche Kleinkrämerei stößt. Hier ist
ein Beschluss, wie ihn die Grünen beantragt haben,
dringend notwendig, um zu einer Lösung zu kom-
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men und den notwendigen politischen Druck aus-
zuüben. - Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Gansäuer:

Frau Kollegin Harms, bitte schön!

Frau Harms (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
habe mich im Laufe der Debatte gefragt, wie oft
wir hier schon Einvernehmen in dieser Frage her-
gestellt haben. Seit der Bundestagswahl sind wir
uns in den letzten zwei Jahren regelmäßig einig
gewesen, dass wir keine Zeit mehr haben, um den
Opfern nationalsozialistischer Gewalt noch ein
kleines Stück Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Es ist an der Zeit, bei der meines Wissens fünften
Debatte dazu im Landtag endgültig die Geduld
aufzukündigen, die wir gegenüber den Teilen der
deutschen Wirtschaft immer wieder an den Tag
gelegt haben, die sich bisher verweigert haben.
Wenn wir nicht wollen, dass die ganze Diskussion
am Ende auch noch zu einer Blamage für die deut-
sche Politik wird, dann bleibt uns doch gar nichts
anderes übrig, als zu dem Mittel der Negativliste
zu greifen, als zu dem Mittel zu greifen, dass tat-
sächlich im öffentlichen Interesse diese Firmen bei
öffentlichen Aufträgen nicht mehr berücksichtigt
werden.

Ich bekenne mich an dieser Stelle ausdrücklich zu
einem Mittel, das sich in den USA bei der Ausein-
andersetzung über solche Probleme bewährt hat,
nämlich zum Verbraucherboykott. Man sollte nicht
mehr geduldig debattieren, im Sinne der Opfer
nicht mehr zurückhaltend sein, sondern im Sinne
der Opfer, für die man Gerechtigkeit will, auf den
Tisch hauen und konsequent das tun, was man
immer wieder angekündigt hat. In jeder Debatte
sind solche ernsten Schritte angekündigt worden.
Das muss jetzt passieren. Ich möchte nicht, dass
wir die sechste Debatte zu diesem Thema irgend-
wann haben und dann wieder auseinander gehen,
ohne dass sich in der Sache etwas geändert hat.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, Frau Kollegin Harms. - Meine Da-
men und Herren, weitere Wortmeldungen sehe ich
nicht mehr. Ich schließe damit die Beratung.

Der Ältestenrat hat empfohlen, diesen Antrag zur
federführenden Beratung und Berichterstattung
dem Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr zu
überweisen und die Ausschüsse für innere Ver-
waltung, für Wissenschaft und Kultur, für Haushalt
und Finanzen sowie für Rechts- und Verfassungs-
fragen mit diesem Antrag mitberatend zu befassen.
Gibt es andere Vorstellungen? - Die sehe ich nicht.
Dann ist das so beschlossen. Wir haben damit den
Tagesordnungspunkt 27 bewältigt.

Wir kommen jetzt zu

Tagesordnungspunkt 28:
Erste Beratung:
Zukunft der Bundeswehr in Niedersachsen
- Antrag der Fraktion der CDU - Drs. 14/1993

Es hat Herr Kollege Althusmann das Wort. Bitte
schön!

Althusmann (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Lassen Sie mich angesichts des Themas
„Zukunft der Bundeswehr in Niedersachsen“ etwas
in Erinnerung rufen, was nur zu gern im politi-
schen Alltagsgeschäft vergessen wird. Frauen und
Männer der deutschen Bundeswehr - Freiwillige,
Wehrpflichtige ebenso wie Berufs- und Zeitsolda-
ten - auch aus niedersächsischen Standorten leisten
derzeit mit Gefahr für Leib und Leben einen wert-
vollen Friedensdienst - ob nun im ehemaligen
Jugoslawien oder anderswo -, um Menschenleben
zu schützen und um Menschenrechte zu schützen
oder aber sie wiederherzustellen.

Meine Damen und Herren, unsere Soldaten und
deren Familienangehörige sind in Niedersachsen
nicht nur willkommen. Sie sind erwünscht und fest
verwurzelt in unserer Bevölkerung, gerade bei den
Menschen in der Fläche unseres Landes. Unsere
Bundeswehr in Niedersachsen ist unmittelbar und
mittelbar ein großer Arbeitgeber, ein großer Aus-
bilder, ein Wirtschaftsfaktor in den noch 68 Stand-
orten, aber genauso unverzichtbar für den Katas-
trophenschutz, ob bei Brand- oder Flutkatastro-
phen.

Die entscheidende Frage für die Neuausrichtung
der Bundeswehr lautet eigentlich: Liegen seit
Anfang der 90er-Jahre neue sicherheitspolitische
Erkenntnisse vor, die eine deutliche Reduzierung
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zuließen? Richtig ist: Nach der deutschen Wieder-
vereinigung und dem Zusammenbruch des War-
schauer Paktes hat es in Europa eine Entspannung
der Situation gegeben. Richtig ist aber auch: Aus
der gesamtpolitischen Bewertung haben unsere
NATO-Verbündeten eines abgeleitet: Sie alle
erhöhen überwiegend ihre Verteidigungsausgaben.
Nur die Bundesrepublik Deutschland senkt sie
deutlich im Alleingang.

Vergleichen Sie den Auftrag der Bundeswehr
heute, im Jahre 2000, mit dem Auftrag der Bun-
deswehr Anfang der 90er-Jahre, so hat sich daran
überhaupt nichts geändert. Die Bundeswehr schützt
Deutschland und seine Staatsbürger vor politischer
Erpressung und äußerer Gefahr, verteidigt
Deutschland und die Verbündeten, trägt zur Siche-
rung von Frieden und Stabilität bei und schützt den
Weltfrieden.

Meine Damen und Herren, sind wir alle nur noch
von Freunden umgeben? Das ist gerne immer
wieder in sicherheitspolitischen Debatten eine
Argumentation für die Reduzierung der Bundes-
wehr. Das ist kein Argument. Wir befinden uns im
Zeitalter weit reichender Waffen. Im Moment sind
wir mitten in Europa nur noch von befreundeten
Nationen umgeben. Aber dennoch bestehen Gefah-
ren in der sicherheitspolitischen Weltlage. Wir
haben seit 1945 mehr als 150 Kriege weltweit bis
an die Grenzen Europas heran zu verzeichnen.

Ich sage sehr deutlich, einzig und allein finanzielle
und ideologische Interessen bestimmen aus unserer
Sicht die jetzt anstehende Reform der Bundeswehr.
Richtig ist, dass bereits die alte Bundesregierung in
einer durch die Vereinigung bedingten schwierigen
Situation 1995 falsche Weichenstellungen vorge-
nommen hat. Richtig ist aber auch, dass die alte
Finanzplanung einen Anstieg des Verteidigungs-
haushalts vorsah. Dieser Fehler - Stichworte
„Technologielücke“, „Erhöhung des Anteils der
Investitionen“ - sollte wieder korrigiert werden
oder wurde auch korrigiert.

Vor der Wahl 1998 machte die Kanzlerzusage des
heutigen Bundeskanzlers Schröder die Runde bei
der Bundeswehr, es sollte keinerlei Kürzungen
geben. Danach fiel selbst Herr Scharping lange
Zeit nicht von seinem berühmten Fahrrad. Die
Aussage wurde beibehalten, es dürfe keine Kür-
zungen bei der Bundeswehr geben, es sei ja alles
so schrecklich, was man nach 1998 vorgefunden
habe.

Am 13. November des Jahres 2000 erklärt in der
„Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ unser
Bundesverteidigungsminister:

„Die Qualität der deutschen Streit-
kräfte muss verbessert werden. Wir
müssen Lücken in den Fähigkeiten
und in der Ausrüstung der Armee
schließen“.

Ich frage Sie allen Ernstes, warum jetzt - vergli-
chen mit der Finanzplanung der alten Bundesregie-
rung - aus dem Verteidigungshaushalt fast
20 Milliarden DM herausgestrichen werden, wa-
rum der Verteidigungshaushalt jetzt real sinkt,
warum die Bundeswehr von heute 315.000 Solda-
ten auf 255.000 Soldaten mit 77.000 Wehrpflichti-
gen verkleinert werden soll, warum ein schlüssiges
Reservistenkonzept fehlt und warum Deutschland
ein Problemfall der NATO ist.

Im Oktober 1999 ist in der „FAZ“ nachzulesen,
dass der Anteil der Verteidigungsausgaben am
Bundeshaushalt seit 1999 von mehr als 20 % auf
weniger als 10 % zurückgegangen, also halbiert
worden ist. Wir sind inzwischen mit dem Anteil
der Verteidigungsausgaben von 3,4 % auf inzwi-
schen 1,4 % abgesackt und sind Schlusslicht ge-
meinsam mit Belgien und mit Luxemburg, das
überhaupt keine Armee in dem eigentlichen Sinne
mehr hat. Für Großraumtransporter, wie angekün-
digt, oder Satellitenaufklärung sind im Haushalt
2001 des Bundes keinerlei Gelder vorgesehen.
Warum jetzt durch die Reduzierung des Friedens-
umfanges mindestens wieder 150 Standorte ge-
fährdet werden und Niedersachsen davon betroffen
sein wird, es aber eigentlich nicht sein dürfte,
meine Damen und Herren, ist uns bis heute nicht
erklärlich.

Unsere Soldaten - um es ganz deutlich zu sagen:
auch in Niedersachsen - haben es nicht verdient,
Herr Adam, zum parteipolitischen Spielball degra-
diert zu werden.

(Adam [SPD]: Wollen Sie jetzt eine
verteidigungspolitische Debatte füh-
ren?)

Sie brauchen Klarheit,

(Adam [SPD]: Bravo!)

Sie brauchen Aufklärung über die so genannte
Feinplanung, bevor die Spekulationen, die derzeit
ins Kraut schießen, weitergehen.
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Niedersachsen sollte seine höheren Kommandobe-
hörden nicht einfach kampflos aufgeben.

Angesichts der angekündigten Reduzierung der
Bundeswehr in den verschiedenen Bereichen darf
ich Ihnen einmal die Standorte nennen, die zumin-
dest theoretisch von einer weiteren Reduzierung
betroffen sein werden oder betroffen sein könnten,
Herr Dr. Domröse. Wer die Kampfpanzer und
Schützenpanzer der Bundeswehr um 35 und 25 %
reduzieren will, der muss zumindest bei den
Standorten in Niedersachsen in Braunschweig,
Celle, Cuxhaven, Lüneburg, Munster, Neustadt,
Osterode, Schwanewede und Wesendorf nachfra-
gen, welche Auswirkungen das am Ende haben
wird.

Wer die Flak-Systeme und die Hawk-Raketen um
40 % und 25 % reduzieren will, der sollte in A-
chim, Bremervörde, Eiderstedt, Großenkneten und
Oldenburg einmal nachfragen, welche Auswirkun-
gen das auf diese Standorte hat.

Wer die Kampfflugzeuge um 25 % reduzieren will,
der muss einmal in Aurich, Diepholz, Goslar,
Nordholz, Schortens, Wittmund, Wangerland und
Wunstorf nachfragen.

Wer die U-Boote um 35 % reduzieren will, der
sollte in Wilhelmshaven, Cuxhaven und Zetel
nachfragen.

(Adam [SPD]: Wenn Sie sich vorbe-
reitet hätten, dann hätten Sie wissen
müssen, dass die U-Boote schon im-
mer in der Ostsee waren!)

- Herr Adam, das ist nur eine kleine Anzahl einer
Auswahl, die sicherlich der Willkür unterliegt. Ich
meien aber, dass es der richtige Weg ist, wenn die
Bevölkerung beim Lufttransportgeschwader in
Wunstorf oder beim Geschwader in Wittmund
gemeinsam mit den Parteien vor Ort die Auffas-
sung vertritt, dass sie das nicht so mit sich machen
lässt.

(Peters [SPD]: Blamabel!)

Meine Damen und Herren, Niedersachsen hat
heute von 191 Standorten in 1990 nur noch ganze
68.

(Bontjer [SPD]: Die haben Sie alle
geschlossen!)

- Augenblick! Ich komme gleich dazu.

(Dr. Domröse [SPD]: Wer hat sie den
zugemacht?)

- Ach, Herr Dr. Domröse, auf dieses Argument
habe ich ja nur gewartet. Wissen Sie, Sie, meine
Damen und Herren von der SPD, sind wirklich die
Letzten, die dieses auch nur in irgendeiner Form in
Zweifel ziehen sollten.

(Widerspruch bei der SPD)

Sie haben bis zur Bundestagswahl 1998, Herr
Adam,

(Adam [SPD]: Was?)

Anträge zur Reduzierung des Verteidigungshaus-
haltes des Bundes in Höhe von 14 Milliarden DM
gestellt

(Beifall bei der CDU - Adam [SPD]:
Na und?)

und beschweren sich darüber, dass Standorte redu-
ziert wurden. Meine Damen und Herren, ich glau-
be, dazu brauchen wir nichts weiter zu sagen. Wir
haben in Niedersachsen 24 - - -

(Anhaltende Zurufe bei der SPD)

- Ich wusste, dass Sie das erregen würde.

Vizepräsident Gansäuer:

Herr Kollege Adam, wenn Sie so weitermachen,
habe ich Sorge um Ihre Gesundheit.

(Althusmann [CDU]: Ich auch!)

Vor allem deshalb, weil Sie als nächster Redner
dran sind. Dann können Sie alles ablassen, was
Ihnen so auf dem Herzen liegt.

(Althusmann [CDU]: Das freut mich
umso mehr! Die Probleme begannen
schon mit Adam und Eva, meine Da-
men und Herren!)

Bis dahin bitte ich Sie aber, dem Redner zuzuhö-
ren, auch wenn es hier und da schwer fällt. - Herr
Kollege, bitte schön!

Althusmann (CDU):

Wir haben in Niedersachsen 24 Standorte mit
weniger als 50 Dienstposten, und von den fast
87.000 Soldaten sind noch ganze 53.000 Soldaten
und 23.000 Zivilbedienstete übrig geblieben. Das
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ist angesichts der gerne getragenen Übungsbelas-
tung im Lande Niedersachsen als großem Flä-
chenland natürlich ein überproportionaler Abbau,
der in Niedersachsen erfolgt ist und gegen den wir
uns im Übrigen damals - da haben Sie, die Sie hier
sitzen, alle mitgestimmt, auch Herr Adam - ge-
wandt haben. Ich habe den Antrag dabei. Ich werde
Sie einmal daran erinnern, was Sie, Herr Adam,
oder was die Vertreter Ihrer Partei hier im Landtag
1995 gesagt haben, wie unverzichtbar Bundeswehr
ist. Sie haben unserem - damals gegen unsere
eigene Bundesregierung gerichteten - Antrag 1995
zugestimmt. Insofern wird es Sie nicht verwun-
dern, dass wir heute von Ihnen Gleiches erwarten,
also Sie heute in ähnlicher Weise diesen Anträgen
zustimmen werden.

Meine Damen und Herren, Planungssicherheit und
Zuverlässigkeit sind wichtige Eckpfeiler sowohl
für die Soldaten und Verwaltungsmitarbeiter nach
innen, aber ebenso wichtige Eckpfeiler für Glaub-
würdigkeit und Bündnisfähigkeit Deutschlands in
Europa. Was sollen eigentlich unsere NATO-
Verbündeten jetzt davon halten, wenn am
15. November der neue Generalinspekteur die
Wehrpflicht für unverzichtbar und die Bundeswehr
selbst für ein hochwirksames Instrument der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik erklärt? Stellen Sie sich
einmal vor, ein Generalinspekteur oder ein Politi-
ker der CDU/CSU-Bundesregierung hätte damals
gesagt, dass die Bundeswehr ein hochwirksames
Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik wäre.
Sie hätten doch Lichterketten um die Hardthöhe in
Bonn oder sonst wo initiiert und zu Demonstratio-
nen aufgerufen, wenn das gesagt worden wäre.

(Beifall bei der CDU)

Einen Tag später auf der Kommandeurstagung in
Leipzig erklärt am selben Ort der Bundespräsident
ziemlich fahrlässig: Ein neues Nachdenken über
die Bundeswehr und die Wehrpflicht erfordert als
Antwort auf Herrn Scharping ein Umdenken in
Sachen Wehrpflicht und Bundeswehr. Herr Schar-
ping widerspricht ihm zwar, aber relativ langsam,
so wie wir es von ihm kennen.

Meine Damen und Herren, da denken altpräsidiale
Kommissionen und ein inzwischen hinausgewor-
fener Inspekteur erneut, aber ohne Neuigkeitswert,
über die Zukunft der Bundeswehr - für den Papier-
korb bestimmt - nach. Da bricht über die Bundes-
wehr innerhalb von zehn Jahren inzwischen die
vierte Reform herein, Innenminister Bartling warnt
noch im Mai vor einer Reduzierung der Wehr-

pflichtigen auf unter 80.000 - es werden 77.000
sein -, und jetzt der neue präsidiale Anschlag,
wenn Sie so wollen, auf die allgemeine Wehr-
pflicht.

Das wird Folgen haben. Der Herr Bundesverteidi-
gungsminister wurde auf dem Flughafen Köln-
Bonn auch vergessen. Möglicherweise droht dies
auch dem Bundespräsidenten.

Aber, meine Damen und Herren, von diesen geisti-
gen Kapriolen aber sind unsere Damen und Herren
von den Grünen wahrlich nicht gefeit. Ich will
Ihnen einmal vorlesen, was der Herr Schlauch uns
vor kurzem sagte. Herr Schlauch erklärte vor kur-
zem, wir bräuchten angesichts der Reformen der
Bundeswehr jetzt endlich einmal einen richtigen
Scharnhorst. Wir haben aber nur einen Scharping.
Dieser Herr Schlauch, der für die Abschaffung der
Wehrpflicht eintritt, hätte zumindest wissen müs-
sen, dass der 1807 zum Leiter der Militärreorgani-
sation eines Staates berufene Heeresreformer
Scharnhorst Folgendes forderte: Erstens. Die Be-
wohner eines Staates sind grundsätzlich die gebo-
renen Verteidiger des selben. Zweitens. Er führte
1813 die Wehrpflicht erst für den Krieg und im
darauf folgenden Jahr allgemein ein. Drittens.
Sogar die Ausbildung eines Generalstabs umfasste
damals die Heeresreform von Herrn Scharnhorst. -
So weit zu den geistigen Kapriolen von Herrn
Schlauch.

Zu guter Letzt ein Zitat von Karl Jaspers:

„Wer einen kommenden Krieg für si-
cher hält, wirkt gerade durch die Ge-
wissheit mit, dass er entsteht. Wer den
Frieden für sich erhält, wird unbesorgt
und treibt ohne Absicht in den Krieg.
Nur wer die Gefahr sieht und keinen
Augenblick vergisst, kann sich ver-
nünftig verhalten und tun, was mög-
lich ist.“

Ich danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, Herr Kollege. - Jetzt ist der Kollege
Adam dran.
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Adam (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Nach der Rede des Kollegen Althusmann
kann man den Christdemokraten in Lüneburg nur
zurufen: Achtung, Achtung, Althusmann will in
den Bundestag. Passt auf! - Was hier abgeliefert
worden ist, war weiß Gott weder eine Begründung
des vorliegenden Antrags der CDU-Fraktion zur
Zukunft der Bundeswehr in Niedersachsen noch
ein Beitrag zu einem Thema, das sich der Nieder-
sächsische Landtag zu eigen machen sollte. Es war
nur eine verteidigungspolitische Retourkutsche
eines zwar an Lebensjahren jungen Mannes, aber
eines politisch ewig Gestrigen.

(Heineking [CDU]: Nun komm mal
zur Sache!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kol-
lege Althusmann kann reden, so viel er will. In
einem Punkt lassen sich Demokraten, glaube ich,
aber nicht auseinander dividieren, nämlich in dem
Punkt, dass wir zur Bundeswehr, zu unseren Sol-
daten, aber auch zu den zivilen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Bundeswehr in allen Stand-
orten Niedersachsens stehen.

(Beifall bei der SPD)

Insofern, meine Damen und Herren, gibt es Anträ-
ge, die rechtzeitig kommen. Es gibt Anträge, die
unterstützend sind. Es gibt Anträge, die etwas
bewirken können. Dann gibt es Anträge, die an-
scheinend gestellt werden in der Hoffnung, dass
man damit eine positive öffentliche Wirkung er-
reicht. Schließlich gibt es Anträge, die zu spät
kommen und mit „erledigt“ beschieden werden
müssen.

So ist es auch mit dem vorliegenden Antrag, der
vom Kollegen Althusmann hier in keinster Weise
begründet worden ist. Dieser Antrag kommt wahr-
lich zu spät, weil er - das ist bekannt - nicht richtig
ist. Es ist bekannt, dass die Landesregierung rea-
giert hat. Es ist bekannt, dass sich Ministerpräsi-
dent und Innenminister mit der Bundesregierung,
mit dem Verteidigungsminister auseinander gesetzt
und unser aller Interessen - sofern wir aus den
betroffenen Standorten von Heer, Luftwaffe und
Marine kommen - vertreten haben.

Aber, meine Damen und Herren: Auch Nieder-
sachsen muss seinen Beitrag zur Umstrukturierung
und Verkleinerung der Bundeswehr leisten und hat

ihn auch geleistet. Dieser Beitrag darf allerdings
nicht überproportional sein.

Vizepräsident Gansäuer:

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des
Kollegen Althusmann?

Adam (SPD):

Aber bitte!

Althusmann (CDU):

Ich danke Ihnen, Herr Adam. - Herr Adam, können
Sie aufgrund der von Ihnen soeben gemachten
Aussagen bestätigen, dass die gesamten Feinpla-
nungen inzwischen offenbar fertig sind, sodass
eine weitere Debatte um Standorte in Niedersach-
sen erledigt wäre?

Adam (SPD):

Herr Althusmann, wenn Sie sich jetzt hinsetzen,
sich zurücklehnen und meiner Rede weiter zuhö-
ren, dann wird Ihre Frage sicherlich noch beant-
wortet. - Meine Damen und Herren, ich sage noch
einmal: Das Land Niedersachsen hat seinen Bei-
trag geleistet und wird ihn auch weiterhin zu leis-
ten haben, aber nicht so, wie dies im Zusammen-
hang mit der von der CDU zu verantwortenden
Strukturreform zwischen 1990 und 1995 der Fall
gewesen ist. In dieser Zeit gingen nämlich sehr,
sehr viele Arbeitsplätze insbesondere von zivilen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Niedersach-
sen verloren.

Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag
beschäftigt sich nur mit einer Streitkraft, nämlich
mit dem Heer. Auch die Äußerungen des Kollegen
Althusmann haben sich schwerpunktmäßig auf das
Heer bezogen. Gleichwohl verkenne ich nicht,
Herr Kollege, dass Sie auch die anderen Streit-
kräfte erwähnt haben. Diejenigen, die Ihnen in der
Vorbereitung ihre Papiere gegeben haben, hätten
Ihnen aber auch sagen müssen, dass U-Boote noch
nie in Niedersachsen stationiert waren, sondern
immer nur in der Ostsee. Da hat man Sie auf die
falsche Fährte gesetzt.

Meine Damen und Herren, es gibt bei der Marine
Probleme, die ich nicht verleugnen möchte. Der
Inspekteur der Marine plant im Rahmen der Neu-
strukturierung, die Marine nur noch durch zwei
Marineoberkommandos vertreten zu lassen. Nach-
dem das Marineamt schon vor einigen Jahren mit
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rund 400 soldatischen und zivilen Arbeitsplätzen
von Niedersachsen nach Mecklenburg-
Vorpommern umgesiedelt wurde - übrigens eine
bei allen Parteien unstrittige Maßnahme, weil sie
im Rahmen der Vereinigung zweier Streitkräfte
stattgefunden hat -, ist jetzt geplant, auch das Ma-
rineunterstützungskommando in das Marineamt
aufgehen zu lassen. Das würde heißen, dass Nie-
dersachsen bei allen drei Streitkräften über kein
Bundeswehroberkommando mehr verfügt. Das ist
ein Punkt, an dem politisch angesetzt werden muss
und an dem der Minister auch angesetzt hat.

(Zuruf von Althusmann [CDU])

- Durch Ihre Zwischenrufe, junger Mann, zeigen
Sie uns, wie ernst Sie Ihre eigenen Anträge neh-
men. Das sehen wir ganz anders. Wir wollen näm-
lich helfen, wo zu helfen ist.

(Beifall bei der SPD)

Das Gleiche gilt für die Kommandos auch anderer
Teilstreitkräfte, aber auch für Bundeswehrschulen
und die Wehrbereichskommandos; denn wir haben
die Aufgabe, uns auch für zivile Arbeitsplätze
einzusetzen.

Meine Damen und Herren, wir werden unseren
Beitrag zur Umstrukturierung der Bundeswehr zu
leisten haben. Wir werden diesen auch leisten. Wir
wollen aber auch darauf hinweisen, dass zwischen
1990 und 1995 - also: Strukturreform Rühe - rund
34.000 Soldaten und zivile Arbeitnehmer in Nie-
dersachsen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Nur
eines, liebe Kolleginnen und Kollegen von der
CDU, lieber Kollege Althusmann, werden Sie auch
durch Ihren jetzigen Beitrag nicht schaffen: Mit
der Strukturreform bei der Bundeswehr wird die
Bündnisfähigkeit deutscher Streitkräfte im Ver-
gleich zu den Bündnispartnern nicht infrage ge-
stellt. Ich glaube, dass keiner Ihrer soldatischen
Kameraden den Beitrag, den Sie heute geleistet
haben, wirklich versteht. Wir Sozialdemokraten
stehen zur Zukunft der Bundeswehr in Niedersach-
sen, werden unseren positiven Beitrag dazu leisten
und sind sicher, dass die Landesregierung unsere
Interessen aus allen Standorten wahrlich so vertre-
ten wird, dass wir diese Strukturreform auch wer-
den mittragen können. - Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, Herr Kollege. - Herr Golibrzuch, Sie
haben das Wort.

Golibrzuch (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
meine, dass der Landtag nicht das richtige Forum
ist, um über eine sicherheitspolitische Analyse zu
diskutieren. Dies muss meiner Meinung nach
vielmehr im Bundestag geschehen. Richtig aber ist,
dass dieser weitere Schritt der Bundeswehrreform
zu Standortschließungen überall in der Bundesre-
publik führen wird. Allein das ist für uns aber
überhaupt kein Grund, sich gegen eine weitere
Truppenreduzierung bei der Bundeswehr auszu-
sprechen. Wir begrüßen dies. Wir begrüßen dies,
weil dadurch in verantwortlicher Weise Einspa-
rungen ermöglicht werden und die sicherheitspoli-
tische Lage, wenn sie in Berlin so festgestellt wird,
auch auf diese Weise umgesetzt wird.

Wir haben hier - in ähnlicher Weise trifft dies
sicherlich auch für die beiden anderen Fraktionen
zu - aber Bedenken dahin gehend, dass viele
Standorte in Niedersachsen aufgrund der mancher-
orts herrschenden Monostruktur in große struktu-
relle Schwierigkeiten gestürzt werden, wenn die
Bundeswehr dort mit ihren Teilstreitkräften ab-
zieht. Wir erwarten deshalb vom Land, dass es
gegenüber dem Bund deutlich macht, dass ein
Abbau von Streitkräften entsprechend einer struk-
turpolitischen Rangfolge erfolgen sollte. Ich mei-
ne, dass die Kriterien, die bei der Bemessung der
Förderkulissen etwa im Zusammenhang mit der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ üblicherweise zugrunde
gelegt werden - etwa die Arbeitslosenquote in
einer Region, die Steuerkraft in einer Region, das
Pro-Kopf-Einkommen in einer Region usw. -, auch
im Hinblick auf die Frage eine Rolle spielen soll-
ten, welche Standorte in erster Linie und vorrangig
von einem Truppenabbau betroffen sein sollten. Im
Zweifel kann es dann auch zu einer Umlagerung
von einzelnen Einheiten kommen, sodass dort, wo
solche Unverträglichkeiten nicht zu kompensieren
sind, dann in anderer Weise von staatlicher Seite
aus ein Ausgleich vorgenommen wird.

Gleichwohl bezweifle ich nicht, dass die Reduzie-
rung der Bundeswehr auch im ländlichen Raum zu
Einbußen führt. Eine solche strukturpolitische
Rangfolge hätte die Konsequenz, dass zu allererst
in Ballungsräumen abgebaut wird. Die Erfahrun-
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gen der vergangenen Reduzierungsschritte zeigen,
dass man das in Göttingen oder Langenhagen sehr
gut verkraften konnte. Im ländlichen Raum hat
man damit aber große Schwierigkeiten. Wir er-
warten deshalb, dass von Bund und Land entspre-
chende Hilfestellungen gegeben werden, wie dies
in früheren Jahren bei den ersten Reduzierungs-
schritten der Fall gewesen ist. Wir erwarten auch,
dass im Bundeshaushalt wieder entsprechende
Vermerke ausgebracht werden, damit die betref-
fenden Kommunen diese freigeräumten Flächen
billiger erwerben können, damit Stundungsmög-
lichkeiten beim Ankauf, bei der zivilen Folgenut-
zung durch die Kommunen geschaffen werden und
damit diese Flächen altlastenfrei übergeben wer-
den.

Kurz und gut: Der Bund muss jetzt alle rechtli-
chen, auch haushaltsrechtlichen Voraussetzungen
schaffen, damit die Kommunen in diesem sehr
schwierigen Umstrukturierungsprozess in die Lage
versetzt werden, auch zivile Ersatzarbeitsplätze zu
schaffen. Ich weiß, dass dies sehr schwierig ist. In
der ersten große Phase in der Zeit zwischen 1990
und 1992 hat der Bund das alles geregelt. Mittler-
weile gibt es hier aber Schwierigkeiten. Ich erwarte
von einer rot-grünen Bundesregierung, dass sie
hier nicht nur eine maximale Einnahmemöglichkeit
für den Bundeshaushalt sieht, sondern dass sie den
Kommunen und den Ländern angesichts der
strukturpolitischen Probleme, die dadurch ausge-
löst werden, entgegen kommt, damit sie die Mög-
lichkeiten haben, zivile Ersatzarbeitsplätze zu
realisieren. - Vielen Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Gansäuer:

Danke sehr. - Das Wort hat der Herr Innenminister.
Bitte sehr!

Bartling,  Innenminister:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich bin Herrn Golibrzuch und Herrn Adam
sehr dankbar, dass sie die Debatte wieder auf eine
etwas sachlichere Ebene geführt haben. Denn die
Soldaten und ihre Familien haben in der Tat einen
Anspruch auf eine seriösere Behandlung dieses
Themas,

(Zustimmung bei der SPD)

als es in der Rede von Herrn Althusmann gesche-
hen ist. Herr Althusmann, Sie haben sich zu 80 %

Ihrer Rede mit Fragen auseinandergesetzt, die die
Verteidigungspolitik des Bundes betreffen. Auch
ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, den
Herr Adam hier schon zum Ausdruck gebracht hat,
dass es sich dabei um eine Bewerbungsrede für die
nächste Bundestagskandidatur gehandelt hat. Die
niedersächsischen Interessen sind dabei relativ
kurz gekommen. Deswegen möchte ich es mir jetzt
auch ersparen, ein strammes Panzer-Motto für Ihre
Rede zu finden - das wäre vielleicht parlamenta-
risch nicht ganz angemessen -, sondern mich mit
der Sache auseinandersetzen.

Meine Damen und Herren, die vom Verteidi-
gungsminister eingeleitete Reform der Bundeswehr
ist die wohl tiefstgreifend Umgestaltung in der
Geschichte der bundesdeutschen Armee. Dies
ergibt sich zum einen aus dem Ausmaß der erneu-
ten Reduzierung, wobei diesmal ein deutlicher
Anteil der Reduzierung auch auf das Zivilpersonal
entfällt. Zum anderen waren die Änderungen in der
Gesamtstruktur der Streitkräfte noch nie so deut-
lich wie bei der sich abzeichnenden Reform. Of-
fensichtlich ist dabei, dass für derartig einschnei-
dende Veränderungen eine sorgfältige und sensible
Planung, auch was die Zeitabläufe betrifft, erfor-
derlich ist.

Bundesverteidigungsminister Scharping hat sein
Konzept im Bundestag vorgestellt. Das Konzept
enthält - das betone ich hier - noch keine Entschei-
dung - auch wenn das immer wieder suggeriert
wird - über die zukünftige Stationierungsplanung.
Sie wird erst im Groben bis Ende des Jahres abge-
schlossen sein. Deshalb arbeiten derzeit die Teil-
streitkräfte bzw. die anderen Organisationsbereiche
an den für ihre Bereiche erforderlichen Feinaus-
planungen und stimmen sie das aufeinander ab.
Deswegen tun Sie, Herr Althusmann, mit diesen
Gerüchten den Soldaten einen Tort an, wenn Sie
hier Standorte nennen und sagen: Da müsst ihr
aber mal genau hingucken. - Damit wird die Unru-
he in die Bundeswehr getrieben, die Sie in Ihrem
Antrag bei denen, die das sorgfältig und sensibel
machen, beklagen.

(Zustimmung bei der SPD - Adam
[SPD]: Sehr richtig!)

Meine Damen und Herren, ich habe den Zeitplan
deshalb so ausführlich erläutert, um klar zu ma-
chen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die im Antrag
der CDU-Fraktion erhobene Forderung, die für
Niedersachsen vorgesehenen Standortentscheidun-
gen vorzulegen, nicht sinnvoll umgesetzt werden
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kann, weil wir sie in der Tat nicht kennen und der
Bundesverteidigungsminister auch nicht.

(Althusmann [CDU]: Am Sonntag-
abend wird das doch vorgelegt!)

Bis zum 31. März 2001 werden dann die Stellung-
nahmen der Länder eingeholt. Sie können sicher
sein, meine Damen und Herren, dass die Nieder-
sächsische Landesregierung sehr detailliert auf die
Vorstellungen des Verteidigungsministers einge-
hen und alles daran setzen wird, den Erhalt der
Bundeswehrstandorte in Niedersachsen umfassend
zu sichern.

Zurzeit ist nicht bekannt - ich wiederhole das -, ob
eventuell im Rahmen der neuen Struktur in Nie-
dersachsen Standortauflösungen zu befürchten
sind. Auch das Konzept der Grobausplanung gibt
dafür nichts her. Gleichwohl habe ich sowie der
Ministerpräsident in mehreren Schreiben und
Gesprächen gegenüber Herrn Scharping deutlich
gemacht, dass Niedersachsen einen nochmaligen
überproportionalen Aderlass wie bei der Umset-
zung der von Herrn Rühe zu verantwortenden
Strukturreform zwischen 1990 und 1995 nicht
widerspruchslos hinnehmen wird. Damals - das
muss man sich vor Augen führen, und man muss
auch die Verantwortung deutlich machen - betrug
die Reduzierung rund 34.000 Bundeswehrsoldaten.
Das sind mehr als 41 % der bisherigen Bundes-
wehrkräfte. Bayern, das hinsichtlich der Anzahl
der stationierten Bundeswehrsoldaten vergleichbar
ist, hatte demgegenüber lediglich einen Verlust
von 22 % hinzunehmen. Beide Länder sind ur-
sprünglich von der gleichen Größenordnung von
ungefähr 80.000 Soldaten ausgegangen. Nieder-
sachsen ist also doppelt so stark von Reduzierun-
gen betroffen gewesen wie Bayern. Daher geht
mein Hauptargument gegenüber dem Verteidi-
gungsminister dahin, dass sich dies nicht wieder
fortsetzen darf. Dieser Trend muss umgekehrt
werden.

Die Landesregierung strebt deshalb an, die Anzahl
der Kommandobehörden in Niedersachsen an den
vergleichbaren Ländern zu orientieren, die Stand-
orte in der Fläche insgesamt zu erhalten sowie
darauf hinzuwirken, neu zu schaffende oder zu
verlegende Bundeswehrschulen aufgrund freier
Kapazitäten in Niedersachsen einzurichten.

Meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass
Niedersachsen mit seinen zahlreichen Übungsplät-
zen, von denen auch erhebliche Beeinträchtigun-

gen für die Zivilbevölkerung ausgehen - ich nenne
hier Nordhorn Range und die Übungsplätze Ber-
gen, Munster, Garlstedt und Altenwalde -, wieder-
um erheblich von den Reduzierungen betroffen
wird.

Meine Damen und Herren, schon jetzt nimmt die
Niedersächsische Landesregierung alle Einfluss-
möglichkeiten wahr, um die Vorstellungen des
Landes gegenüber dem Bundesverteidigungsmi-
nister deutlich zu machen. Ich hatte anlässlich des
feierlichen Gelöbnisses der Bundeswehr am
12. November in Bordenau gemeinsam mit mei-
nem Kollegen Heinrich Aller Gelegenheit, mit dem
Verteidigungsminister ein längeres Gespräch zu
führen. Darin hat der Verteidigungsminister genau
das zugesagt, was Herr Golibrzuch eben eingefor-
dert hat, nämlich auch unter raumordnerischen,
unter Strukturgesichtspunkten die Fragestellung zu
beantworten, wie man mit den Ergebnissen einer
späteren Feinausplanung umgeht, also dort, wo
Arbeitslosigkeit herrscht und strukturschwache
Gebiete sind, weniger wegzunehmen. Ich will
dabei nicht in Zweifel ziehen, dass wir irgendwo,
auch in Niedersachsen, zu Reduzierungen kommen
werden, weil es insgesamt weniger werden.

Er hat übrigens in dem Gespräch auch etwas ge-
sagt. Daran mögen Sie ein bisschen ablesen, dass
die Einflussnahme der Landesregierung dort auch
etwas bewegt: Es ist schon lange entschieden, dass
das Lufttransportgeschwader aus Wunstorf nach
Brandenburg soll. Der Verteidigungsminister lässt
aber noch einmal überprüfen, ob es sinnvoll ist, die
notwendigen großen Investitionen dort zu tätigen
oder eventuell, wenn das neue Flugzeug eingeführt
wird, nicht, wie jetzt vorgesehen, dann nach Bran-
denburg zu gehen, sondern es hier zu lassen. Ich
will damit zum Ausdruck bringen, dass die Argu-
mente der Landesregierung durchaus gehört wer-
den.

Meine Damen und Herren, damit hier kein falscher
Zungenschlag in die Debatte kommt, muss eines
klar sein - das war auch in der Vergangenheit so
und wird auch in der Zukunft so sein -: Die Ent-
scheidung über die Struktur der Bundeswehr trifft
der Verteidigungsminister und nicht das Land
Niedersachsen.

Lassen Sie mich noch ein letztes Wort zu dieser
verteidigungspolitischen Debatte, die Herr
Althusmann hier versucht hat anzuzetteln, sagen.
Die Frage, wer wann die richtigen Konsequenzen
aus der völlig veränderten internationalen Lage
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gezogen hat, Herr Althusmann, sollten Sie viel-
leicht mal an die alte Bundesregierung stellen. Im
Jahre 1990 hatte man 370.000 vereinbart. Dann
sind Reformen durchgeführt worden. Keiner hat
sich grundlegend Gedanken darüber gemacht, wie
Streitkräfte in einer völlig veränderten sicherheits-
politischen Situation aussehen müssen. Das macht
erst die jetzige Bundesregierung.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Gansäuer:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht vor. Ich schließe daher die
Beratung.

Der Ältestenrat hat empfohlen, den Ausschuss für
innere Verwaltung mit diesem Antrag zu befassen.
Gibt es andere Vorstellungen? - Das nicht der Fall.
Dann ist das so beschlossen und der Tagesord-
nungspunkt 28 erledigt.

Wir kommen nun zum

Tagesordnungspunkt 29:
Erste Beratung:
Notprogramm für den deutschen Unterglas-
Gartenbau - Antrag der Fraktion der CDU -
Drs. 14/1992

Das Wort erhält Frau Kollegin Philipps.

Frau Philipps (CDU):

Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und
Kollegen! Meine Damen und Herren! „Ohne Blu-
men fehlt hier etwas.“ - Mit diesem Werbespruch
wurde vor Jahren in Deutschland für Blumen und
Pflanzen geworben. Das ist auch so. Ohne unsere
Gartenbaubetriebe würde uns auch etwas fehlen.
Es handelt sich dabei um bewährte mittelständi-
sche Unternehmen mit tausenden von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen.

Prächtige Blumen und Zierpflanzen sowie knacki-
ges Gemüse werden zum großen Teil direkt in
heimischen Gewächshäusern in bester Qualität und
Sortenvielfalt herangezogen.

(Zustimmung bei der CDU)

Aufgrund meiner persönlichen langen Berufserfah-
rung kann ich Ihnen sagen, dass in vielen Betrie-

ben - ich kenne viele Betriebe hier in Niedersach-
sen - sehr viel Fachverstand herrscht und ein um-
fassendes Wissen über Haustechnik und Heizungs-
bau bei modernen Gewächshäusern gebraucht wird
und ein ausgesprochen gutes kaufmännisches
Gespür absolute Voraussetzung dafür ist, einen
Gartenbaubetrieb zu leiten. Das ist hier auch der
Fall.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, seit dem Frühjahr die-
ses Jahres hat sich die Situation für den deutschen
Gartenbau, der schon seit Jahren im internationalen
Wettbewerb erheblich benachteiligt ist, dramatisch
verschlechtert.

(Frau Pruin [CDU]: Hört, hört!)

Der Ölpreis hat sich innerhalb eines Jahres von
31,9 Pfennig auf sage und schreibe 91,9 Pfennig
verdreifacht. Der Gaspreis ist um 50 % gestiegen.
Dabei muss man wissen, dass 60 % der Garten-
baubetriebe ihre Gewächshäuser mit Öl und 20 %
mit Gas heizen.

Die finanzielle Situation in den Gartenbaubetrie-
ben ist äußerst gespannt. Ein Beispiel: Ein Betrieb
braucht heute unter modernen Bedingungen pro
Quadratmeter jährlich ungefähr 30 l Öl. Früher
waren es 50 l. Das ist also schon sehr modernisiert
bzw. reduziert worden. Im Jahre 1999 betrugen die
Heizkosten pro Quadratmeter und Jahr 12 DM. Im
Jahre 2000 werden es 30 DM sein. Diese Mehr-
kostenbelastung von 18 DM/m2 ist über die Preise
nicht auszugleichen. Diese Heizkostenexplosion
kann man nicht mehr wettmachen. Die Großab-
nehmer bestimmen heute den Preis, und andere
Anbieter in unseren Nachbarländern warten schon
darauf, entstehende Lücken im Angebot auszufül-
len, wobei diese über große Kapazitäten verfügen
und viel leichtere Erzeugungsbedingungen haben.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Die Ostfriesen-Zeitung vom 1. November dieses
Jahres titelte: „Bei den Gärtnern brennt die Hütte“
Man kann es auch anders sagen: In diesem Winter
wird es in vielen Betrieben außer Eisblumen keine
Blumen mehr geben.

(Beifall bei der CDU)

Herr Minister Bartels, Sie wissen das; es ist Ihr
Ressort. Ich frage Sie: Welche Maßnahmen sind
konkret eingeleitet worden, oder waren Ihre An-
kündigungen bzw. die von Minister Funke auf-



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 17. November  2000

6051

grund meiner Anfrage, dass wir dem deutschen
Gartenbau helfen müssen, nur heiße Luft?

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der
SPD: Heiße Luft ist doch gut für den
Gartenbau! - Weitere Zurufe von der
SPD)

- Ja, die können wir gebrauchen, und da muss auch
was getan werden.

Es ist höchste Zeit, dass dem deutschen Gartenbau
in dieser aktuten Notsituation geholfen wird.

(Beifall bei der CDU)

Hier sind tausende von Arbeitsplätzen in Gefahr.
Deshalb fordern wir ein Notprogramm für den
deutschen Unterglas-Gartenbau.

(Zurufe von der SPD)

Wir wollen, dass die Landesregierung mit einer
geeigneten Initiative über den Bundesrat dahin
gehend auf die Bundesregierung einwirkt, dass die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die
deutschen Gartenbaubetriebe umgehend spürbar
verbessert werden.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Auch bei früheren Energiekrisen wurde schon
durch Anpassungshilfen geholfen.

(Frau Körtner [CDU]: Bei Holzmann
auch!)

Im Einzelnen sind es vier Forderungen, auf die es
uns ankommt:

Erstens. Wir brauchen dringend eine Liquiditätshil-
fe für den kommenden Winter.

Zweitens. Das Mineralölsteuergesetz ist dahin
gehend zu ergänzen, dass Energie für Heizzwecke
zur ausschließlichen Produktion im Unterglas-
Gartenbau begünstigt wird.

Drittens. Es muss ein Förderprogramm zur Steige-
rung der Energieeffizienz eingerichtet werden.

Viertens. Die Förderbedingungen in der Europäi-
schen Union sind endlich zu harmonisieren, um
gleiche Einkaufsbedingungen auf dem EU-
Energiemarkt zu schaffen.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Dazu gehört natürlich auch die Aufhebung des
Sonntagsfahrverbots für Blumentransporte.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sie alle haben
in Ihrer Nähe Gartenbaubetriebe, von denen Sie in
den letzten Monaten auf die derzeitige Krise si-
cherlich aufmerksam gemacht worden sind, oder
Ihnen ist das spätestens am 14. September hier im
Landtag durch die Aktion der 2.100 Gartenbaube-
triebe mit dem grünen Weihnachtsstern vor Augen
geführt worden. Auf die Not des deutschen Gar-
tenbaus ist also hingewiesen worden. Kein Betrieb,
meine Damen und Herren, kann den Sprung von
30 Pf pro Liter Heizöl auf jetzt 90 Pf verkraften.

Herr Minister, ich frage Sie: Was ist seit dieser
Demonstration der Gärtner geschehen?

(Zuruf von der CDU: Nichts!)

Jetzt steht ein langer und teuer Winter vor der Tür.
Es sind 14.000 mittelständische Unterglas-
Betriebe,

(Zurufe von der SPD)

tüchtige Familienunternehmen mit rund 85.000
Beschäftigten in ganz Deutschland - darüber soll-
ten Sie nicht so leichtfertig hinweggehen!

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Allein 17.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich
befinden sich in Niedersachsen. Im Übrigen wer-
den in diesen Betrieben jährlich 6.000 Jugendliche
in dem schönen Gärtnerberuf ausgebildet.

(Beifall bei der CDU)

Auch das darf man nicht vernachlässigen.

Die Krise hat verheerende Auswirkungen. Viele
der Betriebe werden die Heizkostenexplosion nicht
verkraften und Existenz bedrohende Verluste
machen. Ich nenne Ihnen in diesem Zusammen-
hang noch ein Beispiel: Ein gesunder Betrieb ganz
in meiner Nähe verbraucht ca. 200.000 l/a. Er wird
in diesem Jahr Mehrkosten von 120.000 DM ha-
ben. Das kann ein solcher Betrieb nicht verkraften,
meine Damen und Herren.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Da die deutschen Betriebe im Wettbewerb massiv
benachteiligt werden, hat dies mit Wettbewerb
nichts mehr zu tun. Mit dieser Verzerrung muss
Schluss sein. Landesregierung und Bundesregie-
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rung dürfen nicht dabei zusehen, dass die deut-
schen Unterglas-Betriebe still vor sich hin sterben.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, jede neue Heizkosten-
rechnung kann für manchen Betrieb zur Existenz-
frage werden. Ein Drittel der Betriebe ist zurzeit
akut gefährdet. Davon sind 6.000 Arbeitsplätze
betroffen, die schon in diesem Winter wegfallen
können.

(Frau Pruin [CDU]: Hört, hört!)

In den Niederlanden hat sich die Produktion in den
letzten Jahren verdreifacht. In jedem Jahr verlieren
wir 0,5 % Marktanteile. Dies liegt nicht am man-
gelnden Fleiß der deutschen Gärtner, sondern liegt
in entscheidendem Maße an den ungleichen Ein-
kaufspreisen für Heizenergie. Dem niederländi-
schen Gartenbau wurden stets Sonderkonditionen
für Erdgas eingeräumt. Der Preis wurde an den für
schweres Heizöl, der nicht so schnell steigt, ge-
koppelt. Darüber hinaus fördert der niederländi-
sche Staat seine Gartenbaubetriebe durch direkte
Hilfen beim Gewächshausbau und durch bessere
Abschreibungsmöglichkeiten. Des Weiteren müs-
sen Sie wissen, dass der Mehrwertsteuersatz mit
6 % dort um volle 10 % niedriger liegt als bei uns.
Es gibt dort Förderprogramme für Abriss und
Neuaufbau von Gewächshäusern. Die niederländi-
schen Gartenbaubetriebe zahlen nur ein Drittel des
Energiepreises, den die deutschen Betriebe zu
zahlen haben. Außerdem gibt es für die niederlän-
dischen Gartenbaubetriebe einen Sondertarif.

Alle bisherigen Energiekrisen hat der deutsche
Gartenbau mit großem Fleiß, energiesparenden
Maßnahmen und enormen Einkommensverlusten
getragen. Doch in der jetzigen existenzbedrohen-
den Situation müssen direkte Soforthilfen gewährt
werden, und es muss alles getan werden, damit
schnellstmöglichst gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen auf dem EU-Binnenmarkt verwirklicht wer-
den.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Der deutsche Unterglas-Gartenbau braucht keine
Versprechungen, sondern er braucht in diesem
Winter als Überbrückungshilfe ein Liquiditätspro-
gramm, das bundesweit mit mindestens
300 Millionen DM ausgestattet sein muss. Nach
Berechnungen der Bundesregierung ergeben sich
für die Betriebe in diesem Jahr Energiemehrkosten
von mehr als 635 Millionen DM. Die jetzt im

Ernährungsausschuss des Bundestags vorgesehene
Zinsverbilligung von 5 % für Betriebsmittelkredite
reicht bei weitem nicht aus.

(Eveslage [CDU]: So ist es!)

Herr Minister, ist in der Landesregierung schon
einmal daran gedacht worden, durch Absenkung
des Förderzinses, der im Jahre 2001  300 Millio-
nen DM betragen wird, den Gasversorgern etwas
Luft zu schaffen, damit diese den Gartenbaubetrie-
ben vielleicht andere Konditionen einräumen kön-
nen? - Ich meine, darüber könnten Sie einmal
nachdenken.

(Beifall bei der CDU)

Man muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen,
um dem deutschen Gartenbau zu helfen.

Meine Damen und Herren, es gab Betriebe, die
aufgrund schlimmer Managementfehler in die
Krise geraten waren und die die Bundesregierung
dann finanziell unterstützt hat. Die Gartenbaube-
triebe sind nicht durch Managementfehler, sondern
durch unzumutbare Wettbewerbsverzerrungen in
die Krise gekommen.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Die Eigenkapitaldecke und die Kreditmöglichkei-
ten bei Banken sind für viele Betriebe erschöpft,
weil in den vergangenen Jahren bereits große
Anstrengungen und Investitionen zur Verbesserung
der Energieeffizienz unternommen worden sind.
Dennoch gibt es hier einen erheblichen Bedarf.
Dafür sollte ein Energieeffizienzprogramm mit
einer Mittelausstattung von jährlich 25 Millio-
nen DM eingerichtet werden. Dieses schon vor
längerer Zeit von der Bundesregierung in Aussicht
gestellte Programm muss jetzt endlich umgesetzt
werden.

(Beifall bei der CDU)

Die Bundesregierung ist weiter aufzufordern, im
Sinne der grundsätzlichen Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit zügig für eine Harmonisierung
der Wettbewerbsbedingungen auf europäischer
Ebene zu sorgen, damit das bestehende Ungleich-
gewicht endlich beseitigt werden kann.

Die Bundesregierung sollte auch alles in ihrer
Kraft Stehende dafür tun, dass in allen Mitglied-
staaten die zeitgleiche und vollständige Liberalisie-
rung des Erdgasmarktes umgehend durchgesetzt
wird. Blumentransporte mit mehr als 7,49 Tonnen
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sollten auch sonntags erlaubt werden, damit auch
die deutschen Blumen und Pflanzen rechtzeitig am
Markt sind. Ansonsten drohen große Auftragsver-
luste. Manchmal ist es auch schon passiert, dass
deutsche Gartenbauunternehmen niederländische
Spediteure beauftragen mussten, weil sie selbst
keine Fahrgenehmigung erhalten haben.

(Ehlen [CDU]: Das gibt es doch gar
nicht!)

Eine Liberalisierung wie beim Gemüsetransport
wäre die beste Lösung.

Ich sage es hier ganz offen: Es macht mich wütend,
dass die Europäische Kommission und das EU-
Parlament seit Inkrafttreten des EWG-Vertrages
vor 42 Jahren bisher nicht in der Lage waren, diese
massive Wettbewerbsverzerrung in Holland auch
nur im Ansatz zu korrigieren und wir immer mehr
Marktanteile verlieren.

Herr Minister, wir wollen, dass endlich Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, die einen Wett-
bewerb ohne Übervorteilung ermöglichen. Unsere
Gärtner brauchen die Chancengleichheit - Sie
müssen sich dafür einsetzen - auf dem europäi-
schen Markt und eine abgestimmte Wirtschaftsför-
derung vom Bund und vom Land, wobei das Vo-
lumen der Investitionsförderung deutlich erhöht
werden muss.

(Frau Pruin [CDU]: Richtig!)

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle
wachrütteln und bitten, den deutschen Unterglas-
Gartenbau nicht im Stich zu lassen.

(Beifall bei der CDU)

Helfen Sie jetzt, solange es noch nicht zu spät ist.
Unterstützen Sie unseren Antrag, damit ein schö-
ner Beruf mit seinen Betrieben wieder aufblühen
kann.

(Starker Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank. - Herr Kollege Peters hat jetzt das
Wort.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Peters (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Liebe Frau Phillips, ich weiß nicht, von
wann Ihre Rede datiert ist,

(Eveslage [CDU]: Haben Sie nicht
gemerkt, dass das gerade war? - Frau
Phillips [CDU]: Ganz neu!)

aber inzwischen müssten Sie wohl mitbekommen
haben, dass sich einiges verändert hat, auch was
die Unterglas-Gartenbaubetriebe betrifft.

Dieser Antrag, den Sie hier gestellt haben, ist für
mich und für uns wieder ein deutlicher Beweis
dafür, dass es Ihnen gar nicht um die Sache geht,

(Beifall bei der SPD)

sondern es geht Ihnen doch nur um Populismus.

(Beifall bei der SPD - Frau Vockert
[CDU]: Das ist eine Frechheit, Herr
Peters! Es geht uns um die Sache!)

Sie übernehmen Forderungen des Zentralverbandes
Gartenbau und müssten eigentlich wissen, dass
das, was der Zentralverband fordert, in Berlin auf
Bundesebene längst umgesetzt worden ist.

(Ehlen [CDU]: Das stimmt doch
nicht! - Frau Rühl [CDU]: In Holland
hat man das umgesetzt, hier noch
nicht! - Zuruf von Frau Pruin [CDU])

Ich nennen Ihnen einmal ein Beispiel, nämlich die
Tagesordnung dieser Plenarwoche: 30 Tagesord-
nungspunkte, davon 24 Anträge der CDU und der
Grünen. Sie scheinen also etwas zu verwechseln
und zu meinen, dass Sie Klasse mit Masse ersetzen
können.

(Frau Vockert [CDU]: Wir nehmen
die Sorgen ernst!)

Sie produzieren Anträge, die nur für den Papier-
korb geeignet sind.

(Dinkla [CDU]: Unverschämtheit! -
Weitere Zurufe von der CDU)

Meine Damen und Herren, Ihr Antrag kommt nicht
nur Wochen zu spät, sondern er ist auch völlig
überflüssig,

(Ehlen [CDU]: Aufhören!)
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weil er populistische Forderungen beinhaltet, die
weder rechtlich umsetzbar - das müssten Sie auch
wissen - noch finanzierbar sind. Auch die Funktio-
näre des Zentralverbandes Gartenbau lächeln doch
inzwischen über das, was Sie hier als Antrag ge-
stellt haben, weil die Realisten sind und genau
wissen, was machbar und was nicht machbar ist.
Die wissen auch ganz genau, dass sowohl die
Bundes- als auch die Landesregierung inzwischen
alles getan hat

(Frau Phillips [CDU]: Was denn? -
Zuruf von Kethorn [CDU])

und auch weiterhin alles tun wird, was politisch,
rechtlich und finanziell machbar ist, um den Be-
trieben zu helfen.

(Frau Rühl [CDU]: Die müssen jetzt
über den Winter kommen!)

Die Verbände wissen, dass ihre Interessen in Ber-
lin und Hannover, besonders aber von den Land-
wirtschaftsministern Karl-Heinz Funke und Uwe
Bartels, bestens vertreten sind.

(Kethorn [CDU]: Das ist doch eine
Lachnummer! - Gegenruf von Brauns
[SPD]: Das ist so!)

Meine Damen und Herren, alle politisch Verant-
wortlichen kennen die Problematik der Unterglas-
Gartenbaubetriebe. Sie kennen die Ursachen und
auch alle Forderungen des Zentralverbandes Gar-
tenbau. Seit Monaten wurden zusammen mit dem
Zentralverband Gartenbau und mit großem Erfolg
wirksame Hilfen für die Unterglas-
Gartenbaubetriebe entwickelt.

(Frau Phillips [CDU]: Wie wirkt sich
das denn aus? - Frau Rühl [CDU]:
Dann zeig doch einmal!)

Die Ergebnisse und Lösungen können sich sehen
lassen, weil sie unter realistischer Betrachtung
echte Hilfe für die Gartenbaubetriebe sind. Auch
der Zentralverband hat anerkennen müssen, dass
aus rechtlichen Gründen z. B. das, was Sie immer
fordern und was auch der Zentralverband in seinen
Briefen an die Landes- und Bundesregierung for-
dert, nämlich sofortige Direkthilfen, überhaupt
nicht möglich sind.

(Frau Vockert [CDU]: Warum denn
nicht?)

- Ich habe eigentlich erwartet, dass inzwischen
auch die CDU weiß, dass es bestimmte Regelun-
gen auf EU-Ebene gibt,

(Kethorn [CDU]: Wie machen es
denn die Niederländer?)

dass nationale Direkthilfen nach den Wettbewerbs-
regeln der EU als Subventionen gelten und von der
Kommission ratifiziert werden müssen.

(Zuruf von Frau Körtner [CDU])

Die Funktionäre des Zentral- und des Landesver-
bandes haben verstanden, dass manches eben nicht
möglich ist, auch wenn man es gerne machen
möchte.

Der Zentralverband Gartenbau kann dennoch
durchaus mit den Verhandlungsergebnissen zufrie-
den sein

(Frau Rühl [CDU]: Sie sind es aber
nicht!)

und sein Engagement als einen Erfolg für die
Gartenbaubetriebe verbuchen.

(Fischer [CDU]: Bei Holzmann hat
die EU überhaupt nicht interessiert! -
Gegenruf von Schack [SPD]: Rede
doch keinen Stuss!)

Meine Damen und Herren, zur Sache ist zu sagen,
dass die deutschen Unterglas-Gartenbaubetriebe
unter den zurzeit extremen Wettbewerbsverzerrun-
gen wegen der unterschiedlichen Energiepreise für
Erdgas - das haben Sie heute auch gesagt, und das
bestreitet auch niemand - vor allem gegenüber den
niederländischen Gartenbaubetrieben sehr zu lei-
den haben.

(Zuruf von Ehlen [CDU])

Wenn die niedersächsischen Produzenten in Zu-
kunft in einem ohnehin ruinösen Wettbewerb, der
von Überproduktion und Preisverfall gekennzeich-
net ist,

(Frau Rühl [CDU]: Kauf du deiner
Frau einmal ein paar Blumen, dann
weißt du, was die kosten!)

mehr als doppelt so hohe Preise für Erdgas bezah-
len müssen wie die holländischen Gartenbaube-
triebe, dann werden sie auf Dauer im Wettbewerb
nur sehr schwer bestehen können. Das ist ein Fakt,
den man einfach so sehen muss.
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(Ehlen [CDU]: Vorhin haben Sie ge-
nau das Gegenteil gesagt! - Fischer
[CDU]: Sie geben mit so einer Aussa-
ge eine ganze Branche auf!)

Dieser Wettbewerbsvorteil der Holländer ist die
Kernursache des Dilemmas. Der von der EU noti-
fizierte Privatvertrag der niederländischen Gas-
Union, die zu 50 % in Besitz des Staates ist, mit
der niederländischen Produktionsgenossenschaft
für Gartenbau stammt aus dem Jahre 1998, läuft
noch bis Ende 2001 und wird möglicherweise auch
danach noch verlängert werden.

(Frau Rühl [CDU]: Da kannst du ein-
mal sehen: So clever sind die Hollän-
der!)

Alle Versuche der Bundesregierung, eine Harmo-
nisierung der Energiepreise für Erdgas durchzuset-
zen, sind leider fehlgeschlagen. Nach meiner Über-
zeugung handelt es sich in Holland um ein ge-
wolltes Unterlaufen der im EWG-Vertrag festge-
legten Wettbewerbsregeln.

(Fischer [CDU]: Ihr wollt doch jetzt
noch eine zusätzliche Abgabe erhe-
ben!)

Anscheinend sieht sich jedoch der oberste Wett-
bewerbshüter der EU nicht in der Lage, rechtlich
gegen diesen Privatvertrag vorzugehen.

Meine Damen und Herren, wir wissen, dass wegen
der angespannten Marktsituation die Weitergabe
der Mehrkosten für Energie an den Verbraucher
nicht möglich ist. Das führt dazu, dass unter sol-
chen Marktbedingungen selbst für den besten
Gärtner das finanzielle Ende sehr bald erreicht sein
könnte.

(Frau Vockert [CDU]: Das nehmen
Sie dann ja in Kauf! - Frau Körtner
[CDU]: Eine Beerdigung erster Klas-
se! Das ist ja schlimm!)

Insofern haben wir großes Verständnis dafür, dass
der Zentralverband Gartenbau seine Sorgen auch
überdeutlich gegenüber der Politik zum Ausdruck
bringt und die Politiker mit gezielten Aktionen
zum Handeln auffordert.

(Frau Rühl [CDU]: Dann tut was für
die Leute!)

Auch unsere Fraktion hat sich in den letzten Wo-
chen umgeschaut und intensive Gespräche mit den

Verbandsvertretern und den Gartenbaubetrieben
vor Ort geführt.

(Frau Körtner [CDU]: Mit welchem
Ergebnis?)

In den Gesprächen haben wir festgestellt, dass die
Ökosteuer, auf der Sie gerne herumreiten, für die
Gärtner überhaupt nicht das Problem ist,

(Frau Phillips [CDU]: Das habe ich
nicht einmal erwähnt, das ist nicht
wahr!)

weil z. B. durch die Senkung der Rentenversiche-
rungsbeiträge oder die Rückerstattung der Gasöl-
beihilfe eine echte steuerliche Entlastung eintritt.

Vizepräsident Gansäuer:

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des
Kollegen Ehlen?

Peters (SPD):

Nein. Meine Redezeit beträgt noch 3 Minuten und
26 Sekunden. - Das Kernproblem ist und bleibt die
Wettbewerbsverzerrung durch die unterschiedli-
chen Energiepreise und die Liquiditätsgefahr für
einen Teil der Betriebe.

(Frau Rühl [CDU]: Genau!)

Wegen der zusätzlichen Betriebsausgaben für
Energie ist nach Auskunft des Verbandes mindes-
tens ein Drittel der Betriebe akut liquiditäts- und
existenzgefährdet.

(Frau Rühl [CDU]: Genau! Du hast es
erfasst!)

Der Zentralverband Gartenbau fordert deshalb für
die Unterglas-Gartenbaubetriebe kurzfristige Hil-
fen;

(Zustimmung von Fischer [CDU] -
Ehlen [CDU]: Sehr gut! - Frau Rühl
[CDU]: Wir warten! - Frau Vockert
[CDU]: Dann stellen Sie die doch zur
Verfügung! - Zuruf von Dinkla
[CDU])

denn ohne schnelle politische Unterstützung seien
mehr als ein Drittel der Unternehmen, also fast
5.000 Unternehmen mit ungefähr 30.000 Arbeits-
plätzen, akut gefährdet.
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Die Bundesregierung hat inzwischen konkrete
Schritte zur Unterstützung des Gartenbaus einge-
leitet. Geplant sind Maßnahmen, um die Belastun-
gen durch hohe Energiepreise dauerhaft zu verrin-
gern und die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb
Europas zu steigern. Dabei geht es insbesondere
um ein Energiesparprogramm, bei dem die Ener-
giekosten durch Modernisierung des Unterglasan-
baus erheblich gesenkt werden sollen.

(Frau Vockert [CDU]: Das ist doch
nicht die Lösung!)

Meine Damen und Herren, es ist ein Irrglaube, dass
es nach einer Energieverteuerung eine Rückkehr
zur Normalität geben wird. Energie wird auch in
Zukunft teuer sein. Darum hat Energieeinsparung
eine hohe Priorität.

(Zuruf von Frau Rühl [CDU])

Für alle Gartenbaubetriebe ist jedoch ein Liquidi-
tätshilfeprogramm notwendig. Da aber - wie ich
bereits ausgeführt habe - eine direkte Zahlung
nicht ohne EU-Genehmigung möglich ist - auch
die Gründe dafür habe ich bereits genannt -, ge-
währt die Bundesregierung kurzfristig Überbrü-
ckungsdarlehen. Dafür stehen 20 Millionen DM
zur Verfügung.

(Frau Rühl [CDU]: Das reicht doch
nicht!)

Mit zwei weiteren Maßnahmen mit einem Gesamt-
volumen von 50 Millionen DM wird die Bundes-
regierung ein Hilfsprogramm zur Sicherung der
Liquidität von Unterglas-Gartenbaubetrieben auf-
legen und damit die Betriebe bei Rettungs- und
Umstrukturierungsmaßnahmen unterstützen.

Eine Zinsverbilligung von 5 % für Betriebsmittel-
kredite soll weiterhin helfen, die aktuellen Liqui-
ditätsschwierigkeiten zu überwinden. Zusätzlich
werden die Bundesmittel aus der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ um jährlich 15 Millionen DM für
Investitionen zur Energieeinsparung und –umstel-
lung aufgestockt.

Weitere politische Aktionen wie die Liberalisie-
rung des Erdgasmarktes, die Unterstützung ge-
meinsamer Einkaufsstrategien oder die Klärung
strittiger Fragen im EU-Wettbewerbsrecht laufen
derzeit auf Hochtouren.

Meine Damen und Herren, die Maßnahmen bewei-
sen, dass die SPD für schnelle Hilfe gesorgt hat

(Frau Rühl [CDU]: Den Beweis bis du
schuldig geblieben!)

und der Zentralverband Gartenbau dank seines
Engagement mit zu diesem positiven Ergebnis
beigetragen hat.

Lassen Sie mich abschließend feststellen: Wenn es
um Arbeitsplätze, Existenzsicherung oder um die
Probleme und Sorgen des Mittelstandes geht,

(Frau Rühl [CDU]: Dann seid ihr nie
da!)

ist die SPD ein verlässlicher Partner.

(Frau Körtner [CDU]: Seit wann
denn?)

Meine Damen und Herren, das wissen auch die
Handwerksmeister, die Betriebe und die Unter-
nehmen im Lande,

(Frau Rühl [CDU]: Nein, das wissen
die nicht!)

und darum sind Ihre Ermahnungen, dass wir uns
einsetzen sollen, völlig überflüssig und überholt.

(Beifall bei der SPD - Frau Rühl
[CDU]: Dann tut doch was! - Frau
Körtner [CDU]: Ihr Beitrag war völlig
daneben!)

Vizepräsident Gansäuer:

Das Wort hat der Kollege Klein.

Klein  (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der
Gartenbau einschließlich seiner Unterglas-Sparte
ist zweifellos ein bedeutender Wirtschaftsfaktor
und besonders im ländlichen Raum für die Ar-
beitsplatz- und Einkommenssituation unverzicht-
bar. Die Existenzgefährdungen, die hier beschrie-
ben worden sind, sind real, und die Situation ist
zweifellos dramatisch.

(Frau Philipps [CDU]: Ja!)

Das verwundert auch nicht bei einem Energiekos-
tenanteil, der bei reinen Unterglas-Betrieben bei
30 % und mehr liegt. Insofern läuft der Gartenbau
mit Forderungen in Bezug auf ein Soforthilfepro-
gramm, auf ein Förderprogramm für Energieein-
sparinvestitionen und auf einen fairen Wettbewerb
in Europa bei uns offene Türen ein.
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(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, Sie müssen aber auch
zugute halten, dass Rot-Grün in Berlin gehandelt
hat

(Oh! bei der CDU)

unter dem Motto: Unmögliches wird sofort erle-
digt, und Wunder dauern sicherlich etwas länger.

(Beifall bei den GRÜNEN - Frau
Rühl [CDU]: Das dauert aber sehr
lange!)

Es gibt das Liquiditätsprogramm, mit dem wir ein
Instrument und eine Hausnummer haben, und wir
können sehen, was nun kommt. Ich sage auch ganz
deutlich: Wenn die bereitgestellten Mittel nicht
ausreichen, müssen wir darüber nachdenken, sie
aufzustocken.

(Frau Rühl [CDU]: Nicht nur nach-
denken!)

Aber die 300 Millionen DM, die die CDU-Fraktion
fordert, gehen schon fast in Richtung eines vollen
Ausgleichs der Energiekosten.

(Frau Philipps [CDU]: Nein!)

Das kann nicht staatliche Aufgabe sein. Dies wäre
auch kontraproduktiv. Denn es würde eine Anpas-
sung an Rahmenbedingungen verhindern, die es
heute gibt und die - wer will daran zweifeln? - die
Rahmenbedingungen der Zukunft sein werden.
Denn Energie wird nicht billiger werden.

(Zuruf von Frau Rühl [CDU] - Weite-
re Zurufe von der CDU)

Es gibt darüber hinaus den zweiten Punkt, dass die
Mittel für Energieeinsparmaßnahmen zusätzlich zu
den bestehenden Programmen für die Förderung
regenerativer Energie und von Biotreibstoffen und
zusätzlich zum Erneuerbare-Energien-Gesetz
verausgabt werden. Auch hier ist es sicherlich
möglich, entsprechende Hilfe zu leisten.

Entscheidend sind sicherlich die Wettbewerbsver-
zerrungen in Europa, speziell zum Partner Nieder-
lande.

(Frau Vockert [CDU]: Ja! Definitiv!)

Die sind - das sage ich auch ganz deutlich - nicht
länger hinnehmbar. Es ist sicherlich ein seit länge-
rem bestehendes Problem.

(Frau Philipps [CDU]: Jahrzehnten!)

Schon 1992 hat der deutsche Gartenbau für Ener-
gie 82 % mehr ausgegeben als der niederländische.
1993 waren es 84 %. Das schwächte sich dann bis
1999 auf 52 % ab, ist aber im Jahr 2000 durch
marktbedingte Energiepreissteigerungen - ich
betone das; die letzte Mineralölsteuererhöhung in
diesem Bereich ist am 1. April 1999 erfolgt - auf
126 % gestiegen.

Die Subventionierung der holländischen Betriebe
durch die staatlichen Gasbetriebe muss aufhören.
Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion,
damit muss aber auch klar sein, dass Sie nicht im
Gegenzug genau die Maßnahmen, die wir in Hol-
land beseitigen wollen, jetzt für die deutschen
Betriebe fordern können.

(Zuruf von Frau Vockert [CDU] -
Frau Rühl [CDU]: Die will doch kein
Mensch beseitigen!)

Das geht nicht auf. Da müssen Sie schon mit glei-
cher Elle messen.

(Zuruf von Kethorn [CDU])

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung,
die Harmonisierung der Energiepreise und der
Energiesteuern muss ganz oben auf der europäi-
schen Zielliste der Bundesregierung stehen. Ich bin
davon überzeugt, dass das auch in Berlin so wahr-
genommen wird.

Darüber hinaus unterstützen wir vehement den
Versuch und die dringende Notwendigkeit, die
Kosten an den Markt weiterzugeben.

(Frau Philipps [CDU]: Nein)

Wir akzeptieren nicht, wenn hier schulterzuckend
gesagt wird: Das ist nicht möglich; das ist nicht
durchsetzbar. - Erzählen Sie das einmal einem
Produzenten von Autos, Gartenzäunen oder Ähnli-
chem. Niemand wird akzeptieren, dass er über
längere Zeit unter seinen Einstandskosten verkauft.
Hier muss etwas getan werden. Dabei sind die
Erzeuger bzw. insbesondere ihre Verbände zu
einer aktiven Preispolitik gegenüber dem Handel
aufgefordert. Alles können die Holländer nicht
ausgleichen.

Ich sage auch ganz deutlich: Auch die Verbraucher
werden akzeptieren müssen, dass energieintensiv
erzeugte Produkte - wir möchten diese Produkte,
das sage ich ganz deutlich; auch wir haben gern
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einen Strauß frischer Blumen im Winter - teurer
werden.

(Frau Vockert [CDU]: Die Holländer
warten darauf, dass wir die Preise an-
heben, Herr Klein!)

Meine Damen und Herren, ich meine, mit diesem
Bündel von Maßnahmen wird für die deutschen
und niedersächsischen Gartenbaubetriebe sicher-
lich nicht der Himmel auf Erden ausbrechen, aber
sie bieten eine realistische Chance, mit den
Schwierigkeiten fertig zu werden. - Danke sehr.

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf
von Frau Vockert [CDU])

Vizepräsident Gansäuer:

Vielen Dank, Herr Kollege. - Das Wort hat Herr
Minister Bartels. Bitte schön!

Bartels, Minister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Es ist völlig richtig, dass der Gartenbau in
Niedersachsen diesen Stellenwert einnimmt, der
auch hier von allen Fraktionen noch einmal her-
ausgearbeitet worden ist.

(Ehlen [CDU]: Von der SPD-Fraktion
nicht! Gar nichts!)

Es geht um Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Es
geht um Betriebe, die bisher ohne staatliche Hilfe
auskommen konnten, die nicht auf Marktordnun-
gen angewiesen sind und sich im Markt behauptet
haben. Das ist also ein Bereich, über den sich der
Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten außerordentlich freut, weil dieser Bereich
selbst läuft und er dort nicht zu intervenieren hat.

(Kethorn [CDU]: Und ihr macht es
jetzt kaputt!)

- Wer einen solchen Quatsch dazwischenruft, wie
Sie es eben getan haben, Herr Kethorn, der hat sich
mit der Sache inhaltlich nicht auseinandergesetzt.

(Kethorn [CDU]: Was?)

Denn hier ist doch einvernehmlich festgestellt
worden: Die Probleme, die in diesem Bereich
aktuell bestehen, sind durch marktbedingte Preis-
steigerungen im Energiebereich entstanden. Ich

komme gleich noch einmal darauf zurück, und ich
buchstabiere es auch, damit Sie es verstehen.

Das sind die Punkte, meine Damen und Herren,
und es ist die unterschiedliche Energiebesteuerung
in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on. Auch dazu sage ich gleich noch etwas.

Ich habe dieses Thema nicht erst in dieser Woche
durch Ihren Antrag erkannt, meine Damen und
Herren.

(Zustimmung von Brauns [SPD])

Wie der Abgeordnete Peters und auch der Abge-
ordnete Klein schon deutlich gemacht haben, hat
die Bundesregierung rechtzeitig gehandelt. Wir
können darüber reden, ob das ausreichend ist. Wir
haben aber auch festzustellen, dass die Landesre-
gierung, vertreten durch den Landwirtschafts- und
Gartenbauminister, rechtzeitig gehandelt hat - z. B.
auf der Agrarministerkonferenz, auf der wir einen
Teil der Punkte, die Sie heute abfordern, miteinan-
der besprochen und beschlossen haben, im Übrigen
mit der Zustimmung des Bundeslandwirtschafts-
ministers.

(Frau Rühl [CDU]: Das kommt aber
doch für die Betriebe zu spät!)

Das, was Sie hier machen, ist also nichts Neues.

Meine Damen und Herren, wir haben natürlich
auch mit den Verbänden und Organisationen ge-
sprochen.

(Frau Rühl [CDU]: Nur sprechen
reicht nicht!)

Noch gestern hat ein weiteres Gespräch bei mir im
Hause über die Situation stattgefunden. Wir ma-
chen es uns aber nicht so einfach, wie Sie sich das
machen, indem Sie  hingehen, eine Wunschliste
aufnehmen, diese zum Antrag erheben und sagen:
So, nun müsst ihr das alles bezahlen! – Meine
Damen und Herren, das geht nicht!

(Zustimmung von Frau Goede [SPD]
– Frau Rühl [CDU]: Wir erkennen nur
die Not! – Weitere Zurufe)

Selbst der Zentralverband, Frau Philipps, hat doch
von einigen Forderungen Abstand genommen, die
wir in Ihrem Antrag finden. Selbst die haben davon
Abstand genommen, weil sie sehen: Es gibt EU-
rechtliche Hindernisse. – Wir können nicht auf der
einen Seite den Holländern etwas vorwerfen, und
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auf der anderen Seite das Gleiche tun wollen. Das
geht doch nicht. Da müssen Sie auch irgendwo
rechtsstaatliche Prinzipien akzeptieren.

(Kethorn [CDU]: Aber Sie bestätigen
die Wettbewerbsverzerrung! – Unruhe
bei der CDU)

- Meine Damen und Herren, ich würde auch unru-
hig werden, wenn ich einen solchen Antrag ge-
schrieben hätte und der hier auf dem Prüfstand
stünde.

(Kethorn [CDU]: Sie bestätigen mit
Ihrer Aussage die Wettbewerbsverzer-
rung!)

Wir haben diese Forderungen mit den Verbänden
also sehr genau besprochen und geprüft, was wir
davon übernehmen können.

(Frau Rühl [CDU]: Aber ihr helft
nicht!)

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einmal
auf den Aspekt der Unterschiede zwischen den
Energiepreisen in Holland und in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu sprechen kommen. – Einige
tun ja so, als sei das etwas völlig Neues.

(Wojahn [CDU]: Das hat keiner ge-
sagt!)

- Doch, das haben Sie gesagt!

(Kethorn [CDU]: Aber die Schere
geht auseinander!)

- Herr Kethorn, ich weiß nicht, ob Sie eine Schere
kennen.

(Unruhe bei der CDU)

Die geht ja nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt
ganz weit auf, sondern die Bewegung setzt früh-
zeitig ein. Herr Klein hat die Zahl genannt. Im Jahr
1992 hat es ein Auseinanderklaffen von 84 % zu
den Energiepreisen hier bei uns gegeben.

(Frau Rühl [CDU]: Die Holländer ha-
ben früh nachgedacht!)

Da hat niemand von Ihnen hier im Landtag das
einmal thematisiert.

Also: Es gibt diese Unterschiede. Ich will die nicht
beschönigen. Hier muss auf Chefebene – das ist
meine Forderung von der ersten Stunde an; nicht

auf der Ressortchefebene, sondern auf der Ebene
der Staats- und Regierungschefs – dieses Un-
gleichgewicht in der europäischen Energiebesteue-
rung aus der Welt geschafft werden.

(Frau Rühl [CDU]: Was haben die
unten davon, wenn die da oben re-
den?)

- Das ist doch Ihr Punkt. Warum reden Sie dage-
gen?

(Unruhe bei der CDU)

In der Zukunft kann doch diese Unterschiedlichkeit
nicht weiterhin akzeptiert werden. Deshalb kann
auch ich nur mit Ihnen hoffen, dass dieser 1998
von der holländischen Regierung geschlossene
Vertrag, der von der EU akzeptiert worden war,
nicht verlängert wird, sondern ausläuft. Ich habe
mit dem Kollegen Brinkhorst vor zwei Wochen
darüber hier in Niedersachsen gesprochen. Mir ist
klar, dass der Kollege von sich aus nicht auf einen
solchen Wettbewerbsvorteil verzichtet. Wir haben
aber miteinander darüber geredet, meine Damen
und Herren, ob dieser Wettbewerbsvorteil, solange
er besteht, auf die niedersächsischen Anrainerbe-
triebe in der Region übertragen werden kann,

(Frau Rühl [CDU]: Ja, zum Beispiel!
Gute Idee!)

d. h. günstiger Energiezukauf für die Unternehmen
in unserem Bereich, was nicht nur den niedersäch-
sischen, sondern auch den rheinischen Bereich
beträfe.

(Frau Rühl [CDU]: Das wäre es
doch!)

Das ist also ein Punkt, den wir diskutieren.

(Vizepräsident Jahn übernimmt
den Vorsitz)

Ich diskutiere auch mit den Energieversorgern
darüber – da brauche ich Ihre Unterstützung, meine
Damen und Herren -,

(Frau Rühl [CDU]: Die können Sie
haben!)

dass die Energieversorger dem Dachverband des
deutschen Gartenbaus oder - heruntergezont auf
Niedersachsen – des niedersächsischen Gartenbaus
sozusagen ein entsprechend attraktives Angebot
zur Versorgung der Betriebe mit Erdgas und Erdöl
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machen. Ich bin guter Hoffnung, dass das klappt.
Da müssen aber auch Sie und diejenigen von Ih-
nen, die in Aufsichtsräten dieser Unternehmen
sitzen, daran mitwirken, dass wir da Sonderkondi-
tionen aushandeln.

(Frau Rühl [CDU]: Das muss noch
vor dem Winter passieren!)

Das ist EU-verträglich. Das ist machbar, ohne dass
der Staat hier eingreift. Das sollten wir gemeinsam
ins Auge fassen.

Meine Damen und Herren, ich habe das Liquidi-
tätsprogramm des Bundes zur Kenntnis genom-
men. Es gibt jeweils 10 Millionen DM. Wir wer-
den das gegenfinanzieren müssen und werden das
auch gegenfinanzieren. Wir haben damit ein Stück
weit Hilfe aktuell zur Verfügung. Wir werden
damit eine ganze Menge bewältigen können. Wir
haben die Sonderkredite der Deutschen Renten-
bank. Ich bin dort im Verwaltungsrat. Ich werde in
der nächsten Woche dorthin fahren und versuchen,
die Konditionen noch einmal zu verbessern – im
Interesse des deutschen Unterglas-Gartenbaus.

(Kethorn [CDU]: Viel Erfolg!)

Ich hoffe, dass uns das im Verein auch mit den
Kollegen anderer Bundesländer gelingt.

Wir haben das Investitionsprogramm, das der
Bund kurzfristig zur Verfügung gestellt hat, mit
zweimal 15 Millionen DM. Wir werden damit
Investitionen im Unterglas-Gartenbau, die im
Hinblick auf die Energie interessant sind, fördern
können. Ich sage Ihnen hier heute zu – das habe
ich den Verbänden gestern auch schon gesagt -:
Niedersachsen wird im Jahr 2001 ein Investitions-
förderprogramm für den Unterglas-Gartenbau von
10 Millionen DM zur Verfügung stellen.

(Frau Rühl [CDU]: Aber ihr müsst
vorher helfen, dass die über den
Winter kommen!)

Das ist ein Wort, meine Damen und Herren, und da
dürfen auch meine Freunde aus der SPD-Fraktion
klatschen, Harald Groth.

(Zustimmung bei der SPD)

- Danke sehr.

10 Millionen DM – das ist das Doppelte dessen,
was wir im vergangenen Jahr für diesen Aufga-
benbereich zur Verfügung hatten. Ich weiß aus den

Gesprächen mit den Verbänden, dass es hier In-
vestitionsbedarf gibt und dass sie diese investive
Hilfe dankbar aufgreifen werden. Das ist im Übri-
gen auch der richtige Weg. Der Abgeordnete Pe-
ters hat doch völlig Recht, wenn er darauf hin-
weist: Die Energiepreise werden in der nächsten
Zeit auch nicht durch beschwörende Formeln
niedriger werden; wir müssen uns in der gesamten
Wirtschaft darauf einstellen, dass wir es mit höhe-
ren Energiepreisen zu tun haben.

Erste Forderung also: Harmonisierung im europäi-
schen Bereich, um die Energiepreisunterschiede zu
beseitigen. Zweite Forderung: Erhöhung des Ener-
gienutzungsgrades in den technischen Anlagen in
unseren Betrieben. Dass da noch viel Investitions-
bedarf besteht, weiß ich aus den Gesprächen mit
den Betrieben. Mit 10 Millionen DM im nächsten
Jahr und in den Folgejahren, meine Damen und
Herren, können wir eine ganze Menge bewältigen
und auf den Weg bringen.

Was Ihre Forderung angeht, 300 Millionen DM
Liquiditätshilfe so mal eben aus dem Hut zu zau-
bern: Ich möchte bei den Haushaltsplanberatungen
im Dezember gern einmal sehen, wo das bei Ihren
Anträgen untergebracht ist, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei der SPD)

Diese Forderung halte ich für verantwortungslos.
Wir müssen mit den Leuten, Frau Philipps, die in
einer außerordentlich schwierigen Situation sind

(Frau Philipps [CDU]: Ja!)

- ich weiß, worüber ich rede;

(Frau Philipps [CDU]: Ich auch! –
Heineking [CDU]: Frau Philipps
auch!)

ich bin mit diesen Leuten in sehr engem Kontakt -,
seriös umgehen und können nicht Forderungen in
den Raum stellen, die niemand erfüllen kann und
die auch nicht im Sinn einer vernünftig funktionie-
renden Wirtschaft sind, meine Damen und Herren;
denn dann müssten wir auch in allen anderen Be-
reichen, in denen Energiepreissteigerungen
Schwierigkeiten bereiten, solche Dinge installie-
ren. Das geht nicht. Deshalb sind die Dinge, die
von der Bundesregierung und von uns vorgesehen
sind, die richtigen Antworten.

Ich bin im Übrigen offen für weitere Anregungen,
meine Damen und Herren, auch bei der Aus-



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 17. November  2000

6061

schussberatung. Ich habe den Verbänden gestern
gesagt: Ich bin offen im Gespräch mit ihnen. Wenn
es weitere Möglichkeiten der Hilfe seitens des
Landes gibt, stehen wir sofort zur Verfügung. Wo
wir helfen können, werden wir das tun.

(Frau Rühl [CDU]: Versprochen?)

Wir werden uns bei den Gesprächen mit den Ener-
gieversorgern einklinken. Wir werden versuchen,
holländische Lösungen, auch wenn sie nur zeitwei-
se greifen können, für uns zu mobilisieren.

(Frau Rühl [CDU]: Das nehmen wir
als Versprechen!)

Wir stehen mit den Hilfsprogrammen zur Seite,
auch mit den Mitteln über die Rentenbank, auch
mit Bürgschaftshilfen, um in Liquiditätsprobleme
geratenen Betrieben kurzfristig zu helfen. Das ist,
denke ich, ein Angebot, ein Paket, das nicht jeder-
mann zufrieden stellen wird - darüber bin ich mir
im Klaren; wünschenswert ist vieles mehr -, aber
das realistisch und wirksam ist. Darüber sollten wir
im Ausschuss miteinander weiter beraten. Wir
sollten aber nicht unerfüllbare Forderungen in den
Raum stellen. – Schönen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Jahn:

Frau Kollegin Philipps erhält bis zu drei Minuten
zusätzliche Redezeit. Bitte sehr!

Frau Philipps (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
möchte auf einige Dinge eingehen, die in den
Redebeiträgen gesagt worden sind.

Ein Kollege rief ganz forsch: Einsparen! – Meine
Damen und Herren, was glauben Sie denn, was die
Gärtner tun? Glauben Sie, die pulvern das Heizöl
zum Schornstein hinaus? – Das können die sich
überhaupt nicht leisten!

(Beifall bei der CDU)

Ein normaler Einzelhandelsbetrieb, wie Sie ihn in
der Nachbarschaft haben, der sonst vielleicht
30.000 DM oder 40.000 DM pro Jahr für Heizöl
braucht, der braucht in diesem Jahr 80.000 DM.
Ich frage Sie: Wovon soll die Familie dann noch
leben? Wie soll sie das schaffen?

(Zuruf von Beckmann [SPD] –
Kethorn [CDU]: Beckmann kauft
mehr Blumen!)

Sie können es nicht einsparen. Sie können die
Temperatur nicht herunterfahren. Sie brauchen ein
bestimmtes Temperaturniveau. Den Wert müssen
sie halten. Da kann man nicht so einfach einsparen.

(Unruhe bei der SPD)

Bei anderen geht das; hier ist die Möglichkeit so
nicht gegeben.

Die Gärtner haben auch eingespart. Sie haben in
den letzten Jahren sehr viele Investitionen getätigt,
haben Energieschirme eingezogen. Weil sie in den
letzten Jahren modernisiert haben, ist ja auch keine
große Kapitaldecke mehr in den Betrieben vorhan-
den. Das alles muss man berücksichtigen.

Die Gärtner wollen keine Geschenke. Die Gärtner
wollen eine schnelle Hilfe, damit sie nicht unterge-
hen. Wenn sie erst mal weg sind, dann sind sie
weg. Andere sind da und warten schon.

(Beifall bei der CDU)

Die können uns ganz schnell beliefern. Wenn wir
erst mal vom Fenster weg sind, dann sind wir weg.
Wir brauchen jetzt die Hilfe, damit erst einmal für
die jetzige schwierige Zeit ein Ausgleich geschaf-
fen wird. Es ist in der Verantwortung der Bundes-
regierung, dafür zu sorgen, dass weitere Hilfen
gegeben werden; sonst ist der deutsche Gartenbau-
betrieb tot.

(Beifall bei der CDU – Beckmann
[SPD]: Immer diese Beerdigungsre-
den!)

- Nein, nein, nein! Mir scheint, Sie haben kein so
großes Interesse daran.

(Beckmann [SPD]: Wir haben wirk-
lich großes Interesse! Wir tun auch
was dafür!)

- Dann setzen Sie sich auch dafür ein, kämpfen
dafür und sagen Ihrem Minister „Wir stehen da-
hinter, wenn du Forderungen in Berlin aufstellst“!

(Zuruf von der SPD: Das hat er doch
gesagt!)

Seien Sie nicht blauäugig gegenüber Berlin!

(Beifall bei der CDU)
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Es gibt viele gute Versprechungen, und es hört sich
alles wunderbar an.

(Beckmann [SPD]: Sie versprechen
doch nur etwas!)

- Ich verspreche gar nichts. Ich habe gefordert,
angefragt und die Situation dargelegt. Das sollten
Sie zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Her-
ren.

(Beifall bei der CDU)

Ich hoffe für den deutschen Gartenbau, dass man
ihm auch wirklich hilft. Denn sonst wird ein mit-
telständischer Bereich in Deutschland - ich will
nicht „untergehen“ sagen - um vieles reduziert.
Das wäre für uns ein volkswirtschaftlicher Verlust.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Jahn:

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Beratung.

Wir kommen zur Ausschussüberweisung des An-
trages. Er soll zur federführenden Beratung und
Berichterstattung an den Ausschuss für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und zur Mitberatung
an die Ausschüsse für Wirtschaft und Verkehr und
für Haushalt und Finanzen überwiesen werden. Ich
bitte um das Handzeichen, wer mit diesem Vor-
schlag einverstanden ist. - Das ist so beschlossen.

Ich rufe den für heute letzten Tagesordnungspunkt
auf, und zwar den

Tagesordnungspunkt 30:
Erste Beratung:
Rücknahme geplanter Zinsanhebungen im
Sozialen Wohnungsbau – Antrag der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen – Drs. 14/1996

Dieser Antrag wird vom Kollegen Hagenah einge-
bracht, dem ich das Wort erteile.

Hagenah (GRÜNE):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Die Zinserhöhungen im Sozialen Woh-
nungsbau sind zwar wegen der bestehenden Ver-
träge formal zulässig. Sie kommen aber zur Unzeit
und sind daher unsozial und unwirtschaftlich. Es
ist wichtig, dass wir dies heute ansprechen, weil

dies durch den Beschluss über den Haushaltsplan
bereits in der nächsten Landtagssitzung mit vollzo-
gen werden soll. Dann ist es viel schwieriger,
dieses zurückzuholen. Viele Haushalte in unserem
Land sind von dieser Zinserhöhung betroffen.

Zur Unzeit kommt das, weil derzeit, insbesondere
in den großen Sozialwohnungsbeständen, Segre-
gationsprozesse und Leerstände zu sozialen Span-
nungen führen. Jede zusätzliche Belastung für
Vermieter und Mieter verschärft die Lage. Die
Maßnahme ist unsozial, weil die Realeinkommen,
insbesondere im unteren Bereich, stagnieren und
damit Mieterhöhungen die Schwächsten am här-
testen treffen würden. Unwirtschaftlich ist sie, weil
Sie dort Geld herausziehen, wo Sie, Frau Ministe-
rin Merk, durch Förderprogramme, z. B. bei der
„Sozialen Stadt“, unbedingt Erfolge erzielen wol-
len. Sie ziehen also mit der einen Hand Geld da
heraus, wohin Sie mit der anderen Hand generös
Geld geben. Das macht keinen Sinn. Sie konterka-
rieren die eigenen Förderprogramme. Zudem bleibt
beim Land nur gut die Hälfte der abgezogenen
Mittel. Den Rest kassiert der Bund.

Nun reden Sie sich in der Argumentation zu dieser
Zinserhöhung damit heraus, dass die Marktlage
eine Erhöhung der Mieten eigentlich gar nicht
zulassen würde. Sie meinen, Ihre Finanzprobleme
auf die Schultern der Wohnungsunternehmer able-
gen zu können. Dies ist ein Trugschluss. Manche
vermögenden Gesellschaften können diese Zusatz-
belastungen wahrscheinlich einige Monate oder
sogar Jahre wegstecken. Sicherlich werden sie das
aber zum Anlass nehmen, schneller die Kredite
abzuzahlen und schneller aus der Sozialbindung
herauszugehen. Insbesondere sozial engagierten
Gesellschaften, die sich in den vergangenen zehn
Jahren in die Pflicht haben nehmen lassen und eine
Menge Sozialwohnungen gebaut haben, fehlt es an
dem finanziellen Polster, um das wegstecken zu
können. Die müssen diese Mehrbelastungen durch
Mieterhöhungen an die Mieter weitergeben. Gera-
de in den großen Städten in Niedersachsen wird
dies der Fall sein.

Außerdem verweisen Sie in Ihrer Argumentation
- so haben Sie es auch in den Medien vorgetragen -
darauf, dass den Mietern durch das erhöhte Wohn-
geld kein zusätzlicher Schaden entstehen würde.
Meine Damen und Herren von der SPD, das ist
doch wohl ein tolles Ding. Sie fordern gemeinsam
mit uns seit mehreren Jahren zur Entlastung der
Mieter die Wohngelderhöhung und wollen sie jetzt
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für Ihren Landeshaushalt abzocken, und die Mieter
sollen nichts davon haben.

(Beifall bei den GRÜNEN - Frau
Pothmer [GRÜNE]: Das ist ein Stück
aus dem Tollhaus!)

Im Bund wurde unter Rot-Grün endlich die Wohn-
gelderhöhung beschlossen. Das Land Niedersach-
sen möchte jedoch mit diesen Mehreinnahmen
seinen Haushalt sanieren. Die nicht wohngeldbe-
rechtigten Mieter erhalten aufgrund dieser Maß-
nahme der SPD-geführten Landesregierung trotz
der insgesamt am Markt stagnierenden oder sin-
kenden Mieten für ihre Sozialwohnungen in einer
Größe von vielleicht 80 m2 eine monatliche Miet-
erhöhung um bis zu 80 DM. Im Wohnungsbestand,
z. B. allein der hannoverschen GBH, addieren sich
die Mehrbelastungen auf einen jährlichen Betrag
von 3 Millionen DM, die entweder das Unterneh-
men oder die Mieter zu tragen haben. Der landes-
weite effektive Gewinn der gesamten Maßnahme
erreicht dagegen im Haushalt einen Betrag von nur
5 Millionen DM.

Lassen Sie uns diese unsoziale und unwirtschaftli-
che Maßnahme zur Unzeit gemeinsam stoppen,
denn dieses eingesparte Geld wird uns auf der
anderen Seite erhöhte Kosten in allen möglichen
anderen Haushaltsetats bringen sowie die Unter-
nehmen und die Mieter zusätzlich belasten. Das ist
eine Maßnahme, die einer sozialdemokratischen
Landesregierung nicht ansteht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vizepräsident Jahn:

Das Wort hat der Kollege Decker.

Decker (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wenn wir in der Parlamentsreform weiter
wären, als wir jetzt sind, wäre dies ein idealer
Antrag zur Direktüberweisung in den Ausschuss.

Ich meine, dass es notwendig ist, mehr Informatio-
nen, mehr Zahlen, mehr Fakten, mehr Daten und
mehr Hintergründe zu haben, um eine sachgerechte
Bewertung Ihres Antrages, Herr Hagenah, vor-
nehmen zu können. Die Auswirkungen über die
angedachten Zinserhöhungen sind sehr unter-
schiedlich, und zwar sowohl in den Regionen als
auch bei den Wohnungsbaugesellschaften. Das
hängt auch davon ab, ob die Wohnungsbaugesell-

schaften in der Vergangenheit über Gebühr mit
Landesmitteln gefördert worden sind, die natürlich
jetzt dadurch eine höhere Zinsbelastung haben, ob
sie gut geführt worden sind und ob sie im Rahmen
ihres Bestandes bereit und in der Lage sind, die
Kostenerhöhungen möglicherweise zum Teil selbst
aufzufangen.

Wenn ich mir die Geschäftsberichte der GBH der
vergangenen drei Jahre ansehe, dann stelle ich fest,
dass sich deren Mietausfall durch Leerstand in den
vergangenen drei Jahren von 2,8 Millionen DM auf
4,7 Millionen DM und auf mehr als 10 Millionen
DM erhöht hat. Hierzu ist aber nie ein Antrag mit
der Begründung, dass die Wohnungsbaugesell-
schaft jetzt den Bach herunter geht, gestellt wor-
den, da man festgestellt hat - wahrscheinlich auch
in guter Einschätzung der Situation -, dass jeden-
falls ein Teil dieser Leerstandsraten, die es in
Hannover gibt, möglicherweise nicht unerheblich
von dem Geschäftsgebaren dieser Wohnungsbau-
gesellschaft mit beeinflusst worden ist. Ich jeden-
falls kenne auch Wohnungsbaugesellschaften, die
in der Lage sind, diese Zinserhöhungen mit aufzu-
fangen und sie im Rahmen ihres geordneten Be-
standes und der Bestandsverwaltung mit unterzu-
bringen.

Meine Damen und Herren, das darf aber natürlich
nicht dazu führen - Herr Hagenah, hier haben Sie
Recht -, dass wir im Rahmen der Wohngeldreform
den Mietern 50 DM geben und auf diese Art und
Weise 60 DM nehmen. Ich möchte aber zunächst
einmal im Ausschuss detaillierte Unterlagen und
Daten haben, um zu sagen, wie wir uns dazu ein-
lassen.

Insgesamt kann man natürlich sagen: Es stimmt,
was wir zu unserem Antrag gesagt haben: Eine
Verstetigung der Wohnungsbaumittel ist erforder-
lich. Der Wohnungsbau hat derzeit im Lande keine
Lobby mehr. Ich freue mich aber auf die Aus-
schussberatung, in der wir detaillierte Informatio-
nen bekommen, um eine sachgerechte Bewertung
Ihres Antrages vornehmen zu können. - Herzlichen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein schönes
Wochenende.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Jahn:

Der nächste Redner ist der Kollege Harden.
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Harden (SPD):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen,
soweit sie noch hier sind! Es hätte mich sehr ge-
wundert, wenn die Grünen nicht versucht hätten,
die lang angekündigte Zinserhöhung für öffentli-
che Darlehen auszuschlachten, um Sozialmieter zu
verunsichern. Es ist falsch, dass wesentliche Miet-
erhöhungen zu erwarten sind, und es ist ebenso
falsch, dass das Angebot an preiswertem Wohn-
raum zurückgehen wird. Richtig ist: Es gibt selbst
in Hannover einen ausgeglichenen Wohnungs-
markt mit bezahlbaren Sozialmieten, und das trotz
EXPO und obwohl die Grünen für die EXPO-Zeit

(Decker [CDU]: Ein Horrorszenario
an die Wand gemalt haben!)

ein wohnungspolitisches Horrorszenario an die
Wand gemalt haben.

Nun zum Sachverhalt: Die Landesregierung hat im
Jahre 1996 beschlossen, die Zinsen für öffentliche
Baudarlehen um bis zu 4 % anzuheben. Das be-
trifft rund 31.000 Wohnungen, die in den Jahren
von 1970 bis 1989 gebaut worden sind. Um Härten
zu vermeiden, ist damals die Zinsanhebung auf
8,20 DM je Quadratmeter in Gemeinden mit den
Mietstufen 1 und 2, auf 8,40 DM pro Quadratmeter
in Gemeinden mit der Mietstufe 3 und auf
8,60 DM pro Quadratmeter in Gemeinden mit den
Mietstufen 4, 5 und 6 begrenzt worden. Haus-
haltsmäßig wirkt sich das folgendermaßen aus:
Statt mögliche 38 Millionen DM per anno bei
vollen 4 % Zinsen ergibt sich durch die Kappungs-
grenzen eine Einnahme von 5,7 Millionen DM.
Davon sind - das ist richtig - 38,6 % an den Bund
abzuführen. Das bedeutet also bislang eine Min-
dereinnahme in Höhe von 32,6 Millionen DM. Das
Land verzichtet damit Jahr für Jahr auf 20 Millio-
nen DM.

Im Haushaltsplanentwurf 2001 war der Wegfall
der Kappungsgrenzen zum 1. April 2001 vorgese-
hen. Die SPD-Fraktion weiß aus Gesprächen mit
der Wohnungswirtschaft, dass diese Erhöhung von
rechnerisch 87 DM je Monat und Wohnung nicht
gleichmäßig erfolgen würde. Die Erhöhungen
liegen zwischen 5 Pf und 5 DM je Quadratmeter
und Monat. Das ist sicherlich nicht weiterzugeben
und nicht zuzumuten, und zwar weder dem Mieter
noch den Wohnungsunternehmen. Deshalb war es
das Bestreben der SPD-Fraktion, neue Kappungs-
grenzen einzuführen, möglichst in Absprache mit
der Wohnungswirtschaft. Diese Kappungsgrenzen
werden eingeführt, und zwar 8,80 DM bei Mietstu-
fe 1 und 2, 9,20 DM bei Mietstufe 3 und 9,60 DM

bei den Mietstufen 4, 5 und 6. Diese Kappungs-
grenzen sind identisch mit den Höchstgrenzen, die
in den Wohnungsbauförderungserlassen des Lan-
des für die Modernisierungsförderung festgelegt
sind.

Der Antrag der Grünen ist wenig hilfreich und
populistisch, zumal auch kein Vorschlag beigefügt
ist, wie der Einnahmeausfall von 8,7 Millio-
nen DM haushaltsmäßig ausgeglichen werden soll.
Die SPD-Fraktion hat mit dem Haushaltsände-
rungsantrag, der inzwischen den Finanzausschuss
durchlaufen hat, die Grundlage für die neuen Kap-
pungsgrenzen geschaffen. Die Landesregierung
wird sie in der Höhe festlegen, wie ich ausgeführt
habe. Damit ist den Mietern geholfen. Die Steige-
rungen, wenn sie denn überhaupt kommen können,
halten sich in Grenzen. Den Wohnungsunterneh-
men ist geholfen. Herr Decker hat einiges dazu
gesagt, was man vielleicht auch einmal beherzigen
sollte. Ich freue mich darauf, dass wir uns darüber
ausführlicher in den Ausschussberatungen unter-
halten können. Denn die Belastungen sind über-
schaubar. Auch dem Land hilft das; denn wir
dürfen keineswegs leichtfertig auf Einnahmen
verzichten, die uns vertraglich möglich sind.
Wichtig ist: Die Wohnungswirtschaft trägt diese
neuen Kappungsgrenzen mit. Die Regelung ist
wohnungspolitisch vernünftig. Deshalb wird die
SPD-Fraktion den Antrag der Grünen ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Jahn:

Meine Damen und Herren, ich schließe die Bera-
tung. Wir kommen zur Überweisung des Antrages.
Er soll zur federführenden Beratung und Berichter-
stattung an den Ausschuss für Städtebau und Woh-
nungswesen und zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen überwiesen
werden. Wer so beschließen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. - Das ist dann so beschlos-
sen.

Der Ordnung halber weise ich darauf hin, dass der
nächste Tagungsabschnitt vom 13. bis 15. Dezem-
ber 2000 vorgesehen ist. Sie erhalten rechtzeitig
über den Präsidenten im Einvernehmen mit dem
Ältestenrat Beginn und Tagesordnung mitgeteilt.

Ich darf mich für Ihre Mitarbeit bedanken, wün-
sche Ihnen eine reibungslose Heimfahrt und ein
angenehmes Wochenende.

Die Sitzung ist geschlossen.

Schluss der Sitzung: 12.42 Uhr.
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Anlagen zum Stenografischen Bericht

noch:

Tagesordnungspunkt 26:

Mündliche Anfragen - Drs. 14/1995

Anlage 1

Antwort

des Umweltministeriums auf die Frage 4 der Abg.
Frau Steiner und Frau Janssen-Kucz (GRÜNE):

EU-Vogelschutzrichtlinie und der Moor-
komplex zwischen Buxtehude und der Lan-
desgrenze zu Hamburg

Der Wachtelkönig ist als Art im Anhang I der
EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt und in
seinem Bestand bedroht. Auf den Roten Listen
der Bundesrepublik Deutschland und des Lan-
des Niedersachsen wird er in der Kategorie
„Vom Aussterben bedroht“ geführt.

Die Moorflächen zwischen Buxtehude (Land-
kreis Stade) und der Landesgrenze zur Freien
und Hansestadt Hamburg sind seit langer Zeit
aufgrund ihrer besonderen Bedeutung als Le-
bensraum des Wachtelkönigs bekannt. Diese
Tatsache wurde von den niedersächsischen
Naturschutzverbänden BUND, LBU, NABU
und NVN auch in Stellungnahmen im Plan-
feststellungsverfahren zum Bau der A 26 der
zuständigen Behörde mitgeteilt.

Das „Sondergutachten Wachtelkönig 1998“
der Firma ALAND-Arbeitsgemeinschaft
Landschaftsökologie, das im Auftrag des Stra-
ßenbauamtes Stade erstellt wurde, bestätigt
eindrucksvoll den herausragenden Wert des
Gebietes als Lebensraum für den Wachtelkö-
nig. Dort heißt es: „Dieses ca. 1700 ha Teilge-
biet erfüllt in großen Bereichen sämtliche
Kriterien eines guten bis sehr guten Wachtel-
könig-Lebensraumes.“ Nach Erkenntnis der
Gutachter zählt dieses Gebiet aktuell zu den
bedeutenden Wachtelkönig-Brutgebieten in
Niedersachsen. Nach Auskunft des Straßen-
bauamtes Stade hat das Niedersächsische Lan-
desamt für Ökologie dieses Ergebnis nach ei-
gener Begehung bestätigt. Trotzdem wurde das
Gebiet vom Niedersächsischen Umweltminis-
terium nicht zur Ausweisung als EU-
Vogelschutzgebiet vorgeschlagen.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Erkenntnisse zu Brutvogelvorkom-
men - insbesondere dem Wachtelkönig - liegen
dem Niedersächsischen Landesamt für Ökolo-
gie für diesen Bereich vor?

2. Wie bewerten die zuständigen Fachbehör-
den die vorliegenden Erkenntnisse, ein-

schließlich der Ergebnisse des „Sondergut-
achten Wachtelkönig 1998“, ALAND?

3. Aus welchen Gründen wurden die „Moore
östlich von Buxtehude“ vom Umweltministe-
rium nicht zur Ausweisung als EU-
Vogelschutzgebiet vorgeschlagen?

Ihre Kleine Anfrage, Frau Steiner und Frau Jans-
sen-Kucz, mag beim unvoreingenommenen Zuhö-
rer den Eindruck erwecken, Sie interessierten sich
lediglich für das Vorkommen einer seltenen Vo-
gelart. Denn Sie thematisieren ja nur den Vogel-
schutz im Moorkomplex zwischen Buxtehude und
Hamburg und begehren Aufklärung über das dorti-
ge Vorkommen des Wachtelkönigs. Was Sie ver-
schweigen, ist Ihr eigentliches Anliegen: Die ge-
plante Autobahn 26 missfällt Ihnen, Sie wollen den
Bau dieser Autobahn behindern oder verhindern.
Deshalb lassen Sie mich eines vorneweg klarstel-
len:

Die Landesregierung will dort die Autobahn bau-
en, und sie will sie so schnell wie möglich bauen.
Eine erneute Begründung für die Notwendigkeit
der A 26 erübrigt sich an dieser Stelle.

Wie bei allen Infrastrukturvorhaben wird dieses
Vorhaben A 26 nach Recht und Gesetz geplant,
beantragt und entschieden. Das europäische Recht
und insbesondere die Europäische Vogelschutz-
richtlinie werden dabei beachtet.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
im Namen der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Die Staatliche Vogelschutzwarte im
Niedersächsischen Landesamt für Ökologie hat die
Gebietsauswahl zur Aktualisierung der niedersäch-
sischen Vogelschutzgebiete gemäß der Vogel-
schutzrichtlinie der EU (79/409/EWG) im Auftra-
ge des Niedersächsischen Umweltministeriums
fachlich vorbereitet. Dabei wurde u. a. auch der
Moorkomplex zwischen Buxtehude und der Lan-
desgrenze zu Hamburg betrachtet. Grundlage für
die Betrachtung war das vom Fachplanungsbüro
ALAND 1998 im Auftrage des Straßenbauamtes
Stade erstellte Sondergutachten über das Vorkom-
men des Wachtelkönigs (Vogelart des Anhangs I
der EU-Vogelschutz-RL) im Bereich zwischen
Buxtehude und Neu Wulmstorf/Landesgrenze zu
Hamburg. In dem Gutachten sind neben den aktu-
ellen Erhebungen auch die Daten über das Vor-
kommen des Wachtelkönigs in früheren Jahren
dargestellt.
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Zu Frage 2: Das NLÖ hatte der Bezirksregierung
Lüneburg seine fachliche Einschätzung mit
Schreiben vom 28. Mai 1999 mitgeteilt und die
vom Büro ALAND vorgelegten Feststellungen zur
Eignung des Gebietes als Lebensraum des Wach-
telkönigs nach eigener Ortsbesichtigung bestätigt.
Das Gebiet wird ferner zu den zahlenmäßig be-
deutendsten Vorkommen in Niedersachsen neben
der Niederelbe, der Unterems, der Leineniederung,
der Hammeniederung, der Mittelelbe und der
Wümmeniederung gerechnet.

Zu Frage 3: Nach Artikel 4 der EU-Vogelschutz-
richtlinie sind die Mitgliedstaaten (und damit in
Deutschland die Länder) verpflichtet, die zahlen-
und flächenmäßig geeignetsten Lebensräume der
in Anhang I der Richtlinie genannten Vogelarten
sowie der Zugvögel zu EU-Vogelschutzgebieten
zu erklären. Wichtig ist, dass nicht alle Lebens-
räume dieser Vogelarten als Schutzgebiete auszu-
weisen sind, sondern es ist Aufgabe des Landes,
diese flächen- und zahlenmäßig geeignetsten Ge-
biete auszuwählen. Dabei besteht ein fachliches
Ermessen bei der Auswahl und Abgrenzung der
Vogelschutzgebiete.

Die Moore nördlich Buxtehude-Neu Wulmstorf
weisen auf niedersächsischer Seite einen Bestand
von 24 Brutpaaren des wertbestimmenden Wach-
telkönigs auf. Die gleiche Anzahl ist auch in dem
angrenzenden bereits 1998 gemeldeten Hamburger
EU-Vogelschutzgebiet festgestellt worden. Im Juli
2000 hat das Umweltministerium die Moore bei
Buxtehude nicht für die Aktualisierung als EU-
Vogelschutzgebiet vorgeschlagen, aber andere,
flächen- und zahlenmäßig geeignetere Gebiete
(z. B. Vorschlagsgebiet V 35 Hammeniederung mit
70 Brutpaaren, V 18 Unterelbe und V08 Leinetal
bei Salzderhelden mit jeweils 50 Brutpaaren)
aufgenommen.

Im Zuge der von den Bezirksregierungen bisher
durchgeführten Erörterungen sind von dritter Seite
Erweiterungen der vom Umweltministerium vor-
geschlagenen Gebiete sowie die Aufnahme neuer
Gebiete vorgetragen worden. Hierzu gehört auch
der Gebietsvorschlag „Moore bei Buxtehude“.

Das Umweltministerium wird in enger Abstim-
mung mit den Bezirksregierungen die eingebrach-
ten Vorschläge Dritter sichten und fachlich be-
werten. Die Prüfung, ob und wenn ja, welche
Vorschläge Dritter aus Sicht des Umweltministeri-
ums die Voraussetzungen für eine Ausweisung als
EU-Vogelschutzgebiet erfüllen und daher nach-

träglich in das regionale Informations- und Beteili-
gungsverfahren eingebracht werden, ist noch nicht
abgeschlossen. Auch die Moore zwischen Buxte-
hude und der Landesgrenze zu Hamburg werden
erneut überprüft.

Anlage 2

Antwort

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten auf die Frage 5 des Abg. Klein
(GRÜNE):

Mutterkuhquoten im Dienste des Natur-
schutzes?

In Naturschutzgebieten, deren Flächen sich ü-
berwiegend in öffentlicher Hand befinden, gibt
es zunehmend Klagen über die Schwierigkeit,
die für die Erreichung des Schutzzweckes
notwendige Pflege zu gewährleisten. Dies be-
trifft insbesondere den Grünlandschutz und die
Sicherung artenreicher Wiesenvogelbiotope.

Viele Landwirte sind nicht mehr bereit, die
einschlägigen Flächen zu nutzen. Die natur-
schutzfachlich bedingten Auflagen in Bezug
auf Viehdichte, Mähzeitpunkt und Düngung
verhindern trotz „Nullpacht“, dass die Bewirt-
schaftung einen positiven Beitrag zum Betrieb
einer intensiven Milch- oder Fleischerzeugung
leisten kann. In solchen Fällen kann häufig die
Nutzung der Flächen im Rahmen einer Mut-
terkuhhaltung eine Lösung darstellen. Dazu
bedarf es entsprechender Quoten, die zwar
handelbar, aber an einen landwirtschaftlichen
Betrieb gebunden sind. Die Konstellation, dass
ein landwirtschaftlicher Betrieb vor Ort über
Mutterkuhquoten verfügt, ist eher zufällig und
entsprechend selten. Für einen systematischen,
dauerhaften Einsatz von Mutterkuhherden im
Naturschutz wäre es deshalb hilfreich, wenn
die jeweilige Naturschutzverwaltung Mutter-
kuhquoten erwerben und so verwalten könnte,
dass sie dem jeweils nutzenden Landwirt zuge-
rechnet werden. Ein solcher Vorschlag schei-
tert zur Zeit an den vorliegenden Bestimmun-
gen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Teilt sie die positive Einschätzung dieses
Vorschlages? Wenn nein, warum nicht? Wenn
ja:

2. Welche rechtlichen und tatsächlichen Rah-
menbedingungen müssen wie geändert wer-
den, damit der Vorschlag umgesetzt werden
kann?

3. Wie wird sich die Landesregierung für eine
entsprechende Änderung der Bestimmungen
und eine Ausweitung der Mutterkuhquoten in
Deutschland einsetzen?



Niedersächsischer Landtag  -  14. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 17. November  2000

6067

Bevor ich die vom Abgeordneten Klein gestellten
Fragen beantworte, gebe ich folgende Situations-
beschreibung zur Bewirtschaftung von Natur-
schutzflächen:

Gegenwärtig befinden sich in Naturschutzvorrang-
gebieten über 20.000 ha der landeseigenen Land-
wirtschaftsflächen. Diese werden fast ausnahmslos
bewirtschaftet. Lediglich im Regierungsbezirk
Weser-Ems sind zurzeit rund 100 ha nicht ver-
pachtet, da die hohen Grundwasserstände keine
Bewirtschaftung zulassen. Dabei handelt es sich
vorwiegend um Flächen in Moorgebieten. Auf-
grund der naturschutzfachlichen Zielsetzungen
sind Sukzessionen auf diesen Flächen hinnehmbar.
In den übrigen drei Bezirken gibt es keine unver-
pachteten landwirtschaftlichen Nutzflächen auf-
grund mangelnder Nachfrage. Insofern beschäftigt
sich die Kleine Anfrage mit einem Sachverhalt, der
zurzeit so nicht existiert. Im übrigen wird für den
Fall, dass sich bei weiter verschärfenden Rahmen-
bedingungen eine rückläufige Nachfrage nach
ertragsschwachen Grünlandflächen mit starken
Bewirtschaftungsauflagen ergeben kann, auf einen
einvernehmlichen Erlass von ML/MU aus dem
Jahr 1998 verwiesen. Er regelt, dass Bewirtschaf-
tungsauflagen auf landeseigenen Flächen zu prüfen
und gegebenenfalls zu ändern sind, sofern kein
privater Bewirtschafter mehr an einer Pacht inte-
ressiert ist und die Weiterbewirtschaftung im Sinne
der Naturschutzzielsetzung liegt.

Zur Haltung von Mutterkühen ist generell zu be-
merken: Die Haltung von Mutterkühen ist auch
ohne eine Ausstattung mit Prämienrechten erlaubt.
Die so genannten Mutterkuhquoten sichern aller-
dings dem Halter - sofern er die Bedingungen
erfüllt - die Zahlung einer Prämie. Sie ist unter der
Bezeichnung „Mutterkuhprämie“ bekannt und
verbessert die Wirtschaftlichkeit der Mutterkuh-
haltung.

Die wesentliche rechtliche Grundlage für die Prä-
mienzahlung bildet die Verordnung (EG)
Nr. 1254/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über
die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch. Als Ziele sind in der Präambel u. a. ge-
nannt:

Erstens. Stabilisierung der Märkte bei gleichzeiti-
ger Sicherung einer angemessenen Lebenshaltung
der landwirtschaftlichen Bevölkerung.

Zweitens. Auf gar keinen Fall darf die Gewährung
von Prämien zu einer Steigerung der Gesamterzeu-

gung führen. Daher sind für jeden Mitgliedsstaat
Obergrenzen eingeführt worden.

Drittens. Die Mitgliedsstaaten bilden eine „natio-
nale Reserve“ aus Prämienansprüchen und teilen
diese Berufsneulingen, Junglandwirten sowie
anderen vorrangig in Betracht kommenden Erzeu-
gern auf Antrag zu.

Darüber hinaus legt die Verordnung die Bedingun-
gen fest, die ein Erzeuger erfüllen muss, um Prä-
mienzahlungen zu erhalten. Weiterhin enthält sie
Regelungen hinsichtlich der Bildung und Handha-
bung der „nationalen Reserven“, die im Rahmen
der nationalen Höchstgrenzen bei Prämienrechten
zu bilden sind. Ergänzend liefert die Verordnung
(EG) Nr. 2342/1999 der Kommission vom
28.Oktober 1999 die Durchführungsvorschriften.
Schließlich setzt die Verordnung über die Gewäh-
rung von Prämien für männliche Rinder, Mutter-
kühe und Mutterschafe (= Rinder- und Schafprä-
mienverordnung) vom 22. Dezember 1999 die o. g.
Regelungen in nationales Recht um.

Ein Erwerb der Prämienansprüche sowie deren
Verteilung durch Naturschutzverwaltungen ist
rechtlich nicht möglich. In den eingangs erwähnten
Verordnungen ist der Erwerb von Prämienansprü-
chen ausschließlich durch den Rindfleischerzeuger
festgelegt. Ein Erwerb dieser Ansprüche durch
andere Personen oder Institutionen ist nicht vorge-
sehen.

Unter Berücksichtigung entsprechender EU-
Vorgaben werden Prämienrechte aus der „natio-
nalen Reserve“ in Niedersachsen nach der folgen-
den Prioritätenliste verteilt:

Die erste Priorität genießen Antragsteller, die auf-
grund von Verträgen mit der öffentlichen Hand im
öffentlichen Interesse Flächen in Naturschutzge-
bieten bewirtschaften.

Unter die zweite Priorität fallen Antragsteller, die
ohne Vertrag mit der öffentlichen Hand Flächen in
Naturschutzgebieten bewirtschaften, ohne im
Besitz ausreichender Prämienrechte zu sein. Für
diese Antragsteller ist es unerheblich, ob es sich
um Haupterwerbs- oder Nebenerwerbslandwirte
handelt.

Antragsteller, die keine Naturschutzflächen bewirt-
schaften, werden nachrangig berücksichtigt.
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Insofern ist schon gegenwärtig eine ausreichende
Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange
bei der Vergabe von Prämienrechten1 gesichert.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Die Landesregierung begrüßt die natur-
schutzgerechte Pflege von Naturschutzgebieten
durch Mutterkuhhaltung.

Zu 2: Ich sehe keine realistischen Möglichkeiten,
dass der Ministerrat oder die Kommission bereit
wären, die Rechtsgrundlagen im vorgeschlagenen
Sinne zu ändern.

Zu 3: Im Jahr 2000 erfolgte die EU-weite Neuan-
passung der Prämienrechte an die von der EU-
Kommission vorgegebenen nationale Obergrenze,
und zwar auf der Basis der 1997 gewährten „Mut-
terkuhprämie“ plus 3%. Für Deutschland ergeben
sich daraus insgesamt 639.535 Prämienrechte.
Davor verfügte Deutschland über 733.491 Prä-
mienrechte, wovon sich aufgrund der Nichtzutei-
lung der in den Jahren 1997 bis 1999 wegen
Nichtnutzung eingezogenen Prämienansprüche
90.759 Ansprüche in der nationalen Reserve be-
fanden. In Niedersachsen waren 62.629 Prämien-
rechte zugeteilt und 10.979 Prämienrechte in der
„nationalen Reserve“. Die notwendige Anpassung
an den neuen Quotenplafond wurde durch den
Einzug der nationalen Reserve sowie eine 2,5-
prozentige Quotenkürzung bei den Erzeugern
realisiert. Seit der o. g. EU-weiten Neuanpassung
zum 1. April 2000 wurden bis zum gegenwärtigen
Zeitpunkt schon ca. 1 % der Prämienansprüche
wegen Nichtnutzung eingezogen. Da trotz erhebli-
chen Widerstandes einzelner Mitgliedsstaaten, u. a.
auch Deutschlands, der Ministerrat und die Kom-
mission aus marktpolitischen Gründen nicht bereit
waren, auf eine Reduzierung der nationalen Ober-
grenzen zu verzichten, halte ich eine Ausweitung
der Prämienansprüche für Mutterkühe für
Deutschland nicht für durchsetzbar.

                                                          
1 Hinweise zur aktuellen Ausstattung Niedersach-
sens mit Prämienansprüchen:
Der von der EU-Kommission vorgegebene natio-
nale Quotenplafond zum 01.04.2000 beträgt
639.535 Prämienansprüche.
Für Niedersachsen ergibt sich folgende Situation:
zugeteilte Prämienansprüche für Anträge 2000

= 58.698,70
Nationale Reserve: Å Zugang wegen unzurei-
chender Nutzung =       510,00

Anlage 3

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 6 der Abg.
Frau Harms (GRÜNE):

Kopftuchurteil

Das Lüneburger Verwaltungsgericht hat die
Landesregierung am 16. Oktober 2000 dazu
verurteilt, die Lehrerin Iyman Alzay-
ed in den Schuldienst einzustellen.

Damit wurde Frau Alzayed das Recht zugebil-
ligt, im Unterricht Kopftuch zu tragen, wie sie
es als gläubige Muslimin für geboten hält.

Statt dieses Urteil zu akzeptieren, will die
Landesregierung nunmehr das Oberverwal-
tungsgericht anrufen, um eine Einstellung von
Frau Alzayed zu verhindern.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie will die Kultusministerin mit der Fort-
setzung der Klage gegen Frau Alzayed zur In-
tegration von Menschen verschiedener Kultu-
ren beitragen?

2. Wie will die Kultusministerin mit ihrem
Verhalten die Religionsfreiheit sicherstellen?

3. Will die Kultusministerin mit ihrer Fortfüh-
rung der Klage gegen Frau Alzayed eine An-
passung an eine „deutsche Leitkultur“ erzwin-
gen?

Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat einer Klage
stattgegeben, mit der Frau Iyman Alzayed, eine
Muslimin deutscher Staatsangehörigkeit, ihre
Einstellung in den niedersächsischen Schuldienst
anstrebt. Die Bezirksregierung Lüneburg hatte die
Einstellung zuvor aufgrund von Zweifeln an ihrer
beamtenrechtlichen Eignung abgelehnt, da sie zum
Ausdruck gebracht hatte, auch im Unterricht ein
Kopftuch tragen zu wollen. Da diese Zweifel nach
wie vor bestehen, beabsichtigt die Bezirksregie-
rung nunmehr, das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht anzurufen.

Die erwähnten Zweifel beziehen sich auf die Be-
achtung der so genannten Neutralitätspflicht, die
für jede Beamtin und jeden Beamten verbindlich
ist. Sie beinhaltet die Pflicht zu einer Amtsführung,
die religiös und weltanschaulich neutral ist. Für
Lehrkräfte besteht eine spezielle Neutralitäts-
pflicht, da sie nach § 50 Niedersächsisches Schul-
gesetz die unmittelbare pädagogische Verantwor-
tung für den Unterricht und die Erziehung der
Schülerinnen und Schüler tragen. Sie haben dabei
auch Artikel 7 Grundgesetz zu beachten, der eine
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Pflicht des Staates zur Neutralität in Fragen der
Religion und des Glaubens einschließt. Die Neut-
ralitätspflicht ist der notwendige Ausgleich dafür,
dass der Staat das Erziehungsrecht der Eltern durch
die Schulpflicht einschränkt. Es ist hierbei zu
berücksichtigen, dass jede Lehrkraft den Schüle-
rinnen und Schülern im Unterricht als Vertreterin
des Staates gegenübertritt. Da ihr Verhalten somit
dem Staat zugerechnet wird, muss sie sich an dem
Gebot weltanschaulicher Neutralität ausrichten.

Durch das Tragen des Kopftuches während des
Unterrichts würde Frau Alzayed jederzeit demonst-
rativ ihre Zugehörigkeit zum Islam zum Ausdruck
bringen. Da sich hieraus eine religiöse Beeinflus-
sung der Schülerinnen und Schüler ergeben kann,
würde sich Frau Alzayed nicht religiös neutral
verhalten. Dies ist gerade im Grund- und Haupt-
schulbereich - also den Schulformen, in denen Frau
Alzayed vorwiegend eingesetzt werden müsste -
nicht zu verantworten, da sich die überwiegend
religionsunmündigen Kinder vielfach an den Lehr-
kräften als Vorbildern orientieren. Für Schülerin-
nen muslimischen Glaubens kann hier obendrein
ein erheblicher Anpassungsdruck entstehen.

Weiterhin würde die negative Bekenntnisfreiheit
der Schülerinnen und Schüler verletzt. Gegenüber
dieser negativen Bekenntnisfreiheit hat die positive
Bekenntnisfreiheit, auf die sich selbstverständlich
auch Frau Alzayed berufen kann, zurückzutreten.
Dieses Grundrecht verleiht Frau Alzayed nämlich
keinen Anspruch darauf, ihrer Glaubensüberzeu-
gung mit staatlicher Unterstützung Ausdruck zu
verleihen.

Ein Anspruch auf Einstellung kann Frau Alzayed
auch nicht aus Artikel 9 der Europäischen Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten herleiten. Da diese Konvention
bewusst kein Recht auf Einstellung in den öffentli-
chen Dienst enthält, kann eine Einstellung auch
nicht unter Hinweis auf diese Konvention einge-
klagt werden.

Das Tragen eines Kopftuches durch eine Lehrkraft
während des Unterrichts ist nach alledem als Ver-
stoß gegen die Verpflichtung zur religiös und
weltanschaulich neutralen Amtsführung anzuse-
hen; es ist daher mit den Dienstpflichten einer
Lehrkraft nicht vereinbar.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1 und 2: Wie der Vorbemerkung zu entnehmen
ist, ist die erwähnte Anrufung des Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgerichts nicht gegen die
Integration von Menschen verschiedener Kulturen
gerichtet. Der Staat, in dem Menschen unter-
schiedlicher oder gar gegensätzlicher religiöser
und weltanschaulicher Überzeugungen zusam-
menleben, kann die friedliche Koexistenz vielmehr
nur gewährleisten, wenn er selbst in Glaubensfra-
gen Neutralität bewahrt. Das beabsichtigte
Rechtsmittel gegen die erstinstanzliche Entschei-
dung dient daher dem Ziel, das aus dem Grund-
recht der negativen Bekenntnisfreiheit gegenüber
dem Staat folgende Recht der Schülerinnen und
Schüler durchzusetzen, nicht mit religiösen Sym-
bolen durch staatliche Maßnahmen in der Schule
ohne Ausweichmöglichkeit ausgesetzt zu sein. Mit
der angestrebten obergerichtlichen Entscheidung
soll demnach die negative Religionsfreiheit der
Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden.

Zu 3: Nein.

Anlage 4

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 7 des Abg.
Klare (CDU):

„Überhangstunden“ an „Verlässlichen
Grundschulen“ - statistische Tricks statt
Problemlösung

Immer wieder ist nicht zuletzt vonseiten der
CDU-Landtagsfraktion darauf hingewiesen
worden, dass ein Strukturfehler der so ge-
nannten Verlässlichen Grundschule darin be-
steht, dass an dieser nur maximal 26 Stunden
im Pflichtunterricht gegeben werden können
und dass es zahlreiche Lehrkräfte gibt, die nur
an einer „Verlässlichen Grundschule“ einge-
setzt sind und eine höhere Unterrichtsver-
pflichtung als 26 Stunden haben. Zum Schul-
jahresbeginn 1999/2000 waren davon nach
Angaben der Landesregierung (34. Plenar-
sitzung am 7. Oktober 1999) 290 Lehrkräfte
mit insgesamt 617 so genannten Überhang-
stunden betroffen. Diese Überhangstunden
können für reguläre Unterrichtszwecke am
Vormittag nur in Ausnahmefällen zur Verfü-
gung stehen. Überdies ergibt sich eine „Zwei-
klassengesellschaft“ auf der einen Seite von
„Verlässlichen Grundschulen“, die ohne eige-
nes Zutun über so genannte Überhangstunden
verfügen, auf der anderen Seite von „Verläss-
lichen Grundschulen“, die ebenfalls ohne ei-
genes Zutun über diese Überhangstunden nicht
verfügen. Dieses Strukturproblem ist bis heute
ungelöst.
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Darüber hinaus greift die Landesregierung
zum statistischen Trick, die so genannten Ü-
berhangstunden nicht im „Soll“ der Schulen
statistisch zu führen, sondern als so genannte
Ist-Stunden zu verbuchen, obwohl diese für
reguläre Unterrichtszwecke kaum eingesetzt
werden können.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Lehrkräfte mit einer Unterrichts-
verpflichtung von mehr als 26 Stunden sind
nach den Erhebungen zum Schuljahresbeginn
im Schuljahr 2000/2001 an den „Verlässlichen
Grundschulen“ mit wie vielen „Überhangstun-
den“ tätig?

2. Warum werden diese „Überhangstunden“
immer noch als „Ist-Stunden“, nicht aber als
„Soll-Stunden“ geführt, sodass statistisch eine
gute Unterrichtsversorgung an den betroffenen
Schulen zu verzeichnen ist, obwohl die zur
Verfügung stehenden „Überhangstunden“ für
reguläre Unterrichtszwecke in aller Regel
nicht zur Verfügung stehen?

3. Warum hat die Landesregierung diesen seit
langem bekannten Strukturfehler der „Ver-
lässlichen Grundschule“ immer noch nicht be-
hoben, der zu einer „Zweiklassengesellschaft“
an „Verlässlichen Grundschulen“ führt, derge-
stalt, dass die einen „Verlässlichen Grund-
schulen“ ohne eigenes Zutun über zusätzliche
Lehrerstunden auf dem Wege von „Überhang-
stunden“ verfügen, die anderen „Verlässlichen
Grundschulen“ ebenfalls ohne eigenes Zutun
diese Stunden nicht zur Verfügung haben?

In der Verlässlichen Grundschule ist die Stunden-
tafel um vier Stunden für jeweils zwei Stunden
Fremdsprachenlernen in den Klassen 3 und 4
erhöht worden. Damit gibt es in diesen Schuljahren
jetzt 26 Pflichtstunden pro Woche, in den „norma-
len“ Grundschulen sind es laut Erlass des MK vom
31. Februar 1992  24 Stunden. Vollzeitbeschäftigte
Lehrkräfte haben in der Grundschule eine Unter-
richtsverpflichtung von 28 Stunden bzw. 29 Stun-
den, wenn sie jünger als 50 Jahre sind (Arbeits-
zeitkonto). Der Einsatz von Vollzeitlehrkräften
stellt in jeder Grundschule besondere Anforderun-
gen an die Gestaltung des Stundenplans. In den
„normalen“ Schulen führte das in der Regel zu
gestaffelten Unterrichtszeiten, d. h. wechselnden
Anfangs- bzw. Schlusszeiten für den Unterricht,
was in den Verlässlichen Grundschulen so nicht
mehr möglich ist. Die festen Schulzeiten machen
es erforderlich, den Verlässlichen Grundschulen
die Lehrerstunden, die im Rahmen der Unter-
richtsverpflichtung über 26 Stunden hinaus erteilt
werden müssen, zusätzlich zuzuweisen.

Die Erfahrungen aus den Verlässlichen Grund-
schulen haben gezeigt, dass diese so genannten
Überhangstunden vielfältig genutzt werden können
und das Unterrichtsangebot der Schule bereichern.
Jede dieser Überhangstunden wird am Vormittag
für Unterrichtszwecke eingesetzt und ist somit
auch als Ist-Stunde zu verbuchen. Auch in allen
anderen Schulen werden Lehrerstunden, die den
Schulen über die für die Erfüllung der Stundentafel
erforderlichen Stunden hinaus für Förder- und
Differenzierungsmaßnahmen zur Verfügung ste-
hen, selbstverständlich als Ist-Stunden gezählt. Es
ist deshalb kein „statistischer Trick“, wenn auch in
den Verlässlichen Grundschulen jede Lehrerstun-
de, die für den Unterricht zur Verfügung steht, als
Ist-Stunde geführt wird.

Richtig ist, dass es nicht an jeder Grundschule
Vollzeitlehrkräfte gibt bzw. dass die Vollzeitlehr-
kräfte nicht gleichmäßig auf die Schulen verteilt
sind. Da die Grundschulen allerdings in der Regel
daran interessiert sind, möglichst wenig Vollzeit-
lehrkräfte zu haben, weil dadurch die Planung
erleichtert wird, sind die Dezernentinnen und
Dezernenten der Bezirksregierungen schon jetzt
darum bemüht, im Rahmen der Personalplanung
mittelfristig für einen entsprechenden Ausgleich zu
sorgen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: In den Verlässlichen Grundschulen arbeiten
1807 Lehrkräfte mit einer Unterrichtsverpflichtung
von mehr als 26 Stunden. Von diesen Lehrkräften
werden 2320,5 Stunden als Überhangstunden
unterrichtet.

Zu 2: Siehe Vorbemerkungen.

Zu 3: Siehe Vorbemerkungen.

Anlage 5

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 8 der Abg.
Frau Vockert (CDU):

Schulen ignorieren Schulpflichtverletzun-
gen

Im Rahmen der Antwort der Landesregierung
auf die Kleine Anfrage meines Fraktionskolle-
gen Hans-Christian Biallas „‚Schulschwänzer-
programm‘ der Nürnberger Polizei auch für
Niedersachsen?“ (Drs. 14/1738) hat die Lan-
desregierung auch auf das aus ihrer Sicht er-
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folgreiche Präventionsprojekt der Polizeidi-
rektion Hannover hingewiesen. Ziel ist es, of-
fensichtlich schulschwänzende Jugendliche
„mit begangenen Regelverstößen zu konfron-
tieren, durch sofortige Intervention Einsichten
zu wecken und eine Abgleiten in Szene- oder
Randgruppen zu verhindern. ... Durch den Be-
auftragten für Jugendsachen der PI-Mitte ...
wird in jedem Falle ein schriftlicher Bericht an
die Schule gesandt, in welchem auch um
Rückmeldung zu den seitens der Schule ge-
troffenen Maßnahmen gebeten wird. ... Im
Rahmen des Teilprojektes ‚Schulschwänzer‘
hat der Beauftragte für Jugendsachen ... 194
schriftliche Mitteilungen an Schulen wegen
des Verdachts einer Schulpflichtverletzung ge-
fertigt. Darauf erfolgten in 111 Fällen Rück-
meldungen (42 schriftliche/69 fernmündliche)
seitens der Schulen. Diese reagierten nach ei-
genen Angaben mit Eintragungen in das Klas-
senbuch bis hin zu Schulverweisen.“ Aus die-
ser Antwort wird aber auch ersichtlich, dass in
83 von 194 Fällen überhaupt keinerlei Rück-
meldung seitens der betroffenen Schulen er-
folgt ist und diese sich somit der Zusammen-
arbeit mit der Polizei verweigert haben.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche niedersächsischen Schulen sind es
gewesen, die in den von der Landesregierung
genannten 83 Fällen jegliche Rückmeldung an
die Polizei unterlassen haben, obwohl an ihren
Schulen konkrete Fälle „des Verdachts einer
Schulpflichtverletzung“ vorliegen?

2. Ist entsprechend die Schulaufsicht des Lan-
des tätig geworden um zu klären, ob die ent-
sprechenden Schulen vor dem Hintergrund ei-
nes konkreten „Verdachts einer Schulpflicht-
verletzung“ diesem Verdacht nachgegangen
sind und entsprechende Maßnahmen ergriffen
haben?

3. Wenn nein, warum nicht?

Die Landesregierung bedauert, dass die Fragestel-
lerin mit der Überschrift ihrer Kleinen Anfrage den
Eindruck erwecken will, niedersächsische Schulen
ignorierten Schulpflichtverletzungen. Dies ist nach
Auffassung der Landesregierung nicht der Fall.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat in
einem Schreiben vom 10. November 2000 Zweifel
geäußert, ob solche Rückmeldungen mit daten-
schutzrechtlichen Vorschriften vereinbar seien.
Eine Rechtsgrundlage dafür vermag er „bei vorläu-
figer Prüfung“ nicht zu erkennen. Bei der Über-
mittlung der angeforderten Auskünfte dürfte es
sich nach Meinung des Landesbeauftragten für den
Datenschutz um eine zweckwidrige Datenverar-
beitung handeln. Die Landesregierung wird dem
nachgehen.

Stichprobenartige Nachfragen bei den Schulen, die
nach Angaben der Polizei keine Rückmeldung auf
die Mitteilung eines Verdachts der Schulpflicht-
verletzung gegeben haben, haben gezeigt, dass in
allen Fällen selbstverständlich diesem Verdacht
nachgegangen wurde und – wo er begründet war -
eine Reaktion der Schule gegenüber den betroffe-
nen Schülerinnen und Schülern bzw. gegenüber
den Erziehungsberechtigten erfolgt ist. In einigen
Fällen berichten die Schulleiterinnen und Schul-
leiter, dass sie die Polizei über das Veranlasste
informiert haben, in anderen Fällen wird mitgeteilt,
dass es unterblieben sei.

Es könnte nun sein, dass sich ausgerechnet diejeni-
gen entsprechend den Vorgaben des Datenschutzes
rechtmäßig verhalten haben, die der Polizei keine
Rückmeldung gegeben haben. Da die Stichprobe
keinen Hinweis darauf gibt, dass „Schulen Schul-
pflichtverletzungen ignorieren“ (Überschrift der
Kleinen Anfrage), wird davon abgesehen, die
Schulen zu benennen, von denen nach Angaben
der Polizei keine Rückmeldung erfolgt ist.“

Zu Frage Nrn. 1 bis 3: Siehe Vorbemerkung.

Anlage 6

Antwort

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf
die Frage 9 der Abg. Frau Mundlos (CDU):

Studiengang nach dem European Credit
Transfer System

Im UNI INFO der Carl von Ossietzky Univer-
sätät Oldenburg, Ausgabe Juli 2000, war in ei-
nem Artikel unter der Überschrift „Einzigarti-
ger Studiengang“ u. a. zu lesen: „Es können
zwei Studienabschlüsse erworben werden:
Nach vier Jahren das Fachhochschuldiplom
und nach fünf Jahren der ‚Master of Science‘,
der dem Universitätsabschluss entspricht und
den Zugang zu einem Promotionsstudium er-
möglicht. Darüber hinaus ist der Studiengang
nach dem European Credit Transfer System
(ECTS) aufgebaut, was eine europäische An-
erkennung der Studienleistungen garantiert.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie lauten die genauen Modalitäten für
ECTS für den Studiengang Hörtechnik und
Audiologie?

2. Wie viele andere Studiengänge gibt es in
Niedersachsen an welchen Standorten, die ihre
Studiengänge nach dem ECTS aufgebaut ha-
ben, um eine europaweite Anerkennung der
Studienleistungen zu garantieren?
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3. Wie stellt sich das Verhältnis ausländischer
Studenten zu deutschen Studenten in diesen
Studiengängen dar?

Die niedersächsischen Hochschulen führen im
Rahmen der Studienstrukturreform verstärkt Stu-
diengänge mit dem Abschluss Bachelor oder Mas-
ter ein. Ein Beispiel ist der Diplom-/Master-
studiengang „Hörtechnik und Audiologie“, der seit
dem Wintersemester 2000/01 gemeinsam von der
Universität Oldenburg und der Fachhochschule
Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven angeboten
wird. Damit einher gehen Modularisierung des
Angebots und die Einführung eines Leistungs-
punktesystems (European Credit and Transfer
System - ECTS). Ein Ziel ist es, durch europaweite
Anerkennung erworbener Studienleistungen die
Mobilität der Studierenden zu fördern. Das Leis-
tungspunktesystem ist Bestandteil entsprechend
überarbeiteter Prüfungsordnungen, die der Geneh-
migung durch das MWK bedürfen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Es wurde noch keine Prüfungsordnung vor-
gelegt, sodass über die genauen Modalitäten für
ECTS im Studiengang „Audiologie und Hörtech-
nik“ derzeit keine Aussage getroffen werden kann.

Zu 2: An den Hochschulen werden Modularisie-
rung und ECTS-Einführung verstärkt vorangetrie-
ben. Hierbei handelt es sich um einen längeren,
arbeitsaufwendigen Prozess im Rahmen der Stu-
dienstrukturreform. Dies ist ein Grund, warum dem
MWK bisher nur wenige Prüfungsordnungen auf
der neuen Grundlage vorgelegt wurden. Sie betref-
fen ausnahmslos Bachelor- und Masterstudiengän-
ge. Von den gegenwärtig insgesamt 304 Prüfungs-
ordnungen für grundständige Studiengänge sind
bis zum 15. November 2000 insgesamt 29 Prü-
fungsordnungen genehmigt worden, die ein Leis-
tungspunktesystem (ECTS) enthalten.

Diese verteilen sich auf die Hochschulen wie folgt:

Technische Universität Braun-
schweig

2 Von 25

Technische Universität Claus-
thal

— Von 14

Universität Göttingen 5 Von 18
Universität Hannover 6 Von 26
Universität Hildesheim 1 Von 7
Universität Lüneburg 1 Von 5
Universität Oldenburg 3 Von 16
Universität Osnabrück 8 Von 17
Fachhochschule Osnabrück 3 Von 24

Daneben gibt es zurzeit noch 105 Prüfungsordnun-
gen für weiterführende Studiengänge. Von diesen
sind bisher vier Ordnungen mit einem Leistungs-
punktesystem versehen. Die meisten Hochschulen
haben es sich im Übrigen explizit zum Ziel gesetzt,
in den kommenden Jahren durchgängig zum neuen
System überzugehen.

Zu 3: Über die Relation deutsche zu ausländischen
Studierenden in denjenigen Studiengängen, in
denen ECTS eingeführt wurde, liegen keine ge-
nauen Erkenntnisse vor. Bei den Studiengängen,
die im Rahmen des vom DAAD durchgeführten
und vom BMBF geförderten Programms „Aus-
landsorientierte Studiengänge“ eingerichtet wurden
und die mit dem Bachelor- oder Masterdegree
abschließen, soll gemäß Vorgabe durch den
DAAD der Anteil der ausländischen Studierenden
rund 50 % betragen.

Anlage 7

Antwort

des Innenministeriums auf die Frage 10 des Abg.
Althusmann (CDU):

Regionalmanagement - alter Wein in neuen
Schläuchen

Am 11. September 2000 hat die Niedersächsi-
sche Landesregierung einer Vorlage zur
Staatsmodernisierung in Niedersachsen zur
Bestandsaufnahme der Perspektiven der Mit-
telinstanz zugestimmt. In den nächsten Mona-
ten soll ein Konzept für eine Behördenstruktur
entworfen werden, „die staatliche Aufgaben in
Form eines Regionalmanagements wahr-
nimmt“. Am 17. Juli 2000 wurden in der Be-
zirksregierung Lüneburg 30 Beiträge benannt,
„die beispielhaft das bereits im Hause prakti-
zierte Regionalmanagement darstellen“. Dar-
unter finden sich unter Punkt 9 als Pro-
jekt/Initiative/Aktivität im Rahmen des Regio-
nalmanagements der Bezirksregierung Lüne-
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burg z. B. die „regionale Esskultur Lüneburger
Heide“ oder aber unter Punkt 14 „Regional-
markt in Gärten, Parks und Gartenbau im Re-
gierungsbezirk Lüneburg“.

Ich frage die Landesregierung:

1. Kann sie bestätigen, dass die in der Kabi-
nettsvorlage vom 11. September 2000 genutzte
Bezeichnung „Region“ mit den bisherigen Re-
gierungsbezirken in Niedersachsen überein-
stimmt?

2. Seit wann und wo gibt es bereits ein „Regi-
onalmanagement“ in Niedersachsen?

3. Was ist neu an dem noch zu entwerfenden
Konzept für eine Behördenstruktur, „die staat-
liche Aufgaben in Form eines Regionalmana-
gements wahrnimmt“?

Ministerpräsident Gabriel hat in seiner Regie-
rungserklärung am 15. Dezember 1999 die Vorlage
einer Bestandsaufnahme der Aufgabenwahrneh-
mung in der staatlichen Mittelinstanz angekündigt,
verbunden mit der Forderung nach mehr regiona-
lem Management, insbesondere für Wirtschaft,
Beschäftigung, Umweltschutz, Kultur. Die aus der
Bestandsaufnahme zu entwickelnden Konsequen-
zen für die Aufgabenwahrnehmung und die Struk-
turen, in denen dies künftig geschehen soll, sollen
dem Landtag noch im Jahre 2000 zur Kenntnis
gegeben werden.

Über den Verlauf dieses Vorhabens ist im Aus-
schuss für Verwaltungsreform und öffentliches
Dienstrecht wiederholt berichtet worden. Darüber
hinaus hat der Beauftragte für Staatsmodernisie-
rung die Ausschussmitglieder mit Schreiben vom
12. September 2000 über den bis dahin erreichten
Stand unterrichtet.

Die Landesregierung wird den Landtag - wie in der
Regierungserklärung angekündigt - noch vor Jah-
resende über die Bestandsaufnahme und die Per-
spektiven für die Mittelinstanz unterrichten.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Als Regionen im Sinne des Mittelinstanz-
Projektes werden nach dem bisherigen Arbeits-
stand die Regierungsbezirke angesehen. Dies
ergibt sich auch aus dem Zwischenbericht, der dem
vorgenannten Schreiben des Beauftragten für
Staatsmodernisierung an die Mitglieder des Aus-
schusses für Verwaltungsreform und öffentliches
Dienstrecht beigefügt war.

Ob und inwieweit im weiteren Verfahren eine
Differenzierung notwendig wird, soll in der Unter-
richtung der Landesregierung dargestellt werden.

Zu 2: Es soll ein Regionalmanagement als Gestal-
tungsinstrument mit definierter Ergebnisqualität
entwickelt werden; das ist neu. Ansätze für das
regionale Management finden sich bereits in der
Bündelungs- und Koordinierungsfunktion der
Bezirksregierungen und dem Projektmanagement.

Zu 3: In der Unterrichtung des Landtages werden
die bisherigen Reformaktivitäten und der Reform-
bedarf, die in anderen Bundesländern, in der Pri-
vatwirtschaft und im politischen Raum diskutierten
Reformkonzepte dargelegt sowie die Ziele, Funkti-
onen und die Ausgestaltung des Regionalmanage-
ments erläutert.

Anlage 8

Antwort

des Innenministeriums auf die Frage 11 des Abg.
Ehlen (CDU):

Pferdeland Niedersachsen benachteiligt
Reit- und Rennbetriebe

Nach der Einschätzung des Vereins Deutscher
Besitzertrainer e. V. herrscht in allen Reit- und
Rennbetrieben Deutschlands ein eklatanter
Personalnotstand. Die zentrale Arbeitsver-
mittlung für Pferdeberufe beim Arbeitsamt
Verden verzeichnet seit Jahren doppelt so viel
offene Stellen wie Bewerber. Ohne Reiter aus
Osteuropa seien eine artgerechte Pferdehaltung
und ein pferdegemäßes Training nicht mög-
lich.

Aufgrund dieser Situation werde überall von
der Möglichkeit einer Aufenthaltserlaubnis für
Berufssportler großzügig Gebrauch gemacht.
Nur in Niedersachsen habe man im Alleingang
diese Möglichkeit ausgehebelt. Nach einem
Erlass des Niedersächsischen Innenministeri-
ums werde als Nachweis des ausreichenden
Lebensunterhaltes eine garantierte „Nettozah-
lung von 3.000 DM, die auch nicht durch
Sachleistungen eingeschränkt werden darf“,
gefordert. Diese Hürde führe dazu, dass ein
Jockey, der in Niedersachsen wegen dieses
Erlasses abgelehnt wird, in anderen Bundes-
ländern eine Aufenthaltserlaubnis und eine
Arbeitsstelle erhält.

Der Verein Deutscher Besitzertrainer e. V.
bemüht sich im Interesse betroffener Trai-
ningsbetriebe des Landes um entsprechende
Ausnahmegenehmigungen, bisher allerdings
ohne Erfolg.

Ich frage die Landesregierung:
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1. Trifft der dargestellte Sachverhalt zu mit der
Folge, dass niedersächsische Reit- und Renn-
betriebe gegenüber den Betrieben in anderen
Bundesländern benachteiligt sind?

2. In welcher Form beabsichtigt die Landesre-
gierung, auf das Begehren des Vereins Deut-
scher Besitzertrainer e. V. einzugehen?

3. Wird sie umgehend Gespräche mit dem
Verein Deutscher Besitzertrainer e. V. mit dem
Ziel aufnehmen, eine befriedigende Lösung zu
erreichen?

Abweichend vom generellen Anwerbestopp für
ausländische Arbeitskräfte ist Sportvereinen die
Möglichkeit eingeräumt worden, Berufssportlerin-
nen, Berufssportlern, Berufstrainerinnen und Be-
rufstrainern aus Staaten, die nicht zum europäi-
schen Wirtschaftsraum gehören, für eine befristete
Tätigkeit im Bundesgebiet zu gewinnen. Hierzu
haben die Innenminister und -senatoren des Bun-
des und der Länder beschlossen, dass Berufssport-
ler und -trainer aus Nicht-EU-Staaten nur aus-
nahmsweise und nur dann Aufenthaltserlaubnisse
erhalten können, wenn die Qualifikation nachge-
wiesen und mit dem Beschäftigungsverein ein
ausreichendes Einkommen vertraglich vereinbart
wurde. Ein ausreichendes Gehalt ist dann anzu-
nehmen, wenn es dem für vergleichbare deutsche
Berufssportler und -trainer mindestens gezahlten
Gehalt entspricht. Die genaue Höhe ist bundesein-
heitlich unter Beteiligung der Bundesarbeitsver-
waltung festzulegen.

Die Innenminister und -senatoren der Länder hal-
ten bundeseinheitliche Regelungen für geboten, um
der in den letzten Jahren zu beobachtenden Ent-
wicklung zu begegnen, dass immer mehr Ama-
teursportvereine Sportlerinnen und Sportler, insbe-
sondere aus Osteuropa, anwerben und ihnen Ge-
hälter zahlen, die bei weitem nicht mit denen deut-
scher Berufssportlerinnen und -sportler vergleich-
bar sind. Sie sind der Auffassung, dass eine wirk-
same Steuerung nur bei der erstmaligen Einreise
im Visumverfahren erfolgen kann.

Die Ausländerreferentinnen und -referenten wur-
den von der IMK beauftragt, bundeseinheitliche
Regelungen vorzuschlagen. Die Meinungsbildung
ist noch nicht abgeschlossen. Einstweilen werden
deshalb noch unterschiedliche Regelungen in den
Ländern angewandt. Mit dem Runderlass meines
Hauses vom 13. April 2000 sind im Interesse einer
einheitlichen Handhabung in Niedersachsen die
Voraussetzungen für die Zulassung einer berufs-
sportlichen Tätigkeit festgelegt worden. Danach

muss ein Entgelt vereinbart worden sein, wie es
auch deutschen bzw. anderen EU-Staatsange-
hörigen gezahlt wird. Aus dem Entgelt müssen
sämtliche Lebenshaltungskosten, auch für mit
eingereiste Familienangehörigen gedeckt werden
können. Der Begriff des Berufssportlers oder
Berufstrainers beinhaltet, dass aus dem Entgelt für
diese Tätigkeit sämtliche für den Lebensunterhalt
notwendigen Kosten bestritten werden können. Für
andere Tätigkeiten werden keine Arbeitserlaubnis-
se erteilt.

Die von der niedersächsischen Regelung abwei-
chenden Regelungen anderer Länder betreffen
jedoch nicht nur die Höhe des zu zahlenden Ent-
gelts. In den meisten Ländern ist - anders als der-
zeit in Niedersachsen - die Beschäftigung von
Berufssportlern auf die obersten Spielklassen
beschränkt. Bis zu einer bundeseinheitlichen Re-
gelung bestehen somit unterschiedliche Länderre-
gelungen, die im Vergleich zueinander teilweise
großzügiger und teilweise enger gestaltet sind

Zur nächsten Innenministerkonferenz am
24. November wird insbesondere wegen der noch
ausstehenden Stellungnahme der Sportverbände
noch kein Vorschlag vorliegen. Die IMK kann
somit erst im Frühjahr 2001 eine Neuregelung
beschließen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es nicht
beabsichtigt, die niedersächsische Verfahrensweise
abzuändern.

Nun zu den einzelnen Fragen:

Zu den Fragen 1 und 2 verweise ich auf meine
Vorbemerkungen.

Zu Frage 3: Gespräche mit dem Verein Deutscher
Besitzertrainer e. V. sind derzeit nicht beabsichtigt.
Sollte der Verein von sich aus Bedarf dafür sehen,
stehe ich selbstverständlich für ein Gespräch zur
Verfügung.
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Anlage 9

Antwort

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten auf die Frage 12 des Abg. Hogrefe
(CDU):

Wettbewerbsverzerrungen für das Agrar-
land Niedersachsen, und der Ministerpräsi-
dent schweigt!

Seit Monaten ist offenkundig, dass Nieder-
sachsen im Bereich der Energiekosten erhebli-
che Wettbewerbsverzerrungen gegenüber
wichtigen EU-Nachbarländern zu verzeichnen
hat. Dies gilt für das Transportgewerbe, den
Gartenbau und die Landwirtschaft in besonde-
rem Maße. Niedersachsen als Agrarland
Nummer eins in Deutschland kann es sich
nicht leisten, dem weiter tatenlos zuzusehen.
Es geht um das Einkommen der betroffenen
Familien und natürlich um Mittel für eigenfi-
nanzierte Investitionen zum Erhalt von Ar-
beitsplätzen.

Dieselöl zählt zu den wichtigsten Produkti-
onsmitteln im Agrarbereich. Während bis 1998
die steuerliche Belastung 0,21 DM je Liter be-
trug, wird sie zu Beginn des nächsten Jahres
auf 0,57 DM anwachsen. Die Agrarerzeuger in
den Niederlanden, in Frankreich, England und
Dänemark werden dagegen nur zwischen 0
und 0,12 DM zu zahlen haben. Der Agrarmi-
nisterrat der Bundesländer hat aufgrund dieser
offenkundigen Wettbewerbsverzerrung eine
Absenkung der Mineralölsteuerbelastung von
Agrardiesel auf 0,47 DM zum 1. Januar ein-
stimmig gefordert. Bei der entscheidenden Ab-
stimmung im Bundesrat haben dann offenbar
alle Ministerpräsidenten der A-Länder das
Votum ihrer Agrarminister verworfen.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landes-
regierung:

1. Wie hoch sind nach ihren Erkenntnissen die
Einkommenseinbußen je Arbeitskraft im
Transportgewerbe, im Gartenbau und in der
Landwirtschaft in diesem und voraussichtlich
im nächsten Jahr aufgrund der stark gestiege-
nen Energiekosten?

2. Welche Wettbewerbsverzerrungen gegen-
über den Mitbewerbern in der EU sind der
Landesregierung bei den oben genannten
Branchen bekannt (bitte einzeln aufschlüsseln
und mit Zahlen belegen)?

3. Warum handelt der Ministerpräsident im
Bundesrat nicht zugunsten von Landwirten,
Gärtnern und Spediteuren?

Bevor ich auf die einzelnen Fragen des Abgeord-
neten Hogrefe eingehe, lassen Sie mich folgende
Vorbemerkung machen.

Im Vorspann zu Ihren Fragen weisen Sie vor allem
auf die unterschiedliche Belastung innerhalb der
EU beim Agrardiesel hin. Die anschließenden
Fragen befassen sich dagegen mit den gesamten
Energiekosten.

In der Tat ist die Gasölverbilligung nur ein Teilas-
pekt bei der Energiekostendiskussion. In den Ge-
nuss der Gasölverbilligung können nur landwirt-
schaftliche Betriebe und Gartenbaubetriebe kom-
men. Transportunternehmer werden im Rahmen
der Gasölverbilligung nicht gefördert. Bei den
energieintensiven Gartenbaubetrieben, insbesonde-
re im Unterglasanbau, wird zu Heizzwecken aus
Kostengründen überwiegend Heizöl oder Gas
eingesetzt.

Sie weisen darauf hin, dass die steuerliche Belas-
tung beim Agrardiesel in den letzten Jahren gestie-
gen ist. Das ist nicht von der Hand zu weisen, auch
wenn die Steuererhöhungen die Treibstoffe insge-
samt betreffen. Betrachtet man allerdings die Mit-
tel, die im Rahmen der Gasölverbilligung an die
landwirtschaftlichen Betriebe gezahlt wurden bzw.
für die kommenden Jahre eingeplant sind, stellt
man fest, dass im Haushaltsjahr 1999 bundesweit
850 Millionen DM zur Verfügung standen. Für das
Haushaltsjahr 2003 sind immerhin noch
700 Millionen DM als Steuerrückerstattung im
Rahmen der neuen Agrardieselregelung vorgese-
hen. Davon entfällt ein knappes Fünftel auf Nie-
dersachsen. Außerdem darf man nicht vergessen,
dass im Zusammenhang mit dem Wegfall der
Gasölverbilligung und der Einführung der Agrar-
dieselregelung 375 Millionen DM aus den derzeiti-
gen Mitteln Gasöl in den Bereich „Soziales“ verla-
gert werden und hiermit auch der Landwirtschaft
zur Verfügung stehen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Wenn man die zurzeit sehr hohen Energie-
preise für das ganze Jahr 2000 annimmt, betragen
die Energiemehrkosten nach Angaben des DBV
gegenüber der Situation von vor zwei Jahren etwa
100 bis 200 DM pro ha bewirtschafteter Fläche,
wenn alle wichtigen Energieträger (Diesel, Heizöl
u. Strom) in der Landwirtschaft zusammen berück-
sichtigt werden. Dabei ist zu unterscheiden zwi-
schen marktbedingten und steuerbedingten Kosten-
steigerungen, also den Mehrbelastungen aufgrund
hoher Rohölpreise einerseits und der Ökosteuer
sowie der Umwandlung der Gasölbeihilfe in Ag-
rardiesel andererseits.
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Die Mehrbelastungen aufgrund der Ökosteuer und
der Umwandlung der Gasölbeihilfe in Agrardiesel
machen bei typischen Betrieben nur etwa ein
Viertel bis ein Drittel der Kostensteigerungen aus –
bei einem durchschnittlichen Betrieb sind dies 30
bis 40 DM/ha LF. Bei Beregnungsbetrieben ist
dieser Anteil höher, im Gartenbau wesentlich
niedriger. Je Arbeitskraft betragen die Mehrkosten
in der Landwirtschaft 1.000 bis 2.000 DM. Bei
Beregnungsbetrieben sind die Mehrkosten höher
und im Gartenbau niedriger. Im Gartenbau fallen
praktisch nur die marktbedingten Preissteigerun-
gen ins Gewicht, hier sind Mehrkosten von 10.000
bis 20.000 DM je Arbeitskraft möglich.

Über Einkommenseinbußen im Transportgewerbe
liegen dem Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Technologie und Verkehr keine kon-
kreten Erkenntnisse vor. Für die abhängig Be-
schäftigten ist jedoch auf bestehende Tarifverträge
hinzuweisen. Gestiegene Energiekosten wirken
sich insofern hier nicht direkt aus.

Einkommenseinbußen der Unternehmen können
nicht pauschal für das gesamte Transportgewerbe
ermittelt werden, sie hängen von mehreren Fakto-
ren ab, wie die vorhandenen Wettbewerbsunter-
schiede, die Möglichkeit der Weitergabe der ge-
stiegenen Kosten an die Kunden, die aktuelle und
künftige Auftragslage der Unternehmen und ande-
res mehr.

Zu 2: Von den marktbedingten Preissteigerungen,
die den größten Brocken ausmachen, ist auch die
Landwirtschaft in den übrigen EU-Ländern betrof-
fen. Agrardiesel ist in vielen Nachbarländern aller-
dings aufgrund einer niedrigeren Besteuerung
billiger, hier besteht Anpassungsbedarf innerhalb
der EU. Denn trotz Europäischer Union und eines
gemeinsamen Binnenmarktes sind die Wettbe-
werbsbedingungen in der europäischen Landwirt-
schaft nicht in allen Ländern gleich.

Es gibt Bereiche, wo Deutschland besser dasteht
und solche, wo die Rahmenbedingungen in
Deutschland schlechter sind.

Analysen des BML zeigen, dass die deutsche
Landwirtschaft ihre Produktionsanteile in der EU
verteidigt und in einzelnen Bereichen sogar ausge-
baut hat; von daher kann man nicht von generellen
Wettbewerbsnachteilen der deutschen Landwirt-
schaft sprechen.

Beim Gartenbau treten Wettbewerbsunterschiede
vornehmlich beim Unterglasanbau auf. Hauptwett-

bewerber sind die Gärtner in den Niederlanden, die
von den dortigen niedrigen Erdgaspreisen profitie-
ren. Im Vergleich zu ihnen sind die Heizkosten in
Niedersachsen etwa doppelt so hoch. Für einen
5.000 m2 großen Unterglasbetrieb mittlerer Inten-
sität belaufen sich die Mehrkosten auf rund
70.000 DM im Jahr.

Im Transportgewerbe treffen die gestiegenen Roh-
ölpreise und der ungünstige Dollarkurs alle Wett-
bewerber gleichermaßen. Deutschland liegt mit
seinem Dieselpreis etwa im Mittelfeld der EU-
Mitgliedstaaten. Inzwischen ergeben sich aber für
das deutsche Verkehrsgewerbe dadurch erhebliche
Belastungsunterschiede, dass einige Länder ihren
Verkehrsunternehmen einen Teil der Mineral-
ölsteuer zurückerstatten. Um bestehende Wettbe-
werbsverzerrungen abzubauen und weitere zu
vermeiden, muss eine Steuerharmonisierung in der
EU angestrebt werden. Allerdings liegt die Kom-
petenz in Sachen Steuerpolitik bei den Mitglieds-
staaten.

Sicherlich wäre es in diesem Zusammenhang
wünschenswert gewesen, zur Verbesserung der
Wettbewerbsposition der deutschen Landwirte eine
Senkung des Steuersatzes auf Agrardiesel vorzu-
nehmen. Die Agrarministerkonferenz hat hierüber
eine intensive Diskussion geführt, angesichts der
Finanzierungsproblematik aber von einem Be-
schluss abgesehen. Im Bundestag hat sich hierfür
keine Mehrheit gefunden. Leider ist es nun einmal
so, dass nicht alles Wünschenswerte auch machbar
ist.

Im Gartenbaubereich, vor allem im energieintensi-
ven Unterglasanbau finden zurzeit intensive Bera-
tungen zwischen Bund und Ländern über schnelle
Hilfen statt. Vorgesehen sind Liquiditätshilfen
einerseits in Form von zinsverbilligten Überbrü-
ckungsdarlehen und andererseits in Form von
Beihilfen im Rahmen des AFP für energiesparende
Investitionsmaßnahmen. Hierfür werden die Mittel
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ in
den Jahren 2001 und 2002 voraussichtlich um
jeweils 15 Millionen DM aufgestockt. Im Trans-
portgewerbe stellen die Rückerstattungen, die
einige EU-Staaten ihren Unternehmen gewähren,
eindeutig Wettbewerbsverzerrungen dar, gegen die
die EU-Kommission einschreiten muss. Entspre-
chende deutsche Subventionierung ginge in die
falsche Richtung, da sie lediglich auf einen Sub-
ventionswettbewerb hinausliefe. Die Landesregie-
rung hat diese Auffassung mehrfach vertreten und
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entsprechende Maßnahmen gefordert. Der Bun-
desverkehrsminister hat die Kommission zwi-
schenzeitlich um Überprüfung der Subventions-
praxis gebeten und für die Zukunft Konsultationen
vor nationalen Maßnahmen vorgeschlagen. Die
zuständige Kommissarin hat angekündigt, dass die
Kommission jede Maßnahme zur Entlastung des
Transportgewerbes auf Vereinbarkeit mit dem EG-
Recht, insbesondere mit den Beihilfevorschriften
des EG-Vertrages prüfen werde.

Anlage 10

Antwort

des Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales
auf die Frage 13 der Abg. Frau Ortgies (CDU) und
Frau Janssen-Kucz (GRÜNE):

Arbeitserlaubnis von Saisonarbeitskräften
auf den niedersächsischen Inseln verlängern

Die Fraktionen des Niedersächsischen Landta-
ges haben sich in der Aussprache zu einem
von der CDU eingebrachten Entschließungs-
antrag übereinstimmend dafür ausgesprochen,
dass die Bundesregierung § 4 Abs. 1 der An-
werbestoppausnahmeverordnung (ASAV) da-
hin gehend ändert, dass eine Ausnahmerege-
lung geschaffen wird, die es den Betrieben des
Hotel- und Gaststättengewerbes ermöglicht,
länger als drei Monate befristet ausländische
Saisonarbeitskräfte einzustellen. Bisher hat
sich der Bundesminister für Arbeit, Walter
Riester, nicht zu einer solchen Änderung be-
reitgefunden. Nunmehr berichtet das „Jever-
sche Wochenblatt“ vom 19. Oktober 2000,
dass der Bundesminister Funke seinen Kabi-
nettskollegen Riester gebeten hat, „über eine
pragmatische Vorgehensweise nachzudenken,
die dazu beiträgt, die wirtschaftliche Existenz
der Hotel- und Gaststättenbetriebe auf den In-
seln zu erhalten“.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Ist ihr bekannt, inwieweit die übereinstim-
mende Haltung der Fraktionen im Niedersäch-
sischen Landtag hinsichtlich der Forderung
des Entschließungsantrages Drs. 14/1837 und
inwieweit die o. a. Bitte des Bundeslandwirt-
schaftsministers auf die Haltung des Bundes-
arbeitsministers Einfluss genommen haben,
um eine Änderung der ASAV zu erreichen?

2. Falls der Bundesarbeitsminister entgegen
der Bitte seines Kabinettskollegen und entge-
gen der Haltung des Niedersächsischen Land-
tages nicht gewillt ist, eine Änderung der A-
SAV vorzunehmen, ist dann die Landesregie-
rung bereit, eine Bundesratsinitiative mit die-
sem Ziel zu starten?

3. Trifft es zu, dass die Arbeitsämter eine Initi-
ative zur Änderung der ASAV unterstützen?

Nach der Einbringung des Entschließungsantrages
zur Arbeitserlaubnis von Saisonkräften auf den
Ostfriesischen Inseln in den Niedersächsischen
Landtag hat am 28. September 2000 in meinem
Haus eine ausführliche Erörterung mit Vertretern
des Hotel- und Gaststättengewerbes der Ostfriesi-
schen Inseln stattgefunden. An ihr haben außerdem
Vertreter der Landkreise Aurich und Wittmund,
der Bezirksregierung, des Wirtschaftsministeriums
und der Arbeitsverwaltung teilgenommen.

Die übereinstimmenden Forderungen des Ent-
schließungsantrages und des Landesverbandes des
Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DE-
HOGA) zur Verbesserung der Beschäftigungssitu-
ation auf den Ostfriesischen Inseln und zur Ände-
rung der Anwerbestoppausnahmeverordnung, die
die Landesregierung unterstützt, wurden mit
Schreiben vom 13. Oktober 2000 an das Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung heran-
getragen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Der Landesregierung ist bekannt, dass sich
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung intensiv mit den Forderungen des Entschlie-
ßungsantrages des Niedersächsischen Landtages
befasst und erneut Lösungen für die Arbeitsmarkt-
probleme auf den Ostfriesischen Inseln sucht.

Zu 2: Aufgrund des Schreibens meines Hauses hat
das Bundesarbeitsministerium bereits Gespräche
mit Vertretern der Bundesanstalt für Arbeit ge-
führt. Sobald mir das Bundesarbeitsministerium
seine Entscheidung über die Lösung der Proble-
matik mitgeteilt hat, wird die Landsregierung das
weitere Vorgehen festlegen.

Zu 3: Das Landesarbeitsamt Niedersachsen-
Bremen weist darauf hin, dass es bereits nach den
geltenden Bestimmungen des § 4 ASAV heute
möglich ist, osteuropäische Saisonkräfte bis zu
sieben Monate im Jahr einzusetzen. Lediglich die
Beschäftigung der einzelnen osteuropäischen
Saisonkraft sei auf drei Monate im Jahr begrenzt.
Sollten einzelne deutsche oder ausländische Ar-
beitskräfte unangekündigt ihr Arbeitsverhältnis
nicht antreten und kurzfristig Ersatz benötigt wer-
den, so handele es sich dabei um ein typisches
Unternehmerrisiko. Es ist der Auffassung, dass
durch eine vorausschauende Personalplanung mit
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ausreichenden Sicherheitsreserven und mit ver-
stärkten Ausbildungsanstrengungen der Betriebe
den Beeinträchtigungen der betrieblichen Belange
entgegengewirkt werden könne.

Das Landesarbeitsamt hält daher eine Änderung
der bestehenden Vorschriften der Anwerbestopp-
ausnahmeverordnung zur Saisonbeschäftigung
nicht für erforderlich. Vielmehr könne der Perso-
nalbedarf mit der Schaffung attraktiverer Rahmen-
bedingungen für Unterkunft und Arbeitsentgelt
gedeckt werden.

Der Direktor des Arbeitsamtes Emden, in dessen
Amtsbezirk sechs der sieben Ostfriesischen Inseln
liegen, sieht hingegen auch einen Handlungsbedarf
des Verordnungsgebers. Diese Auffassung teilt der
Direktor des Arbeitsamtes Wilhelmshaven nicht.

Anlage 11

Antwort

des Justizministeriums auf die Frage 14 der Abg.
Frau Körtner (CDU):

Mehr Sicherheit in niedersächsischen Ge-
fängnissen

Wie die jüngsten Ausbrüche aus der JVA Wil-
helmshaven, der JVA Hildesheim, der JVA U-
elzen und der JVA Bückeburg zeigen, hat sich
die Sicherheitslage in den niedersächsischen
Gefängnissen durch die starke Zunahme der
Zahl von ausbruchsbereiten Gefangenen be-
sonders aus osteuropäischen Ländern ver-
schärft.

Im Hinblick darauf ist davon auszugehen, dass
eine Ruhebereitschaft im Nachtdienst zur Ein-
sparung von Dienststunden nicht mehr ange-
zeigt ist.

Ich frage die Landesregierung:

1. In welchen niedersächsischen Justizvoll-
zugseinrichtungen/Abteilungen wurde bis zu
dem Ausbruch in Wilhelmshaven Ruhebereit-
schaft durchgeführt?

2. In welchen Justizvollzugseinrichtun-
gen/Abteilungen wird auch nach dem Aus-
bruch in Wilhelmshaven noch Ruhebereit-
schaft durchgeführt?

3. Ist beabsichtigt, zur Erhöhung der Sicherheit
der Justizvollzugseinrichtungen/Abteilungen
auf die Ruhebereitschaft zu verzichten, die
Bediensteten vollen Dienst verrichten zu las-
sen und den Anstalten/Abteilungen für die
damit verbundene personelle Mehrbelastung
einen personellen Ausgleich zu geben; wenn
nein, warum nicht; wenn ja, wann?

In einigen kleinen Justizvollzugseinrichtungen ist
Nachtdienst in der Vergangenheit zum Teil in der
Weise geregelt worden, dass jeweils ein Bediens-
teter für eine bestimmte Zeit ruhen durfte, wobei
die Ruhezeit je nach der Intensität der tatsächli-
chen Inanspruchnahme des Bediensteten lediglich
zu einem Viertel oder zur Hälfte als Arbeitszeit
angerechnet wurde (Bereitschaftsdienst). Dadurch
konnten Dienststunden eingespart werden, die zu
anderen, betreuungsrelevanten Zeiten sinnvoller
genutzt werden konnten. Bereitschaftsdienst ist
von den Anstaltsleitungen regelmäßig nur dort
angeordnet worden, wo erfahrungsgemäß des
Nachts nur die dienstlich angeordneten Kontroll-
maßnahmen durchzuführen waren, die Bedienste-
ten darüber hinaus von den Gefangenen aber nur
sehr selten für Dienstleistungen in Anspruch ge-
nommen worden sind.

Der Vorfall in der Abteilung Gerichtsstraße der
Justizvollzugsanstalt Wilhelmshaven hat gezeigt,
dass immer wieder mit bisher unbekannten Aus-
bruchsformen gerechnet werden muss. Für das
Personal bedeutet dieses, dass in den Anstalten des
geschlossenen Vollzuges auch des Nachts die volle
und uneingeschränkte Aufmerksamkeit erforder-
lich ist, sodass Nachtdienst in Form einer Ruhebe-
reitschaft hier nicht mehr praktiziert werden kann.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der
Landesregierung die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1: Bereitschaftsdienst wurde bis zu dem Aus-
bruch in Wilhelmshaven bei den Abteilungen
Aurich, Emden und Gerichtsstraße der Justizvoll-
zugsanstalt Wilhelmshaven, in der Justizvollzugs-
anstalt Lüneburg sowie in der Teilanstalt Verden
der Justizvollzugsanstalt Vechta praktiziert, ferner
in der Jugendarrestanstalt Nienburg und im offenen
Vollzug in der Abteilung Achim der Teilanstalt
Verden und in der Abteilung Einbeck der JVA
Göttingen.

Zu 2: Nach dem Ausbruch in Wilhelmshaven sind
die genannten Anstalten und Abteilungen gebeten
worden, den Bereitschaftsdienst aufzulösen und
nur noch Volldienst vorzusehen. Diese Bitte ist
inzwischen umgesetzt.

Zu 3: Bei den Justizvollzugsanstalten und Abtei-
lung, bei denen bisher Bereitschaftsdienst prakti-
ziert wurde, sind organisatorische Veränderungen
der Dienstabläufe erforderlich, die zum Teil noch
endgültig mit den zuständigen Personalvertretun-
gen abgestimmt werden müssen. Ob sich daraus
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für die jeweiligen Anstalten oder Abteilung
zwangsläufig auch immer die Notwendigkeit eines
Personalzuwachses ergeben muss, wird zurzeit von
einer Arbeitsgruppe geprüft, die die Justizvoll-
zugseinrichtungen bereits seit längerem in Fragen
des Personaleinsatzes berät und Vorschläge für
eine gleichmäßige und gerechte Verteilung des
Personals auf die Justizvollzugseinrichtungen
erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden für
die hier in Rede stehenden Justizvollzugseinrich-
tungen voraussichtlich Anfang des kommenden
Jahres vorliegen.

Anlage 12

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 15 der Abg.
Frau Litfin (GRÜNE):

Zukunft der schulpsychologischen Beratung
in Niedersachsen

Im Schuldienst des Landes Niedersachsen gibt
es zurzeit 87 Planstellen für Schulpsycholo-
ginnen und Schulpsychologen und vier Plan-
stellen für Psychologiedirektorinnen und -
direktoren. Die Landesregierung beabsichtigt,
die Zahl dieser Stellen um 24, also um mehr
als 25 % zu reduzieren.

Zu den künftigen Aufgaben der Schulpsycho-
logie hatte die Kommission „Schulentwick-
lung, Beratung, Fortbildung“ beim Nieder-
sächsischen Kultusministerium am 29. No-
vember 1996 folgende Empfehlung gegeben:
„Bedingt durch die gesellschaftlichen, kultu-
rellen und technologischen Veränderungspro-
zesse, auf die Schule mit entsprechenden Ent-
wicklungs- und Anpassungsprozessen reagie-
ren muss, haben die Anforderungen an die
schulpsychologische Beratung in den letzten
Jahren an Umfang und Vielfalt zugenommen.
(...) Die derzeitig vorhandene Stellenzahl (...)
sollte angesichts des vorhandenen Beratungs-
bedarfs und der Probleme in den Schulen bei-
behalten werden.“

Die Arbeitsgruppe „AG ‘99“ zur Schulver-
waltungsreform beim Kultusministerium hat in
ihrem Bericht vom 19. April 1999 empfohlen,
die Zielsetzungen der schulpsychologischen
Beratung weiter zu entwickeln und den
Schwerpunkt auf die systemische Beratung der
Schulen im Hinblick auf Qualitätssicherung
und Qualitätssteigerung sowie auf Konflikt-
management zu legen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie definiert sie die Aufgaben der Schul-
psychologie, insbesondere unter Berücksichti-
gung der Empfehlungen der Kommission
„Schulentwicklung, Beratung, Fortbildung“

von 1996 und der Arbeitsgruppe Schulver-
waltungsreform beim Kultusministerium von
1999?

2. Welche Bedeutung hat die schulpsychologi-
sche Beratung nach ihrer Auffassung für eine
Weiterentwicklung der Schule insbesondere
mit dem Ziel, auch Kindern und Jugendlichen
aus desintegrierten Familien die gesellschaftli-
che Integration zu sichern und sie in ihrer Per-
sönlichkeit so zu stärken, dass sie für gewalt-
tätige und fremdenfeindliche Denk- und Ver-
haltensweisen weniger anfällig sind?

3. Wie soll die schulpsychologische Beratung
diese Aufgaben nach Auffassung der Landes-
regierung bei dem geplanten Stellenabbau von
mehr als 25 % bewältigen können?

Die Kleine Anfrage beantworte ich im Namen der
Landesregierung wie folgt:

Die Schulpsychologie in Niedersachsen verfügt
derzeit über 89 Planstellen, davon vier Planstellen
für Psychologiedirektorinnen und –direktoren mit
Leitungs- und Koordinierungsaufgaben im Dezer-
nat 401 der Bezirksregierungen. Das entspricht,
bezogen auf die Schülerinnen und Schüler an
niedersächsischen Schulen, einer Relation von
1 : 14.000. Dies macht deutlich, dass der Schwer-
punkt der schulpsychologischen Beratung auch
jetzt schon bei Aufgaben liegt, die mit Beratung
des Systems Schule zu beschreiben sind. Einzel-
fallberatung, auf Schüler und Schülerinnen bezo-
gen, muss bei dieser Relation die Ausnahme sein.

Während der Schulverwaltungsreform ist die
Schulaufsicht um 30 % zugunsten der Stellen im
Schulbereich reduziert worden. Die Schulpsycho-
logie ist damals ausgenommen worden, weil ihr
Aufgabenbereich gegenüber dem Erlass von 1984
neu beschrieben werden sollte.

Um die letzte Zielvereinbarung zum Stellenabbau
im Umfang von 110 Stellen zu erfüllen, ist nun-
mehr auch für die Schulpsychologie eine Einspar-
auflage vorgesehen. Die Reduzierung um insge-
samt 24 Stellen ergibt für diesen Bereich eine
Minderung um 27 %, es verbleiben 65 Stellen. Es
wird sichergestellt, dass die Schulpsychologie
ihren Stellenwert in der Systemberatung hat.
Gleichzeitig soll das Beratungslehrersystem, in
dem fast die Hälfte der Schulpsychologen tätig ist,
neu geordnet werden, damit für Schüler und Eltern
professionelle Ansprechpartner auf der Ebene der
Schule vorhanden sind.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich im Namen
der Landesregierung die einzelnen Fragen wie
folgt:

Zu 1  und 3: Auf der Grundlage der Anregungen
der Arbeitsgruppe „Schulverwaltungsreform“
wurde die Kommission „Schulentwicklung, Bera-
tung, Fortbildung“ beauftragt; diese legte mit dem
Bericht vom 29. November 1996 allgemeine Emp-
fehlungen für den Bereich „Schulpsychologische
Beratung“ vor. Demzufolge wird im Bericht der
„AG ‘99“ vom 19. April 1999 empfohlen, die
Tätigkeitsschwerpunkte der schulpsychologischen
Dezernentinnen und Dezernenten den sich wan-
delnden Anforderungen des Schulsystems und der
Verwaltungsreform anzupassen.

Zur Erledigung dieser Aufgabe ist im Juli dieses
Jahres eine Arbeitsgruppe „Schule und schulpsy-
chologische Beratung“ eingerichtet worden, die
ihre Empfehlungen im Juli 2001 vorlegen wird.

Die Aufgabenfelder der schulpsychologischen
Beratung und der Beratungslehrkräfte sind im
Hinblick auf ihre besondere Leistungsfähigkeit für
schulische Praxis zu beschreiben und weiterzuent-
wickeln. Das bedeutet, dass innerhalb des Schul-
systems die Problemstellen identifiziert werden
sollen, an denen eine wirksame Intervention schul-
psychologischer Beratung tatsächlich möglich ist.
Außerdem soll der besondere schulpsychologische
Beratungsbedarf in einzelnen Schulformen be-
schrieben werden.

Zu 2: Die schulpsychologische Beratung hat nach
Auffassung der Landesregierung jetzt und auch
künftig eine hohe Bedeutung bei der systemati-
schen Weiterentwicklung der Schulen. Sie dient
damit auch dem Ziel, Kinder und Jugendliche in
ihrer Persönlichkeit zu stärken und deren gesell-
schaftliche Integration zu sichern.

Anlage 13

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 16 des Abg.
Busemann (CDU):

Gravierender Fachlehrermangel insbeson-
dere im naturwissenschaftlichen Bereich

In Niedersachsen zeichnet sich insbesondere
im Bereich der Hauptschulen und Realschulen
ein gravierender Fachlehrermangel im natur-
wissenschaftlichen Bereich ab. Die Studienan-
fängerzahlen reichen unter Berücksichtigung
der einschlägigen Schwundquote bei weitem
nicht aus, um auch nur den Ersatzbedarf zu
decken. Ab 2005 prognostiziert das Nieder-
sächsische Kultusministerium im Bereich aller
Schulformen außerhalb der Gymnasien einen
Lehrermangel von teilweise 100 %. Bereits
jetzt gibt es offensichtlich erhebliche Schwie-
rigkeiten, Lehrerstellen mit naturwissenschaft-
lichen Fächern insbesondere im ländlichen
Raum zu besetzen. So berichten die „Informa-
tionen für die Realschule“ in ihrer Ausgabe
vom September 2000:

„Dies sind die Tatsachen im Bereich der Be-
zirksregierung Lüneburg. Ausgeschrieben wa-
ren zu Beginn des Einstellungsverfahrens 70
Stellen für das Lehramt an Realschulen. Da-
von konnten über 30 nicht in der ausgeschrie-
benen Fächerkombination oder mit dem aus-
geschriebenen Einzel- oder beliebigem Bei-
fach besetzt werden! 10 Stellen waren mit dem
Fach Physik ausgeschrieben, meistens als
‚Physik/beliebig‘. Davon konnte eine einzige
mit viel Mühen mit einer Lehrkraft besetzt
werden, die Physik studiert hat! Letztlich sind
einige Stellen immer noch unbesetzt, einige
wurden in Stellen für ein anderes Lehramt
umgewidmet, andere wurden mit Bewerbern
besetzt, die von der Ausschreibung völlig ab-
weichende Fächerkombinationen mitgebracht
haben, zum Ärger einiger Schulen völlig am
Bedarf vorbei. Es gab reihenweise Absagen
von Bewerberinnen und Bewerbern, die für ei-
ne Stelle vorgesehen waren, dann aber die att-
raktiven Angebote in anderen Bundesländern
vorzogen. Es lässt sich vorhersagen, dass die
zukünftigen A-12-Stellen an den Einheits-
schulen bei fachlich qualifizierten Bewerbern
mindestens im Bereich der Naturwissenschaf-
ten keinerlei Interesse mehr finden werden.
Unter diesem Blickwinkel erscheint das Gere-
de von der Bildungsoffensive als Geschwätz.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele und welche Stellen sind an wel-
chen allgemein bildenden Schulen welcher
Schulform in welcher Fächerkombination mit
mindestens einem naturwissenschaftlichen
Fach (Physik, Chemie, Biologie) zum Schul-
jahresbeginn 2000 ausgeschrieben worden?
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2. Wie viele und welche der an allgemein bil-
denden Schulen zum Schuljahresbeginn 2000
ausgeschriebenen Stellen konnten zum einen
nicht in der ausgeschriebenen Fächerkombina-
tion oder zum anderen nicht mit dem ausge-
schriebenen Einzel- oder beliebigem Beifach
besetzt werden, differenziert nach den unter 1.
abgefragten Stellen und nach den übrigen aus-
geschriebenen Stellen?

3. Welche der zum Schuljahresbeginn 2000 an
allgemein bildenden Schulen ausgeschriebe-
nen Stellen sind immer noch unbesetzt, welche
wurden in Stellen für ein anderes Lehramt
umgewidmet, welche wurden mit Bewerbern
besetzt, die von der Ausschreibung abwei-
chende Fächerkombinationen mitgebracht ha-
ben, und welche wurden mit Bewerbern be-
setzt, die das geforderte Fach nicht studiert ha-
ben?

Erstens. Für das Lehramt an Realschulen haben die
Bezirksregierungen zum 21. August 2000  38
Stellen mit dem Fach Physik ausgeschrieben.
Hierfür gab es 20 Bewerbungen aus Niedersachsen
und vier aus anderen Ländern. Eingestellt werden
konnten 13 Realschullehrkräfte mit dem Fach
Physik, alle aus Niedersachsen. Darunter waren
auch die fünf neuen Absolventinnen und Absol-
venten des niedersächsischen Vorbereitungsdiens-
tes vom April 2000. Eingestellt werden konnten
weiterhin drei in Niedersachsen wohnende Lehr-
kräfte, die in diesem Jahr den Vorbereitungsdienst
in Nordrhein-Westfalen bzw. Hessen absolviert
hatten. Nicht eingestellt wurden ein Altbewerber,
der nur an bestimmten zentralen Orten unterrichten
wollte, ein Bewerber, der an einer Schule in freier
Trägerschaft in Niedersachsen weiter unterrichtet,
eine Bewerberin, die noch an einer deutschen
Auslandsschule tätig ist, und drei Bewerberinnen
und Bewerber, die vor 15 und mehr Jahren mit
Noten 3,5 und schlechter die Lehrerausbildung
absolviert hatten. Weiterhin hatte ein Altbewerber
unmittelbar vor dem Vorstellungsgespräch abge-
sagt. Die vier Bewerber aus anderen Ländern
haben - wie bei allgemeinen Mangelfächern zu
erwarten - Einstellungsangebote in anderen Län-
dern angenommen.

Es ist also bei den Realschullehrkräften mit Physik
nicht festzustellen, dass Bewerberinnen und Be-
werber aus Niedersachsen attraktivere Angebote
aus anderen Ländern vorgezogen hätten.

Zweitens. Den Bezirksregierungen wird vom Kul-
tusministerium vor jeder Stellenausschreibung
mitgeteilt, wie viele Altbewerberinnen und –be-
werber ohne BAT-Verträge an niedersächsischen

Schulen und wie viele neue Absolventinnen und
Absolventen des niedersächsischen Vorbereitungs-
dienstes es für die einzelnen Fächerkombinationen
gibt. Danach waren zum 21. August 2000 für das
Lehramt an Realschulen und dem Fach Physik
sechs Altbewerberinnen und Altbewerber und fünf
neue Absolventinnen und Absolventen zu erwar-
ten. Tatsächlich hatten sich darüber hinaus drei
Lehrkräfte von Schulen in freier Trägerschaft, drei
neue Absolventinnen und Absolventen des Vorbe-
reitungsdienstes anderer Länder und drei sonstige
Altbewerberinnen und -bewerber beworben. Ob-
wohl für Mangelfächer nur eine begrenzte Zahl an
Bewerbungen zu erwarten ist, werden mehr Ein-
stellungen bekannt gegeben, um auch bisher nicht
bekannten Bewerberinnen und Bewerbern Ein-
stellungsmöglichkeiten zu bieten. Im Übrigen ist
bei dem dezentralen Auswahlverfahren nicht im-
mer bekannt, wo die neuen Absolventinnen und
Absolventen den Dienst antreten wollen, sodass
auch deswegen eine höhere Zahl von Stellenaus-
schreibungen für Mangelfächer gerechtfertigt ist.

Drittens. Die Fächer der Stellen werden folgen-
dermaßen bekannt gegeben: benötigtes Fach a,
möglichst Fach b. Bei der Auswahl wird versucht,
zunächst eine Lehrkraft mit einer Ausbildung für
beide Fächer zu finden. Wenn dieses nicht gelingt,
erfolgt eine Auswahl aus allen Bewerberinnen und
Bewerbern, die für das erste Fach ausgebildet sind
und ein anderes zweites Fach haben. Wenn damit
die Stelle auch nicht besetzt werden kann, wird sie
umgewidmet und z. B. das zweite Fach an die erste
Stelle gesetzt oder die Auswahl bei einem anderen
Lehramt mit den benötigten Fächern vorgenom-
men.

Dies vorausgeschickt, werden die einzelnen Fragen
wie folgt beantwortet.

Zu 1: Zum 21. August 2000 wurden an den allge-
mein bildenden Schulen ohne Sonderschulen von
1.835 Stellen 273 für die naturwissenschaftlichen
Fächer Physik, Chemie und Biologie bekannt
gegeben. Davon hatten 29 Stellen zwei naturwis-
senschaftliche Fächer; diese wurden in der Tabelle
mit beiden Fächern gezählt. Diesen Stellen wurde
die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber aus
Niedersachsen gegenübergestellt, die sich für die
einzelnen naturwissenschaftlichen Fächer haben
ausbilden lassen; auch hier können Lehrkräfte zwei
naturwissenschaftliche Fächer haben.
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L e h r a m t   a n

Grund- und Haupt-
schulen

Realschulen Gymnasien
Schulform

PH CH BI PH CH BI PH CH BI
selbst. Orientierungsstufe 2 4 1 3 3 3
Hauptschule, GHS, HRS 1) 32 13 15 13 7 7 4 2 4
selbständige Realschule 16 12 10
KGS 4 1 2 6 2 1 3 7 5
IGS 2 1 6 8 8
Gymnasium 46 20 29
insgesamt 38 14 21 38 21 22 62 40 46
Bewerbungen aus Niedersach-
sen

8 13 150 20 13 85 103 176 414

1) einschließlich angebundener Orientierungsstufen

Die 273 Stellen sind im einzelnen der Anlage 1 zu
entnehmen.

Zu 2: Von den 273 mit naturwissenschaftlichen Fä-
chern bekannt gegebenen Stellen konnten

• 194 mit dem gleichen Lehramt und einem bzw.
beiden passenden naturwissenschaftlichen Fä-
chern,

• drei mit dem gleichen Lehramt und nur einem
passenden Fach von zwei ausgeschriebenen na-
turwissenschaftlichen Fächern,

• neun mit dem gleichen Lehramt und anderen
naturwissenschaftlichen Fächern,

• fünf mit einem anderen Lehramt und einem
passenden naturwissenschaftlichen Fach und

• zwei mit einem anderen Lehramt und einem
anderen naturwissenschaftlichen Fach

besetzt werden; das sind insgesamt 213 Stellen bzw.
78,0 % der mit naturwissenschaftlichen Fächern
bekannt gegebenen Stellen.

Bei 16 weiteren Stellen war das naturwissenschaftli-
che Fach nur an zweiter Stelle mit dem Zusatz „mög-
lichst“ angegeben. Für das vorrangig genannte erste
Fach konnte bedarfsgerecht eine Lehrkraft eingestellt
werden. Bei 13 dieser Stellen war Mathematik das
erste Fach.

In 16 weiteren Fällen konnte anstelle von Physik oder
Chemie eine Lehrkraft mit Mathematik und einem
anderen Fach ausgewählt werden.

Die restlichen 28 Stellen konnten weder mit
einem naturwissenschaftlichen Fach noch mit
Mathematik besetzt werden; das sind 10,3 %
der mit naturwissenschaftlichen Fächern aus-
geschriebenen Stellen.

Die gegenüber der Ausschreibung abweichend
besetzten 79 Stellen für Physik, Chemie und
Biologie sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Von den übrigen 1.562 bekannt gegebenen
Stellen konnten 1.277 mit dem gleichen Lehr-
amt und den passenden Fächern besetzt werden
(81,8 %).

Von den übrigen 285 Stellen wurden

• vier mit einem anderen Lehramt und den
passenden Fächern,

• 96 mit dem gleichen Lehramt und der
passenden Ausbildung nur für das erste
Fach,

• 40 mit dem gleichen Lehramt und der
passenden Ausbildung nur für das zweite
Fach,

• zwölf mit dem gleichen Lehramt und der
passenden Ausbildung im dritten Fach für
eines der ausgeschriebenen Fächer und

• drei mit einem anderen Lehramt und einem
passendem Fach besetzt.

Nur 130 der übrigen 1.562 Stellen wurden mit
Lehrkräften besetzt, die keines der ausge-
schriebenen Fächer hatten; das sind 8,3 %.
Von diesen Lehrkräften hat ein Teil eine Aus-
bildung in einem anderen Mangelfach, das
ebenfalls von der Schule benötigt wurde.
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Die gegenüber der Ausschreibung abweichend be-
setzten 285 Stellen sind in der Anlage 3 aufgeführt.

Zu 3: Von den zum 21. August 2000 ausgeschriebe-
nen Stellen konnte nach dem Stand von Mitte No-
vember nur eine Stelle noch nicht qualifiziert besetzt
werden: eine Sonderschullehrerstelle in der Bezirks-
regierung Lüneburg, Schule für Lernhilfe, Am Feld-
kamp, 27619 Schiffdorf.

Insgesamt wurden 34 ausgeschriebene Stellen für die
Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, an Real-

schulen oder an Gymnasien in ein anderes
dieser Lehrämter umgewandelt. Die einzelnen
Stellen sind in den Anlagen 2 und 3 in einer
der letzten Spalten mit der Abkürzung des
entsprechenden neuen Lehramtes gekenn-
zeichnet. Weiterhin wurde eine Stelle für das
Lehramt an Sonderschulen für die Linden-
schule in Sulingen in das Lehramt an Real-
schulen umgewandelt.

Zu den beiden übrigen Fragen wird auf die
Antwort zu 2 verwiesen.
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Anlage 2
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Anlage 3
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Anlage 14

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 17 der Abg.
Frau Janssen-Kucz (GRÜNE):

Mangelhafte Unterrichtsversorgung an der
Friesenschule (Realschule) in Leer

Eltern und Erziehungsberechtigte sowie die
Schulleitung der Friesenschule haben das
Kultusministerium und die Bezirksregierung
Weser-Ems wiederholt auf die desolate Unter-
richtsversorgung hingewiesen. Seit Monaten
wird an der Friesenschule das Unterrichtsloch
nur notdürftig gestopft. Stundenplanänderun-
gen erfolgen regelmäßig, zum Teil mit fach-
fremden Lehrkräften. Ein kontinuierlich fach-
lich weitergeführter Unterricht kann so nicht
stattfinden. In acht Wochen gab es fünf Ände-
rungen des Stundenplans. Seit Beginn des
Schuljahres lag die Unterrichtsversorgung un-
ter 90 % und beträgt derzeitig nur 93,9 %.

Im vergangenen Schuljahr 1999/2000 haben
vier Vollzeitlehrkräfte die Schule verlassen.
Hierfür sind lediglich zwei Lehrkräfte einge-
stellt worden, eine davon mit 22 Wochenstun-
den. Zusätzlich wurde eine Springerkraft be-
fristet für ein Jahr eingestellt. Außerdem fallen
drei Lehrkräfte aufgrund von Pensionsanträgen
und längerfristigen Erkrankungen aus. Dabei
werden zwei von ihnen nach wie vor seitens
der Bezirksregierung als unterrichtende Lehr-
kraft geführt, obwohl sie keinen Unterricht
erteilen.

Laut Auskunft der Schulelternratsvorsitzenden
haben die Schülerinnen und Schüler nicht den
Wissensstand anderer Realschulen des Land-
kreises Leer. Die Schulabgänger der
10. Klasse haben erhebliche Lernschwierig-
keiten beim Anschluss an weiterführende
Schulen. Auch Ausbilder klagen über die
schlechtere Qualifikation der Schulabgänger
der Friesenschule.

Ich frage die Landesregierung:

1. In wie vielen und welchen Klassen kann die
Stundentafel nicht erteilt werden, welche Fä-
cher und Arbeitsgemeinschaften sind davon
betroffen und einem ständigem Vertretungs-
unterricht und Stundenausfall unterworfen?

2. Warum sind zu Beginn des Schuljahres kei-
ne unmittelbar wirksamen Maßnahmen ergrif-
fen worden, um die permanenten Stundenplan-
änderungen und spontanen Lehrkrafteinsätze
zu verhindern?

3. Welche Maßnahmen wird die Landesregie-
rung ergreifen, um die katastrophale Unter-
richtsversorgung und den Wissensstand der
Schülerinnen und Schüler der Friesenschule

kurz- und langfristig zu verbessern, und wann
ist mit der Umsetzung zu rechnen?

Nach den Planungsdaten der für die Friesenschule
zuständigen Bezirksregierung Weser-Ems verfügte
die Schule zum Stichtag der Statistik am
14. September 2000 bei 656,0 Lehrer-Soll-Stunden
über 632,0 Lehrer-Ist-Stunden. Zur Abdeckung des
Pflichtunterrichts gemäß den Stundentafeln werden
590,0 Lehrer-Ist-Stunden benötigt, sodass noch
42,0 Lehrer-Ist-Stunden für weitere pädagogische
Maßnahmen zur Verfügung gestanden hätten.
Damit wäre eine im Vergleich zu den anderen
Realschulen des Bezirks und des Landes über-
durchschnittliche Unterrichtsversorgung gegeben
gewesen. Die von der Bezirksregierung für das
Schuljahr 2000/2001 getroffenen Personalmaß-
nahmen haben dabei den Weggang von vier Lehr-
kräften mehr als ausgeglichen. Während die Schule
zum Schuljahresende Stunden im Umfang von
92,5 Stunden verloren hatte, wurden der Friesen-
schule zum Schuljahresbeginn durch zwei Verset-
zungen (+ 54,0 Stunden), eine Abordnung (+ 22,0
Stunden) sowie die Einstellung einer Feuerwehr-
lehrkraft (+ 17,5 Stunden) und den Zugang einer
Realschulanwärterin (+ 10,0 Stunden) Unterrichts-
stunden im Umfang von 103,5 Stunden zugewie-
sen. Im Übrigen muss darauf hingewiesen werden,
dass Springer-Lehrkräfte unbefristet eingestellt
werden.

Da die statistischen Angaben in erster Linie ein
Instrument der mittelfristigen Personalplanung zur
Entscheidung über Neueinstellungen, Versetzun-
gen und Abordnungen zum Ausgleich der Unter-
richtsversorgung sind, gehen durch Erkrankungen
entstandene kurzzeitige Abweichungen von der
generellen Unterrichtsversorgung nicht in die
Statistik ein. Zufallsbedingte Schwankungen in der
Unterrichtsversorgung einer Schule würden bei
diesen langwirkenden Personalentscheidungen zu
Fehlentscheidungen führen. Eine Nichtberücksich-
tigung erkrankter Lehrkräfte bei den Lehrer-Ist-
Stunden der Statistik erfolgt deshalb landesein-
heitlich erst dann, wenn eine langfristige Erkran-
kung mit einer voraussichtlichen Dauer von mehr
als sechs Monaten vorliegt. Diese Voraussetzung
war im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Nach Bericht der Bezirksregierung vom 3. Novem-
ber 2000 stehen der Friesenschule bei Fortdauer
der Erkrankung zweier Lehrkräfte bei 656,0 Leh-
rer-Soll-Stunden aktuell 620,0 Lehrer-Ist-Stunden
zur Verfügung, sodass zuzeit noch 30,0 Lehrer-Ist-
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Stunden für weitere pädagogische Maßnahmen
vorhanden sind.

Die von der Fragestellerin aufgestellten Vermu-
tungen über den Leistungsstand und die Berufsaus-
sichten der Schülerinnen und Schüler der Friesen-
schule in Leer können aus der Sicht der Schule so
nicht bestätigt werden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Aus den in der Vorbemerkung genannten
Zahlen ergibt sich, dass der Pflichtunterricht ge-
mäß den Stundentafeln in allen Klassen erteilt
werden kann. Wenn es dennoch zu Kürzungen im
Pflichtunterricht kommt, so ist dies - sofern es sich
nicht wie in Musik um einen Mangel an Fachlehr-
kräften handelt - darauf zurückzuführen, dass die
Schule in eigener Verantwortung im Bereich des
Wahlunterrichts, der Arbeitsgemeinschaften, des
Wahlpflichtunterrichts, des Förderunterrichts und
für Gruppenteilungen teilweise zulasten des
Pflichtunterrichts insgesamt 144,0 Lehrer-Ist-
Stunden eingesetzt hat. Die durchschnittlichen
Gruppengrößen in diesen Bereichen liegen bei
15,2. Die Kurse in der Wahlsprache, die Arbeits-
gemeinschaften und Wahlpflichtkurse werden
nicht Klassen sondern Jahrgängen zugeordnet. Die
Stundentafel der Realschule sieht im Pflichtbereich
keine Arbeitsgemeinschaften vor. Gemäß den
Vorgaben der Stundentafeln und den Bestimmun-
gen des Erlasses „Klassenbildung und Lehrerstun-
denzuweisung“ vom 28. Februar 1995 wären im
Wahlbereich und Wahlpflichtbereich 96,0 Stunden
einzusetzen gewesen. Die Schule hat jedoch in
diesen Bereichen insgesamt 144,0 Lehrer-Ist-
Stunden eingesetzt. Das sind deutlich mehr Stun-
den als die Stundentafeln und die Bestimmungen
des o. a. Erlasses vorsehen.

Vertretungsunterricht findet immer in den Klassen
statt, deren Lehrkräfte erkrankt sind. Dies wech-
selt, da bei kurzfristigen Erkrankungen von Lehr-
kräften immer unterschiedliche Klassen und Fä-
cher betroffen sind. Bei einer längerfristigen Er-
krankung einer Lehrkraft kann im eigentlichen
Sinne nicht mehr von „Vertretungsunterricht“
gesprochen werden, da dann andere Lehrkräfte
auch längerfristig den Unterricht übernehmen.

Zu 2: Wie oben dargestellt, lag aufgrund der Per-
sonalmaßnahmen der Bezirksregierung der Pla-
nungswert für die Unterrichtsversorgung der Frie-
senschule zu Beginn des Schuljahres über der

durchschnittlichen Unterrichtsversorgung der
Realschulen des Landes. Auf eine sich schon in
den Sommerferien abzeichnende langfristige Er-
krankung hat die Bezirksregierung Weser-Ems
vorausschauend mit der Einstellung einer „Feuer-
wehr-Lehrkraft“ zum  Schuljahresbeginn reagiert.
Im Verlauf der ersten Schulwochen kam es dann
zu längerfristigen Erkrankungen dreier weiterer
Lehrkräfte. Diese unvorhersehbaren Unter-
richtsausfälle haben in der Tat zwischenzeitlich zu
Engpässen in der Unterrichtsversorgung der Frie-
senschule geführt. Aus diesem Grunde wurde eine
weitere Lehrkraft im Umfang von 21,0 Stunden an
die Friesenschule abgeordnet. Darüber hinaus hat
inzwischen eine der drei längerfristig erkrankten
Lehrkräfte ihren Dienst wieder aufgenommen.
Dass mit unvorhersehbaren Erkrankungen und
damit verbundenen Ausgleichsmaßnahmen Ände-
rungen im Stundenplan einhergehen, wie an der
Friesenschule geschehen, ist nicht zu verhindern,
da eine vorausschauende Planung in diesen Fällen
nicht möglich ist.

Zu 3: Wie aus der Antwort zu Frage 1 hervorgeht,
ist die Friesenschule in Leer mit den von der Be-
zirksregierung Weser-Ems getroffenen Maßnah-
men derzeit knapp, aber ausreichend versorgt. Für
die von der Schule selbst getroffenen Entscheidun-
gen über die Verwendung der ihr zur Verfügung
stehenden Lehrer-Ist-Stunden verweise ich eben-
falls auf die Antwort zu Frage 1.

Nach derzeitigem Planungsstand der Bezirksregie-
rung Weser-Ems wird sich die Unterrichtsversor-
gung der Friesenschule zum 1. Februar 2001 insge-
samt um weitere 16,0 Lehrer-Ist-Stunden erhöhen.
Die Schule würde dann bei 656,0 Lehrer-Soll-
Stunden über 636,0 Lehrer-Ist-Stunden verfügen,
sodass rechnerisch noch 46,0 Lehrer-Ist-Stunden
für weitere pädagogische Maßnahmen zur Verfü-
gung stünden. Damit wird an der Friesenschule in
Leer mit Beginn des kommenden Schulhalbjahres
eine im Vergleich zu den anderen Realschulen des
Bezirks und des Landes überdurchschnittliche
Unterrichtsversorgung gegeben sein.

Anlage 15

Antwort

des Finanzministeriums auf die Frage 18 der Abg.
Coenen und Schirmbeck (CDU):

Schließung des Zollamtes in Quakenbrück

Das derzeit vorliegende Grobkonzept des
Bundesfinanzministeriums zur „Neustrukturie-
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rung der Zollverwaltung“ sieht im Zuge der
Neuordnung der einzelnen Zollamtsbezirke die
Schließung des Zollamtes in Quakenbrück,
Landkreis Osnabrück, vor. Es ist eine Fusion
der benachbarten Zollamtsstandorte Lohne und
Quakenbrück am Standort Lohne beabsichtigt.

Nach den uns vorliegenden Information sind
die beiden relevanten Standorte sowohl vom
Arbeitsaufkommen als auch von der Personal-
stärke her als gleichwertig einzuschätzen. Für
den Standort Quakenbrück würde ein Abzug
des Zollamtes eine weitere Verschlechterung
der arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingun-
gen und eine besondere Härte bedeuten. Die
laut Landes-Raumordnungsprogramm Nieder-
sachsen als Mittelzentrum klassifizierte Stadt
musste bereits in der Vergangenheit durch die
Aufgabe verschiedener Behördenstandorte er-
hebliche Nachteile in Kauf nehmen. Nach der
Schließung der Einrichtungen der Postver-
waltung, des Amtsgerichtes und des Ar-
beitsamtes ist nun die Schließung des Zollam-
tes zu befürchten. Zudem kann bei einer Über-
arbeitung des Bundeswehrstandorte-Modells
die Reduzierung oder sogar Schließung des
Standortes Quakenbrück nicht ausgeschlossen
werden. Diese Entwicklung an dem mittelzent-
ralen Standort Quakenbrück ist insbesondere
im Lichte der allgemein angespannten Ar-
beitsmarktsituation - auch im Vergleich mit
dem Alternativstandort Lohne - zu betrachten.

Die Stadt Quakenbrück hatte zum 30. Juni
2000 mit 14,4 % eine doppelt so hohe Ar-
beitslosenquote wie die Stadt Lohne (7,2 %)
zu verzeichnen.

Neben den unmittelbaren Auswirkungen auf
den örtlichen Arbeitsmarkt ist insbesondere
der gravierende Rückzug aus der Fläche durch
die Neustrukturierung des Zollamtsbezirkes
festzustellen. Bei einer Umsetzung des derzeit
vorliegenden Grobkonzeptes ist von einem er-
heblichen Verlust der Bürger- und Betriebsnä-
he im gesamten Bereich Weser-Ems auszuge-
hen. Zudem ist erkennbar, dass im Verhältnis
zu den weiteren niedersächsischen Regionen
insbesondere im Bereich Weser-Ems der Stan-
dorteabbau von Bundes- und Landesverwal-
tungen weiter forciert wird.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Ist das nunmehr vorliegende Grobkonzept
des Bundesfinanzministeriums zur Neustruktu-
rierung der Zollverwaltung, einschließlich der
Entscheidung zur Aufgabe des Standortes
Quakenbrück, mit der Landesregierung abge-
stimmt?

2. Welche Argumente und Gesichtspunkte ha-
ben letztlich insbesondere im Lichte der ar-
beitsmarktpolitischen Situation des Standortes
Quakenbrück zu der Standortaufgabe geführt?

3. Was gedenkt die Landesregierung konkret
zu tun, um die laut Landes-Raumordnungs-
programm bestehende mittelzentrale Funktion
des Standortes Quakenbrück zu sichern bzw.
zu stärken?

Grundlage der Entscheidung zu einer möglichen
Schließung des Zollamtes Quakenbrück ist ein
Eckpunktepapier des BMF zur Strukturentwick-
lung der Bundesfinanzverwaltung aus dem Früh-
jahr dieses Jahres. Auf Basis dieses Arbeitspapie-
res ist zwischenzeitlich vom BMF ein Grobkonzept
mit Standortempfehlungen entwickelt worden, das
den Ländern mit Datum vom 17. Oktober 2000 zur
Stellungnahme bis Ende November übersandt
worden ist. Danach beabsichtigt Bundesfinanzmi-
nister Eichel, nach Auswertung der eingegangenen
Vorschläge und Anregungen im Dezember 2000
eine abschließende Entscheidung zu treffen. Die
Niedersachsen betreffenden Stanortempfehlungen
hinsichtlich der Zollverwaltung - Hauptzollämter,
Binnenzollämter, Grenzzollämter - fasse ich wie
folgt zusammen:

Standortempfehlungen Hauptzollämter

Standort
bisher

Beschäf-
tigte

Standort
neu

Beschäf-
tigte

Braun-
schweig

264 Braun-
schweig

406

Emden 280
Göttingen 142
Hannover 290 Hannover 471
Lüneburg 141
Oldenburg 261 Oldenburg 743
Osnabrück 283 Osnabrück 434
HZA-Prüf
Hannover

67

Summe 1.728 2.054

Die Umsetzung der Standortempfehlungen ist nach
dem Konzept des BMF für die Zeit nach der EU-
Osterweiterung geplant. Im Ergebnis wird Nieder-
sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern
im Bereich der Hauptzollämter hinsichtlich der
Beschäftigtenzahl zu den Gewinnern der Reform
gehören.
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Standortempfehlungen Binnenzollämter

Hauptzollamt /
Zollamt

Bedarf AK
30. Juni 2000

Vorschlag

HZA Braun-
schweig
AbfSt des HZA
ZA Helmstedt-
Autobahn
ZA Peine
ZA Wolfenbüttel
ZA Wolfsburg

4,5
21,0
5,0
9,0
10,0

Errichtung
eines ZA
Braunschweig

HZA Göttingen
AbfSt des HZA
ZA Goslar
ZA Northeim
ZA Hameln
ZA Hildesheim
ZA Holzminden

10,0
12,0
9,0
8,0
9,0
7,0

Errichtung
eines ZA
Göttingen

Zusammenle-
gung mit dem
ZA Bücke-
burg in Ha-
meln

HZA Hannover
AbfSt des HZA
ZA Bückeburg
ZA Celle
ZA Messegelände

34,0
4,0
8,0
5,0

Zusammenle-
gung mit dem
ZA Hameln in
Hameln

HZA Lüneburg
AbfSt des HZA
ZA Soltau
ZA Uelzen
ZA Verden

7,0
9,0
8,0
10,0

Errichtung
eines Zoll-
amtes
Lüneburg

HZA Oldenburg
ZA Delmenhorst

ZA Osterholz-
Scharmbeck

AbfSt Kreyenbrück

7,0

6,0

16,0

Zusammenle-
gung mit
AbfSt
Kreyenbrück
Zusammenle-
gung mit ZA
Industriehafen
- Bremen

HZA Osnabrück
ZA Bad Bentheim
ZA Lingen
ZA Nordhorn
AbfSt Natruper
Straße
ZA Lohne
ZA Quakenbrück
ZA Nienburg
AbfSt Eschebrügge

13,0
8,0
6,0
20,0
10,0
10,0
6,0
8,0

Zusammenle-
gung mit den
ZÄ Lingen u.
Nordhorn in
Bad Bentheim
oder a.a.St.

Zusammenle-
gung mit dem
ZA Quaken-
brück in
Lohne

Standortempfehlungen Grenzzollämter

Hauptzollamt /
Zollamt

Bedarf
AK
30. Juni
2000

Vorschlag

HZA Emden
ZA Borkum
ZA Leer
ZA Nesserland
ZA Norden
ZA Norderney
ZA Papenburg

3,0
6,0
42,0
3,0
1,0
5,0

Zusammen-
legung und
Errichtung
eines ZA
Emden

HZA Hannover
ZA Flughafen 138,0
HZA Lüneburg
ZA Buxtehude
ZA Stade

6,0
16,0

Zusammen-
legung mit
dem ZA Stade
in Stade

HZA Oldenburg
ZA Brake
ZA Nordenham
ZA Wilhelmsha-
ven

18,0
9,0
31,0

Zusammenle-
gung mit dem
ZA
Nordenham in
Brake

Für die Umsetzung der Standortempfehlungen
besteht nach dem Konzept des BMF kein fester
Zeitplan. Eine großräumige Neustrukturierung der
Zollämter ist grundsätzlich erst beabsichtigt, wenn
eine IT-gestützte reibungslose Abfertigung unter
Daten-Selbsteingabe der Wirtschaftsbeteiligten
möglich ist und zusätzlich auch eine mobile Zoll-
abfertigung eingerichtet ist. Daher orientieren sich
die AK-Zahlen - im Gegensatz zu den Hauptzoll-
ämtern - am Bedarf und nicht an tatsächlich Be-
schäftigten.

Eine Stellungnahme des Landes Niedersachsen zur
Reform der Zollverwaltung halte ich nicht für
erforderlich. Die Standortempfehlungen des BMF
sind im Ergebnis sehr ausgewogen und berück-
sichtigen niedersächsische Interessen in ausrei-
chendem Umfang.

Ergänzend weise ich im Hinblick auf den zugrunde
liegenden Sachverhalt darauf hin, dass die im
Projekt „Strukturentwicklung Bundesfinanzver-
waltung“ zu treffenden Entscheidungen nach Arti-
kel 108 GG und dem Finanzverwaltungsgesetz der
ausschließlichen Organisationshoheit des BMF
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unterliegen. Eingriffsmöglichkeiten bzw. Beteili-
gungsrechte der Länder bestehen nicht.

Grundsätzlich ist an dieser Stelle anzumerken, dass
die Reformbemühungen des BMF zur Struktur der
Bundesfinanzverwaltung meines Erachtens insge-
samt zu begrüßen sind. Die eingegangenen Äuße-
rungen und Stellungnahmen aus dem Kreise der
kommunalen Mandatsträger sowie der betroffenen
Beschäftigten setzen sich allerdings überwiegend
kritisch mit den Standortempfehlungen des BMF
auseinander, desgleichen die in Opposition zur
Bundesregierung stehenden Bundesländer. Eine
derartige Position ist meines Erachtens sowohl in
der veröffentlichten als auch in der öffentlichen
Meinung nur schwer vermittelbar. Die politischen
Entscheidungsträger in den Ländern können nicht
einerseits alle staatlichen Institutionen auf den
Prüfstand stellen - auch wir in Niedersachsen tun
das im Rahmen des Staatsmodernisierungsprojek-
tes -, andererseits aber bei Betroffenheit im eige-
nen regionalen Umfeld den Widerstand organisie-
ren. Eine Glaubwürdigkeitslücke ist hier absehbar.
Die Vorstellungen des BMF sind gegebenenfalls
kritisch zu hinterfragen, aber bei allen Vorbehalten
sollten Widersprüche zu niedersächsischen
Grundsätzen und Prinzipien der Verwaltungsre-
form vermieden werden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die gestellten
Fragen wie folgt:

1. Ist das nunmehr vorliegende Grobkonzept des
BMF zur Neustrukturierung der Zollverwaltung
einschließlich der Entscheidung zur Aufgabe des
Standortes Quakenbrück mit der Landesregierung
abgestimmt? - Antwort: Nein.

2. Welche Argumente und Gesichtspunkte haben
letztlich insbesondere im Lichte der Arbeitsmarkt-
politischen Situation des Standortes Quakenbrück
zu der Standortaufgabe geführt? - Antwort: Die
Beweggründe für die Entscheidung des BMF sind
nicht bekannt.

3. Was gedenkt die Landesregierung konkret zu
tun, um die laut Landes-Raumordnungsprogramm
bestehende mittelzentrale Funktion des Standortes
Quakenbrück zu sichern bzw. zu stärken? - Ant-
wort: Durch die mögliche Schließung des Zollam-
tes Quakenbrück zu einem bisher noch nicht be-
kannten Zeitpunkt sind nach der Personalbedarfs-
berechnung der Zollverwaltung auf den
30. Juni 2000 insgesamt zehn Arbeitsplätze betrof-
fen. Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation

der Region und auf das Landes-Raumordnungs-
programm sind dadurch nicht erkennbar.

Anlage 16

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 19 des Abg. Wenzel (GRÜ-
NE):

Zukunft des InterRegio der Bahn: Was tun,
wenn es brennt?

Die geplanten Kürzungen im Fernverkehr der
Deutschen Bahn AG stoßen in den betroffenen
Städten und Regionen in Niedersachsen auf
geballte Ablehnung. Stadträte, Kreistage, Ver-
bände, Initiativen und viele einzelne Bürgerin-
nen und Bürger lehnen die Aufgabe der Inter-
Regio-Verbindungen zum Fahrplanwechsel
2001 ab. Zum Fahrplanwechsel 2003 stehen
weitere Verbindungen zur Disposition. In der
Diskussion ist beispielsweise die Verbindung
Norddeich - Emden - Leer - Emsland - Rheine
- Ruhrgebiet. Berichte über eine vollständige
Aufgabe des InterRegio wurden von der Bahn
nie eindeutig dementiert.

Die Länder haben in der letzten Konferenz der
Ministerpräsidenten die Ablehnung der ge-
planten Kürzungen bekräftigt. Sie verweisen
auf die Verantwortung des Bundes für den
Schienenpersonenfernverkehr und fordern von
der Bahn ein „schlüssiges Fernverkehrskon-
zept, dass auch weitestgehend die Fläche er-
schließt“. Die Länder betonen, dass eine gege-
benenfalls anzustrebende Neuabgrenzung von
Nah- und Fernverkehr durch den Bund nur im
Einvernehmen mit den Ländern erfolgen darf
und eine entsprechende Anpassung der Regio-
nalisierungsmittel erfordert.

Durch die starre Haltung aller Beteiligten
droht das Ende für den InterRegio im Nord-
westen Niedersachsens, an der Küste und im
Harz. Der Bund verweist auf die Zuständigkeit
der Bahn. Bundesfinanzminister Eichel will
die Regionalisierungsmittel sogar kürzen. Die
DB AG beharrt auf ihrer Entscheidungsfreiheit
als privatwirtschaftliches Unternehmen, und
die Länder protestieren, erklären sich aber e-
benfalls für nicht zuständig.

Kurz vor dem Fahrplanwechsel ist daher ein
Kompromiss aller Beteiligten erforderlich, um
die geplanten Streichungen im Fernverkehr der
Bahn zu verhindern. Denkbare Varianten für
einen Kompromiss wären:

1. Die Bahn verschiebt die geplanten Kürzun-
gen um mindestens ein Jahr. Die Länder ver-
handeln mit dem Bund über eine Neuabgren-
zung zwischen Nah- und Fernverkehr (ent-
sprechend der Formel kleiner eine Stunde,
kleiner 50 km Reiseweite), die Länder gehen
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in die anteilige Mitfinanzierung des InterRe-
gio, soweit er von Nahverkehrsreisenden ge-
nutzt wird, und der Bund erhöht die Regionali-
sierungsmittel bzw. schreibt die Dynamisie-
rung im Regionalisierungsgesetz fort.

2. DB Regio kauft die InterRegio-Leistungen
bei DB Reise+Touristik ein und macht den
Ländern zum nächsten Fahrplanwechsel ein
Angebot aus einem Guss, die Länder bestellen
die Züge oder schreiben die Leistung aus. Die
Mehrkosten werden vom Bund über eine Er-
höhung der Regionalisierungsmittel bzw. die
Fortschreibung der Dynamisierung im Regio-
nalisierungsgesetz abgedeckt.

3. Die Länder entwickeln Konzepte für eine
Integration von InterRegio und Regional-
Express. Die Leistungen für diesen InterRegio-
Express und den Nahverkehr in den betroffe-
nen Relationen bzw. Netzen werden von einer
neu zu gründenden InterRegio-Gesellschaft
der Länder oder einer Arbeitsgemeinschaft der
Nahverkehrsgesellschaften der Länder am
Markt ausgeschrieben. Der Bund verpflichtet
sich gleichzeitig zur Erhöhung der Regionali-
sierungsmittel bzw. zur Fortsetzung der Dy-
namisierung im Regionalisierungsgesetz.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landes-
regierung:

1. Wie ist der derzeitige Verhandlungsstand
von Bund, Ländern und DB AG zum Erhalt
der InterRegio-Verbindungen in Niedersach-
sen?

2. Welche Vor- und Nachteile sieht die Lan-
desregierung bei den o. g. Varianten und wei-
teren denkbaren Varianten zum Erhalt des In-
terRegio in Niedersachsen?

3. Welche weiteren Schritte wird die Landes-
regierung zeitnah ergreifen, um die nieder-
sächsischen InterRegio-Verbindungen zu ret-
ten?

Bereits vor einigen Wochen haben die Länder die
Neuabgrenzung zwischen Nah- und Fernverkehr in
die Diskussion eingebracht. Dabei legen die Län-
der besonderen Wert auf eine gleichzeitige Anpas-
sung der Regionalisierungsmittel! Festzustellen ist
aber, dass der Bund seiner Verantwortung für den
Schienenpersonenfernverkehr nicht in gleicher
Weise Rechnung tragen will, wie er dies für die
Infrastruktur angekündigt hat. Seit der Verkehrs-
ministerkonferenz Ende September steht fest:
Bundesmittel wird es nur für die Sicherung des
Schienennetzes, nicht aber für den InterRegio-
Verkehr geben. Dies hat der Bund unmissver-
ständlich deutlich gemacht. Ohne eine Erhöhung
der Regionalisierungsmittel können die Länder

aber zusätzliche Leistungen, die bisher als Fern-
verkehr gelten, nicht bestellen und nicht bezahlen!

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Verhandlungen zwischen dem Bund, der
Deutschen Bahn AG und dem Land sind nicht
aufgenommen worden, weil der Bund grundsätz-
lich nicht verhandlungsbereit ist. In bilateralen
Verhandlungen hat die Deutsche Bahn AG gewisse
Zugeständnisse gemacht:

Zu 2: Alle vorgeschlagenen Varianten zielen dar-
auf ab, dass die Landesregierung unter Vorausset-
zung erhöhter Regionalisierungsmittel InterRegio-
Leistungen bezahlt. Diese Voraussetzung wird
- wie eingangs erwähnt - seitens des Bundes nicht
erfüllt. Außerdem wäre eine solche Vorgehenswei-
se nicht vereinbar mit den tragenden Grundsätzen
der 1993 in breitem Konsens beschlossenen Regi-
onalisierung des Schienenpersonennahverkehrs.

Zu 3: Die Landesregierung wird weiter alles daran
setzen, den Fernverkehr soweit wie möglich zu
sichern. So ist in der letzten Woche mit der Deut-
schen Bahn AG vereinbart worden, dass kurzfristig
hierzu ein Konzept entwickelt wird. Die entspre-
chenden Prüfungen bleiben abzuwarten.

Anlage 17

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 20 der Abg. Frau Steiner
und Abg. Wenzel (GRÜNE):

Sanierung von Bahnstrecken in Niedersach-
sen; hi er: Verwendung der UMTS-Gelder

Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen,
6 Milliarden DM aus den Erlösen für die
UMTS-Lizenzen für die Sanierung von maro-
den Bahnstrecken und die Modernisierung von
Signalanlagen bereitzustellen. Das Geld soll in
drei Jahresraten bereitgestellt werden.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Langsamfahrstellen, welche maro-
den Abschnitte von Bahnstrecken und welche
Signalanlagen in Niedersachsen hat sie zur Sa-
nierung angemeldet?

2. Wie hoch sind die Investitionskosten für die
o. g. Projekte jeweils?

3. Welche Maßnahmen in Niedersachsen hält
die Deutsche Bahn AG für vordringlich?
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Die Landesregierung begrüßt, dass die Bundesre-
gierung die Zinsersparnisse durch den Verkauf der
UMTS-Lizenzen dazu nutzt, ihre Infrastrukturver-
antwortung wahrzunehmen und die Deutsche Bahn
AG bei der Sanierung ihres Streckennetzes tatkräf-
tig zu unterstützen. Nur eine leistungsfähige Infra-
struktur schafft die Voraussetzungen für wettbe-
werbsfähige Eisenbahnverkehre. Deshalb hat die
Landesregierung im Vorfeld nachdrücklich für
eine Verwendung dieser Mittel zu Gunsten der
Infrastruktur, speziell der Schieneninfrastruktur,
plädiert. Im Gegenzug erwartet die Landesregie-
rung, dass Niedersachsen bei der Verteilung dieser
Mittel angemessen berücksichtigt wird. War der
Süden Jahrzehnte lang bevorzugt, so muss jetzt
Norddeutschland insgesamt und speziell Nieder-
sachsen, das zur Drehscheibe der wichtigsten
Nord-Süd- und Ost-West-Verkehrsströme gewor-
den ist, endlich stärker bedacht werden.

Dieses vorausgeschickt, komme ich zu Ihren Fra-
gen:

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat sich gegen-
über dem Bundesverkehrsminister und der DB AG
dafür eingesetzt, dass neben einer Ausweitung der
Ausbaumaßnahmen, die im Bedarfsplan des Bun-
des verankert sind, wie z. B. die Strecken Wil-
helmshaven – Oldenburg und Langwedel – Uelzen,
vorrangig das übrige niedersächsische Bestands-
netz saniert wird.

Zu den Fragen 2 und 3: Die DB AG hat bisher
lediglich grob den Mittelbedarf für Netzkorridore
ermittelt. Der konkrete Investitionsbedarf für Ein-
zelmaßnahmen wird zurzeit nach einer derzeit
stattfindenden Bestandsaufnahme von der DB AG
errechnet.

Anlage 18

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 21 des Abg.
Lindhorst (CDU)

Unterrichtsversorgung am Hölty-Gymna-
sium Wunstorf

Der Vorstand des Schulelternrates des Hölty-
Gymnasiums in Wunstorf hat sich aufgrund
des zunehmenden Unmutes in der Elternschaft
in einer außerordentlichen Sitzung am
11. Oktober 2000 mit der „unzureichenden
Lehrerversorgung“ des Gymnasiums befasst.
Dabei wurde festgestellt, dass zurzeit 52 Wo-
chenstunden Unterricht fehlen, die zu folgen-

den Unterrichtskürzungen geführt haben sol-
len:

Klasse 7: Deutsch drei Wochenstunden 
anstatt vier.

Klasse 8: Religion/Werte und Normen 
wird nicht erteilt.

Klasse 9: Musik wird nicht erteilt; 
Politik eine Wochenstunde 
anstatt zwei.

Klasse 11: Politik zwei Wochenstunden 
anstatt drei.

Jg. 12 + 13: Politik zwei Wochenstunden 
anstatt drei;
Werte und Normen zwei 
Wochenstunden anstatt drei.

Aufgrund des Lehrermangels könnten nicht im
gewohnten Rahmen Arbeitsgemeinschaften
angeboten werden, womit die Attraktivität der
Schule abnehme.

Der Direktor der Schule habe mitgeteilt, dass
bereits zwei Dritte des Lehrerkollegiums
Mehrarbeit leisten, sonst wäre es noch zu
weiteren Unterrichtsausfällen gekommen.

Die Eltern des Hölty-Gymnasiums wollen die-
se Zustände bezüglich der Lehrerversorgung
nicht stillschweigend hinnehmen.

Deshalb frage ich die Landesregierung:

1. Wie zurzeit der tatsächliche Unterrichtsaus-
fall am Hölty-Gymnasium Wunstorf (Lehrer-
Soll-/Lehrer-Ist-Stunden?

2. Wie und bis wann wird sie für eine
100prozentige Unterrichtsversorgung an die-
sem Gymnasium sorgen?

3. Trifft es zu, dass zurzeit nur durch die
Mehrarbeit des Lehrerkollegiums die jetzige
Unterrichtsversorgung gewährleistet ist?

Zum Stichtag der Statistik am 14. September 2000
verfügte das Hölty-Gymnasium in Wunstorf bei
1.354,8 Lehrer-Soll-Stunden über 1.318,0 Lehrer-
Ist-Stunden. Zur Abdeckung des Pflichtunterrichts
gemäß den Stundentafeln werden 1.240,4 Lehrer-
Ist-Stunden benötigt, sodass noch 77,6 Lehrer-Ist-
Stunden für weitere pädagogische Maßnahmen zur
Verfügung stehen. Damit liegt die Versorgung des
Hölty-Gymnasiums über der durchschnittlichen
Unterrichtsversorgung der öffentlichen allgemein
bildenden Schulen im Landkreis Hannover sowie
in Niedersachsen. Allerdings hat die Schule die ihr
zur Verfügung stehenden Lehrer-Ist-Stunden sehr
ungleichmäßig auf die Schulstufen verteilt: Wäh-
rend der Sekundarbereich I lediglich mit 94,0 %
versorgt ist, liegt die Versorgung der gymnasialen
Oberstufe bei 102,3 %, dabei ist der 11. Jahrgang
zugunsten der Kursstufe in den Jahrgängen 12/13
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ebenfalls benachteiligt worden. Die durchschnittli-
che Größe der Grund- bzw. Leistungskurse der
Kursstufe liegt mit 16,4 bzw. 16,1 deutlich unter
der vorgesehenen Größe der „Regelkurse“ von 19.
Im Grundkursbereich liegen 31 Kurse (33,3 %)
unterhalb des ohnehin geringen Durchschnittswer-
tes von 16,4, bei den Leistungskursen sind neun
Kurse (32,1 %) unterhalb des Durchschnittswertes
von 16,1. Bei insgesamt zehn Kursen beträgt die
Schülerzahl zehn oder weniger.

Das Hölty-Gymnasium verfügt auch in diesem
Schuljahr mit 14 Arbeitsgemeinschaften im Um-
fang von 19,0 Wochenstunden über ein umfangrei-
ches Angebot an Arbeitsgemeinschaften. Wenn es
dennoch gegenüber dem vorherigen Schuljahr zu
Kürzungen in diesem Bereich gekommen ist, ist
dies darauf zurückzuführen, dass der im Schuljahr
1999/2000 vorhandene sehr hohe Umfang an Ar-
beitsgemeinschaften vor allem durch im Rahmen
des flexiblen Unterrichtseinsatzes geleistete Mehr-
arbeit finanziert wurde. Diese Mehrarbeit, die
weder für krankheitsbedingten Vertretungsunter-
richt noch für die Erteilung von Pflichtunterricht
angefallen ist, kann in diesem Schuljahr nicht als
Argument für angeblich zu geringe Unterrichtsver-
sorgung oder Unterrichtskürzungen herangezogen
werden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Gegenüber dem Stichtag der Statistik am
14. September 2000 ist es zu keinen Veränderun-
gen in den Lehrer-Ist-Stunden am Hölty-Gymna-
siums gekommen. Ich verweise zur Beantwortung
dieser Frage auf die in der Vorbemerkung ge-
machten Angaben.

Zu 2: Der vom Fragesteller vermutlich zur Berech-
nung eines möglichen „Fehlbedarfs” herangezoge-
ne Erlass zur „Klassenbildung und Lehrerstunden-
zuweisung” ist in erster Linie ein für die Schulbe-
hörden gedachtes Berechnungsinstrument, um die
vom Landtag zur Verfügung gestellten Lehrerstel-
len gleichmäßig und gerecht auf alle Schulformen
und Schulen zu verteilen. Der Durchschnittswert
von 97 % ist ein Richtwert für die Schulaufsicht,
die Lehrerstunden und Lehrerstellen im Land
angemessen zu verteilen. Die Schulaufsicht ist
gehalten, von diesem Wert nach oben und unten
nicht zu stark abzuweichen (maximal 5 %). Diese
Regelung sichert, dass die Stundentafel erteilt
werden kann und darüber hinaus Zusatzstunden für
andere Maßnahmen vorhanden sind.

Zu 3: Die nach der Verordnung über die Arbeits-
zeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen gege-
bene Möglichkeit des flexiblen Unterrichtseinsat-
zes soll Schulen die Möglichkeit geben, auf plötz-
liche, unerwartete Veränderungen in der Unter-
richtsversorgung, wie z. B. die Erkrankung von
Lehrkräften, kurzfristig reagieren zu können.
Mehrarbeit von Lehrkräften darf nur durch den
Einsatz zur Abdeckung von unvorhergesehenen
Unterrichtsausfällen anfallen. Die Schule darf sich
nicht „Mehrstunden” im Vorgriff auf das kom-
mende Schuljahr „borgen” und zur Verbesserung
der Unterrichtsversorgung des laufenden Schuljah-
res einsetzen. Dies hat die Schule jedoch im
Schuljahr 1999/2000 offenbar in erlasswidriger
Weise getan.

Aus den in der Vorbemerkung und den in der
Antwort zu Frage 1. genannten Zahlen ergibt sich,
dass am Hölty-Gymnasium der Pflichtunterricht
gemäß den Stundentafeln in allen Klassen erteilt
werden kann. Veränderungen in der Unterrichts-
versorgung durch eventuelle langfristige Erkran-
kungen sind nicht gegeben. Mehrarbeit von Lehr-
kräften des Hölty-Gymnasiums ist demzufolge zur
Erteilung des Pflichtunterrichtes nicht erforderlich.
Für die von der Schule selbst getroffenen Ent-
scheidungen über die Verwendung der Lehrer-Ist-
Stunden verweise ich auf die in der Vorbemerkung
vorgenommenen Erläuterungen.

Anlage 19

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 22 des Abg.
Viereck (SPD):

Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten

Die Änderung des Niedersächsischen Schulge-
setzes ermöglicht bei so genannter Schulver-
weigerung, die Schulpflicht in Jugendwerk-
stätten in Niedersachsen zu erfüllen.

Diese in der Bundesrepublik einmalige Chance
eröffnet insbesondere Schülerinnen und Schü-
lern des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ), die
im Regelsystem ihrer Schulpflicht nicht nach-
kommen, die Möglichkeit, über diesen Weg
einer besonders praxisorientierten sozialpäda-
gogischen Förderung eine berufliche Perspek-
tive zu erlangen. Dies ist u. a. eine Vorausset-
zung, um an einer weiterführenden Qualifizie-
rungsmaßnahme der Bundesanstalt für Arbeit
teilzunehmen.

Ich frage die Landesregierung:
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1. Welche Erfahrungen hat sie mit dem Mo-
dellversuch gemacht?

2. Wie viele Teilnehmerplätze wurden im
Schuljahr 1999/2000 und wie viele werden im
Schuljahr 2000/2001 durch das Jugendwerk-
stättenprogramme gefördert?

3. Wenn die Anzahl der Plätze erhöht wurde,
in welchen Orten werden neue Plätze vor-
gehalten, und mit welcher Summe werden sie
gefördert?

Der Weg, der in Niedersachsen mit der Möglich-
keit zur Erfüllung der Schulpflicht in Jugendwerk-
stätten beschritten wurde, hat sich nicht nur als ein
bundesweit vorbildliches Kooperationsmodell
zwischen Schule und Jugendhilfe, sondern auch als
fachlich richtig erwiesen. Gerade die Erfahrungen
aus der Modellphase von 1993 bis 1996 hatten
gezeigt, dass eine Reintegration in Bildung und
Qualifizierung für solche junge Menschen möglich
ist, die durch das Regelsystem und dabei insbeson-
dere das BVJ nicht mehr in geeigneter Weise
beschult werden können. Auf Grundlage dieser
Erfahrungen wurden die Möglichkeiten zur Erfül-
lung der Schulpflicht in Jugendwerkstätten ausge-
weitet und diese Angebotsform im Entwurf für die
Förderrichtlinie der Jugendwerkstätten ab 2001
erstmals als mögliches Regelangebot aufgenom-
men.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich im Namen
der Landesregierung Ihre Fragen wie folgt:

Zu 1: Während des Modellversuchs hat sich ge-
zeigt, dass durch eine intensive einzelfallbezogene
sozialpädagogische Begleitung in Verbindung mit
einer motivierenden Form der fachpraktischen und
fachtheoretischen Qualifizierung, auch bei dieser
schwierigen Zielgruppe, Erfolge zu erzielen sind.
Deshalb wurde die Förderung nach Abschluss der
Modellphase ausgeweitet.

Zu 2: Im Schuljahr 1999/2000 wurden 88 Teil-
nehmerplätze und im Schuljahr 2000/2001 werden
100 Teilnehmerplätze gefördert.

Zu 3: Die neuen zwölf Teilnehmerplätze werden in
Hildesheim (drei), Belm (zwei), Oldenburg (einer),
Wilhelmshaven (einer), Lüneburg (einer), Cuxha-
ven (zwei) und Salzgitter (zwei) vorgehalten; sie
werden mit jeweils 10.500 DM pro Teilnehmerin
und Teilnehmer gefördert.

Anlage 20

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 23 der Abg. Frau Mundlos
(CDU):

Fertigstellung der A 391 im Bereich Braun-
schweig

In einer Presseerklärung vom 18. September
2000 teilte der niedersächsische Verkehrsmi-
nister, Dr. Peter Fischer, mit, dass insbesonde-
re zwei Autobahnen vervollständigt werden
sollen, z. B. die A 39. Des Weiteren sind Orts-
umgehungsstraßen und Prioritäten für den Be-
reich Schiene genannt. Zum Weiterbau der
A 391 gibt es keine Aussagen. Hier sei der
Hinweis auf vorangegangene recht positiv er-
scheinende Beantwortungen auf eine Anfrage
zur A 391 gestattet.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann wird an den bereits begonnenen, zur-
zeit wieder ruhenden Abschnitten der A 391
im Bereich Braunschweig-Wenden über den
Mittellandkanal bis Meine/Gifhorn die Arbeit
wieder aufgenommen?

2. Wann kann die Bevölkerung, die dringend
auf die Fertigstellung dieses Teils der A 391
wartet, mit dem Abschluss der Bauarbeiten
und der Befahrbarkeit dieses Teilstücks der
A 391 rechnen?

3. Wenn die Landesregierung auf beide Fragen
keine zeitliche Konkretisierung angeben kann,
wie war und wird dann konkret ihr Einsatz da-
für sein, dass die Fertigstellung der A 391 in-
nerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre er-
folgt?

Der Bund finanziert seine großen Straßenbaupro-
jekte derzeit aus drei Programmen. sind: erstens
das Investitionsprogramm ( IP ) für die Jahre 1999
– 2002, zweitens das  Zukunftsinvestitionspro-
gramm ( ZIP) für den Zeitraum 2001 bis 2003 und
drittens das Antistauprogramm (ASP) für den
Zeitraum 2003-2007. Beim ZIP handelt es sich um
zusätzliche Gelder aus den Zinsersparnissen durch
die Versteigerung der UMTS Lizenzen. Gefördert
wird hier vor allen Dingen der Bau von Ortsumge-
hungen. ASP zielt auf die Beseitigung von perma-
nent stauverursachenden Engpässen auf Autobah-
nen. Die Projekte werden aus einem Teil der in
Aussicht genommenen streckenbezogenen Auto-
bahnnutzungsgebühr für schwere Lkw finanziert.
IP, ZIP und auch ASP sind jeweils Maßnahmen
bezogene Investitionsprogramme.
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Meine von Ihnen zitierte Presseerklärung vom
September dieses Jahres bezieht sich ausschließ-
lich auf die Verwendung der Zinsersparnisse aus
der Versteigerung der UMTS-Lizenzen. Aussagen
zur A 391 sind darin deshalb nicht zu finden, weil
die A 391 ja bereits im Investitionsprogramm
enthalten ist. Die Aufnahme in weitere Programme
ist somit obsolet.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Die Arbeiten der A 391 im Raum Braun-
schweig - Wenden ruhen keineswegs. Erst im
August wurde der Auftrag für die große Mittel-
landkanalbrücke in Höhe von 15 Millionen DM
vergeben, die Zuschlagserteilung für ein weiteres
großes Bauwerk steht kurz bevor. Ein Bauwerk
wurde bereits fertig gestellt, und die Bauarbeiten
zur Absenkung der Kreisstraße Bienrode - Wenden
laufen auf Hochtouren.

Zu 2: Ich gehe davon aus, dass die A 391 im Jahr
2004 durchgängig befahrbar ist.

Zu 3: Die A 391 wird auch ohne Unterstützung
durch die CDU fertig!

Anlage 21

Antwort

des Kultusministeriums auf die Frage 24 des Abg.
Althusmann (CDU):

Verbeamtung von Grundschullehrern in
der Gemeinde Amt Neuhaus?

Nach mit vorliegenden Informationen wurden
an der Grundschule Neuhaus zwei Grund-
schullehrerinnen inzwischen verbeamtet, ob-
wohl beide lediglich über die so genannte
DDR-Ausbildung verfügen. In der Vergan-
genheit wurden jedoch unter Hinweis auf die
nicht ausreichende Unterstufen-Ausbildung für
den niedersächsischen Schuldienst diese Lehr-
kräfte nicht einmal als Vertretungslehrer bei-
spielsweise an der Grundschule Tripkau einge-
setzt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgte
die Verbeamtung der in Rede stehenden
Grundschullehrerinnen?

2. Ist die Landesregierung der Auffassung,
dass die DDR-Ausbildung einer Lehrerin nicht
einmal zur Vertretung bei Unterrichtsausfall
ausreicht, obwohl im Rahmen der „Verlässli-
chen Grundschule“ selbst 630-DM-

Betreuungskräfte ohne jegliche pädagogische
Vorbildung eingesetzt werden?

Eine Verbeamtung von Grundschullehrkräften, die
in der ehemaligen DDR an Instituten für Lehrer-
bildung zu „Unterstufenlehrkräften“ ausgebildet
worden sind, ist bei denjenigen Personen, die nicht
die erforderlichen Voraussetzungen für eine ent-
sprechende Laufbahn mitbringen, nicht möglich.
Auch eine Verbeamtung als „andere Bewerber“
kommt nicht in Betracht, weil eine Gleichwertig-
keit mit dem Lehramt an Grund- und Hauptschulen
nicht besteht. Entsprechende Anträge wurden
daher von den Bezirksregierungen abgelehnt.

Für die Grundschule Tripkau in der Gemeinde Amt
Neuhaus sollte im Januar 2000 eine Feuerwehr-
lehrkraft eingestellt werden. Da Springer- und
Feuerwehrlehrkräfte mit der Option auf Übernah-
me in das Beamtenverhältnis eingestellt werden,
kommen auch für diese Einstellungen „Unterstu-
fenlehrkräfte“ nicht in Betracht.

Bei den Lehrerinnen, die an der HRS/OS Neuhaus
arbeiten, handelt es sich um Diplomlehrerinnen mit
einem Abschluss an einer wissenschaftlichen
Hochschule (Universität), denen vom Landesper-
sonalausschuss als „andere Bewerberinnen“ gemäß
§ 10 Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) die
Befähigung für das Lehramt an Realschulen zuer-
kannt worden ist und die deshalb auch verbeamtet
werden konnten. Laufbahnrechtlich ist ein solches
Verfahren nötig, wenn eine in der DDR abge-
schlossene Ausbildung hier zwar einer 1. Staats-
prüfung gleichgestellt werden kann, anstelle des
notwendigen Vorbereitungsdienstes mit abschlie-
ßender 2. Staatsprüfung jedoch eine Bewährungs-
feststellung auf der Grundlage des Einigungsver-
trages vorliegt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen
Fragen wie folgt:

Zu 1: Siehe Vorbemerkungen.

Zu 2: Nein.

Anlage 22

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 25 des Abg. Wenzel (GRÜ-
NE):

Finanzierung der Bundesautobahn 31
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Zur Finanzierung des Lückenschlusses der
A 31 hatten die Grünen eine veränderte Prio-
ritätensetzung in der Verwendung der Mittel
aus dem Hauptbautitel des Bundes für Bundes-
fernstraßen vorgeschlagen. Die Landesregie-
rung hat jedoch eine andere Finanzierungsva-
riante gewählt, die die Kommunen zusätzlich
in die Pflicht nimmt und den Landeshaushalt
zusätzlich durch die Kosten der Vorfinanzie-
rung belastet. Die Abwicklung der Vorfinan-
zierung sollte über die Niedersächsische Fi-
nanzierungsgesellschaft (NFG) erfolgen. Auf-
grund der Bedenken des Landesrechnungsho-
fes hat sich dieses Finanzierungsmodell jedoch
nicht als tragfähig erwiesen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie soll der Lückenschluss der A 31 nun-
mehr finanziert werden?

2. Welchen Kostenanteil wollen bzw. werden
die Niederlande, die Kommunen, private Un-
ternehmen, das Land und der Bund jeweils ü-
bernehmen? (Bitte aufgeschlüsselt nach Bau-
kosten und Finanzierungskosten)

3. Für welche Teile des neuen Finanzierungs-
modells gibt es eine vertragliche Absicherung?

Die A 31 ist für Ostfriesland, das Emsland, die
Grafschaft Bentheim und die drei niederländischen
Provinzen Drenthe, Overijssel und Groningen von
größter strukturpolitischer Bedeutung. Eine durch-
gängig hergestellte A 31 wird der gesamten Region
erhebliche volkswirtschaftliche Vorteile verschaf-
fen. Die Region hat daher vorgeschlagen, die A 31
bereits bis zum Jahre 2005 fertig zu stellen, und
angeboten, einen Interessenbeitrag zum Bau zu
leisten. Dieses Engagement wird vom Bund und
Land Niedersachsen mit aller Kraft unterstützt.
Entsprechend dem künftigen Nutzen im gesamten
deutsch-niederländischen Grenzraum werden die
Körperschaften Kostenanteile übernehmen. Die
Region wird dies im Innenverhältnis festlegen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Der Lückenschluss wird von Bund und Land
unter Einbeziehung eines Interessenbeitrages aus
der Region finanziert.

Zu 2: Die Bau- und Grunderwerbskosten sind mit
420 Millionen DM veranschlagt. Auf den Bund
entfallen 185 Millionen DM, das Land trägt
130 Millionen DM und die Region 105 Millio-
nen DM.

Zu 3: Die Finanzierung wird in zwei Verträgen
zwischen Bund und Land sowie Land und Region

geregelt. Diese sind in Vorbereitung und werden
zum Jahresende unter Dach und Fach sein.

Anlage 23

Antwort

des Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und
Verkehr auf die Frage 26 des Abg. Ehlen (CDU):

Förderung von Biogasanlagen ins Stocken
geraten

Es gibt eine Vielzahl von Investoren, die beab-
sichtigen, Biogasanlagen zur Energieerzeu-
gung zu errichten. Insbesondere haben etliche
Landwirte Interesse an dem Förderprogramm
der Niedersächsischen Landesregierung ge-
funden. Nach diesem Programm war für die
Förderung von Biogasanlagen eine Finanzie-
rung von 50 % der Investitionssumme durch
ein 2,5-prozentiges Darlehen des Landes vor-
gesehen.

Eine Vielzahl von Antragstellern, die diese
Mittel im Juli dieses Jahres beantragt hat, hat
bis heute noch keine Zusage von der Bezirks-
regierung erhalten. Auf Anfrage soll die Be-
zirksregierung lediglich mitgeteilt haben, dass
vorerst keine Mittel zur Verfügung stehen und
dass bei einer künftigen Förderung die der
Förderung zugrunde zu legende Investitions-
summe deutlich reduziert werde.

Wegen der eingetretenen Verzögerung des
Förderverfahrens ist es zu einer erheblichen
Enttäuschung der betroffenen Investoren ge-
kommen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Anträge auf Förderung von Bio-
gasanlagen konnten bisher nicht bedient wer-
den?

2. Wie bewertet die Landesregierung den
Vorwurf, dass aufgrund der Darstellung des
Förderprogramms in Fachzeitungen Erwartun-
gen bei Investoren erzeugt wurden, die durch
die Nichtbewilligung der Anträge enttäuscht
wurden?

3. Welche Möglichkeiten sieht sie, die bean-
tragten Förderungen zu bewilligen?

Nach dem alten Stromeinspeisungsgesetz erhielten
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biomasse
bis zu 500 Kilowatt Leistung eine Mindestvergü-
tung von 80 % des Durchschnittserlöses je Kilo-
wattstunde von zuletzt 17,89 Pf, Anlagen mit mehr
als 500 Kilowattleistung 65 %. Dies waren 1999
14,31 bzw. 11,63 Pf pro eingespeister Kilowatt-
stunde. Nach In-Kraft-Treten des Gesetzes über
den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) am
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1. April 2000 ist die Förderung deutlich verbessert
worden: Anlagen zur Verstromung von Biomasse
oder Biogas kommen in den Genuss einer Einspei-
severgütung, die je nach Anlagengröße zwischen
17 und 20 Pf je Kilowattstunde beträgt. Daneben
können zur Finanzierung von Anlagen zur Gewin-
nung und Nutzung von Biogas aus Biomasse land-,
forst- und fischwirtschaftlichen Ursprungs sowie
aus Biomasse aus dem Ernährungsgewerbe zur
Stromerzeugung oder zur kombinierten Strom- und
Wärmeerzeugung auch Darlehen nach den Richtli-
nien des Bundes zur Förderung von Maßnahmen
zur Nutzung erneuerbarer Energien eingesetzt
werden. Diese KfW-Darlehen können bis zu 100 %
der förderfähigen Kosten betragen, werden zu
96 % ausgezahlt, mit 4,5 % verzinst und nach
Ablauf der tilgungsfreien Anlaufjahre in gleich
hohen halbjährlichen Raten getilgt. Besonders
attraktiv ist, dass 30 % des Restdarlehens oder
maximal 300.000 DM erlassen werden können.

Anlagen, die in Niedersachsen errichtet werden,
können darüber hinaus in den Genuss eines Lan-
desdarlehens nach der Richtlinie „Erneuerbare
Energien“ gelangen. Hier sind die Konditionen:
100 % Auszahlung, Zins 2,5 % und Tilgung in
gleichen Jahresraten nach Ablauf der zwei til-
gungsfreien Anlaufjahre. Diese zusätzliche För-
dermöglichkeit war geschaffen worden, um die
Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu gewährleisten,
als die Einspeisevergütung noch deutlich niedriger
als nach heute geltendem Recht lag.

Die Möglichkeit, KfW- und Landesdarlehen zu
kumulieren, hat in der Praxis dazu geführt, dass im
typischen Fall rund 20 % Eigenmittel, rund 30 %
KfW-Darlehen und rund 50 % Landesdarlehen
eingesetzt wurden. Für die Investoren ist das
KfW-Darlehen wegen des Restschulderlasses, das
Landesdarlehen wegen des niedrigen Zinssatzes
und des Verzichts auf eine grundbuchliche Absi-
cherung interessant.

Gegen die Kumulation von Bundes- und Landes-
mitteln zur Förderung von Wärme- und kombi-
nierten Kraft-Wärme-Erzeugungsanlagen auf Basis
der Biomasse unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen bestehen jedoch Bedenken:

Landesdarlehen dürfen nur für Vorhaben einge-
setzt werden, die sonst nicht realisiert würden. Die
Kumulation von Einspeisevergütung, KfW-
Darlehen und Landesdarlehen könnte nach Fest-
stellungen des Niedersächsischen Ministeriums für
Wirtschaft, Technologie und Verkehr zu einer

Überförderung führen. Auch ohne Landesförde-
rung wären die bisher mit Landesdarlehen geför-
derten Anlagen voraussichtlich errichtet worden.
Nach den KfW-Richtlinien können Darlehen bis zu
100 % der förderfähigen Kosten gewährt werden.
Damit ist der Einsatz von Landesmitteln nicht
zwingend erforderlich. Ausfallende Landesdarle-
hen können problemlos durch KfW-Darlehen
ersetzt werden. Kein Vorhaben wäre dadurch
gefährdet.

Für die Mitfinanzierung von Bundesprogrammen
reichen die Landesmittel nicht aus. Da es nicht
Aufgabe des Landes sein kann, einen Sachverhalt,
der bereits vom Bund hinreichend gefördert wird,
seinerseits zu fördern, gibt es Überlegungen, dass
sich das Land im Wege einer Nischenförderung
auf solche Fördertatbestände konzentrieren sollte,
die vom Bund nicht oder nicht ausreichend abge-
deckt werden. Dies könnten Wärmeerzeugungsan-
lagen auf der Basis von Biogas- bzw. Biomasse
sein, die nicht in den Genuss der Einspeisevergü-
tung gelangen.

Deshalb wurden die Bezirksregierungen gebeten,
für Wärme- und kombinierte Kraft-Wärme-
Erzeugungsanlagen auf Basis der Biomasse vorerst
keine Darlehen mehr zu bewilligen und alle neuen
Antragsteller zu beraten, dass mit der Gewährung
eines Landesdarlehens vorerst nicht zu rechnen sei.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen
wie folgt:

Zu 1: Alle bis zu dem 31. Juli 2000 bei den Be-
zirksregierungen eingereichten Anträge wurden
bewilligt. Nach diesem Zeitpunkt wurden noch
27 Anträge mit einer Gesamtdarlehenssumme von
13.438.000 DM eingereicht, die nicht bewilligt
wurden.

Zu 2: Wie eingangs dargestellt, können nach den
KfW-Richtlinien Darlehen bis 100 % der förderfä-
higen Kosten gewährt werden. Die Bezirksregie-
rungen weisen auf diese Möglichkeit hin, sodass
nicht von enttäuschten Investoren gesprochen
werden kann.

Zu 3: Aufgrund des dargestellten Sachverhalts
sieht die Landesregierung nach der Richtlinie
„Erneuerbare Energien“ derzeit keine Möglichkeit
der Förderung mehr.


